
2009

Kirche
Arbeitsrecht und

Z e i t s c h r i f t  f ü r  

M i t a r b e i t e r v e r t r e t u n g e n

2 0 0 94

ISSN 1614-1903

aus dem Inhalt

K
ir

ch
e

 
A

rb
e

it
sr

e
ch

t
u

n
d

 

Arm trotz Arbeit – Prekäre Beschäftigungsverhältnisse

Geteilter Dienst ist doppelte Arbeit

Änderung des MVG-EKD

Kirche klagt gegen ver.di

Geschlechtersensibilisierung und 
Gender Mainstreaming für die Paxis Teil 5

112

104

114

118

120

KAu



EntscheidungsSammlung 
zum kirchlichen Arbeitsrecht 

Die EkA

¤
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gung, Personalakte, befristete Arbeitsverhältnisse, Arbeitszeiten, Mitbestim-

mungskompetenzen der MAV und vieles mehr. Für bessere Lesbarkeit aufberei-

tet und übersichtlich gegliedert. Dadurch ist der schnelle Zugriff auf die

bereits entschiedenen Fälle möglich. Das erleichtert ihre Arbeit spürbar und

Sie haben mehr Zeit für andere Aufgaben.
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Guten Tag, liebe Leser/innen,

wie gut die Tage der entlohnten Zeit jeweils verlaufen, ist u. a.
abhängig von den Arbeitbedingungen und der gerechten Entloh-
nung. Es gilt ein Erwerbsleben lang darauf zu achten, dass die eigene
Gesundheit nicht durch dauerhaft zu intensiver Belastungen körper-
licher sowie seelischer Art nachhaltig geschädigt wird. Den Arbeits-
bzw. Gesundheitsschutz zugunsten der Beschäftigten zu gestalten, 
ist stetige Aufgabe der MAVen: Verschlechterungen verhindern und
Verbesserungen durchsetzen. Das ist leicht gesagt und leider zu oft
nur gegen den hartnäckigen Widerstand uneinsichtiger Dienststellen-
leiter machbar. Und das in christlichen Einrichtungen, deren geist-
liches Fundament die Nächstenliebe ist. 

Das selbstgerechte Verhalten setzt sich fort 

I m p r e s s u m
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bei der Bezahlung. Diakonie und Caritas sind
inzwischen Wohlfahrtskonzerne analog AWO etc.
geworden; sie werden vom Staat teilweise alimen-
tiert (also auch von uns Steuernzahlern) aber 
vermögen den christlichen Auftrag häufig nur
unzulänglich zu realisieren: bezüglich der sozialen
Bedingungen ihrer Arbeiter und Angestellten.
›Vergelt’s Gott‹ war gestern …
und schon damals falsch, begleitet durch den

›dritten Weg‹, denn Arbeit muss gerecht entlohnt
werden. Weil dies kein Arbeitgeber freiwillig
macht, gibt es seit über 150 Jahren Gewerkschaf-
ten, die aber nur soviel oder sowenig in Tarif-
verträgen vereinbaren können, wie Mitglieder in
ihr vereint sind. Der unabhängige und streikfähige
Verband, der umso stärker ist, je mehr Mitglieder
über ihre Rechte und Möglichkeiten gründlich
informiert sind.

Die Artikel in ›Arbeitsrecht und Kirche‹ bieten
Grundlagen und spezielle Informationen, die auch
als Nachschlagewerk dienen können, weshalb 
ab 2010 eine jährlich aktualisierte Übersicht aller
Berichte als CD-ROM herausgegeben wird. Details
dazu erfahren Sie Anfang des nächsten Jahres. 
Wir bitten um Nachsicht, wenn die AuK-Ausgaben
nicht immer rechtzeitig im jeweils aktuellen 
Quartal zugestellt werden, weil die Redaktionsmit-
glieder zuvörderst ihrer eigentlichen Berufstätigkeit
nachkommen müssen und deshalb die gewünschten
Abgabetermine nicht immer einhalten können –
sorry.

Mit freundlichen Grüßen
Klaus Kellner

V e r l e g e r

Klaus Kellner
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Was ist unter prekären Beschäftigungs-
verhältnissen zu verstehen?

Während unter einem klassischen Normalarbeits-
verhältnis in der Regel eine auf Dauer angelegte,
unbefristete Vollzeitbeschäftigung zu verstehen ist,
welche die eigene Existenz sichert und durch vielfälti-
ge soziale und sonstige Arbeitnehmerrechte gekenn-
zeichnet ist, weichen die prekären Beschäftigungsver-
hältnisse von diesen Standards ab. So bedeuten be-
fristete Verträge, Teilzeitverträge, Minijobs oder Lei-
harbeitsverträge für die Beschäftigten in der Regel ein
geringeres, den Unterhalt nicht oder nicht dauerhaft
sicherndes Einkommen, Einschränkungen bei einer
Vielzahl von sozialen Rechten sowie Arbeitnehmer-
rechten. Vor allen Dingen sind diese Beschäftigungs-
formen mit einer großen Planungsunsicherheit für
das eigene Leben und so mit einer unsicheren
Zukunftsperspektive verbunden. Außerdem müssen
sich Menschen in prekären Arbeitsverhältnissen dar-
auf einstellen, keine ausreichende Altersversorgung
aufbauen zu können. Altersarmut ist programmiert.

Aufgrund dieser Unsicherheit, verbunden mit zum
Teil eingeschränkten oder schwer durchsetzbaren
Arbeitnehmerrechten wie Kündigungsschutz, An-
sprüche auf Lohnfortzahlung im Krankheitsfall,
Ansprüche auf Erholungsurlaub, aber auch Teilhabe
an Mitbestimmungsrechten, verzichten viele Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter, die sich in prekären
Beschäftigungsverhältnissen befinden, selbst auf die
Wahrnehmung noch vorhandener Rechte. Dies wie-
derum hat Auswirkungen sowohl auf den Teil der

Beschäftigten, der sich in klassischen Normalarbeits-
verhältnissen befindet, als auch auf die Arbeit von
Mitarbeitervertretungen.

Im Weiteren sollen die rechtlichen Grundlagen für
die am häufigsten in diakonischen Einrichtungen auf-
tretenden Formen von prekärer Beschäftigung skiz-
ziert werden. Darüber hinaus sollen Handlungsmög-
lichkeiten für Mitarbeitervertretungen aufgezeigt und
damit Anregungen gegeben werden, auf die Zunah-
me dieser Beschäftigungsverhältnisse zu reagieren.

1. Befristete Arbeitsverhältnisse
Viele kirchlich-diakonische Arbeitgeber stellen

neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nur noch
befristet ein. Zum einen, weil tatsächlich betriebliche
Gründe existieren, wenn nur vorübergehender
Bedarf besteht oder eine Krankheitsvertretung
gebraucht wird, zum anderen aber auch deshalb,
weil befristete Verträge bei ihrem Ende keinen Kün-
digungsschutz genießen und damit keinen Kündi-
gungsprozess mit eventuellen Abfindungen befürch-
ten lassen. Darüber hinaus ist die Befristung auch
zunehmend ein Instrument, jungen Frauen den
Schutz des Mutterschaftsgesetzes und des Elternzeit-
gesetzes vorzuenthalten, denn wenn die Befristung
endet, geht der Arbeitsplatz trotz Schwangerschaft
oder Elternzeit verloren.

Für den von Befristung betroffenen Beschäftigten
stellt diese Form der prekären Beschäftigung eine
große Verunsicherung dar. Häufige Befristungen
über kurze Zeiträume und die Tatsache, dass Weiter-
beschäftigungszusagen oftmals erst kurz vor Ablauf
des bisherigen Vertrags erfolgen, führen bei den
Betroffenen zu Existenzsorgen und das ständige
Gefühl, sich in einer dauerhaften Probezeit zu befin-
den. (Wiederholt) Befristet beschäftigte Arbeitneh-
mer haben kaum Chancen auf innerbetrieblichen
Aufstieg. Aber auch für die Stammmitarbeiterinnen
und -mitarbeiter entstehen durch die Befristungen
neu eingestellter Kolleginnen oder Kollegen und der
immer wieder notwendigen Einarbeitung schwierige
Arbeitssituationen.

Teilzeit- und Befristungsgesetz
Die rechtliche Grundlage für die Befristung von

Arbeitsverhältnissen finden wir im Teilzeit- und
Befristungsgesetz (TzBfG).

Der Abschluss eines befristeten Arbeitsvertrags
unterliegt der Formvorschrift des § 14 IV TzBfG: Die
Befristung eines Arbeitsvertrags ist nur wirksam,
wenn sie schriftlich vereinbart ist. Formbedürftig ist
dabei allein die vertragliche Befristungsabrede, nicht
der Arbeitsvertrag als solcher. Wird die Befristung
nur mündlich geschlossen, so entsteht nach § 16
TzBfG ein unbefristetes Arbeitsverhältnis.
Das Gesetz unterscheidet zwei Arten der Befristung:
n eine Zeitbefristung liegt vor, wenn die Dauer des
Arbeitsverhältnisses kalendermäßig bestimmt ist 
(§ 3 Abs. 1, S. 2, 1. Alternative TzBfG), der kalen-
dermäßig befristete Arbeitsvertrag endet mit dem

D i e  A u t o r i n

Arm trotz Arbeit – 
Prekäre Beschäftigungsverhältnisse
V o n  J u d i t h  R u t h k e - M o s e

Längst ist das klassische Normalarbeitsverhältnis – ein auf

Dauer angelegtes, unbefristetes Vollzeitarbeitsverhältnis –

nicht mehr die regelmäßige Beschäftigungsform der Arbeit-

nehmer. Bereits im Jahr 2008 waren ca. 7,7 Millionen 

Menschen atypisch beschäftigt, d. h. mehr als jeder fünfte

abhängig Beschäftigte war in Leiharbeit, in Teilzeit, in Mini

jobs oder befristet beschäftigt. Das immer größer werdende

Interesse auch bei kirchlich-diakonischen Arbeitgebern,

Arbeitsverhältnisse möglichst flexibel zu gestalten, hat in

den diakonischen Einrichtungen zu einer Vielzahl von atypi-

schen Beschäftigungsformen geführt. Auch hier sind Teilzeit-

und Befristungsverträge und Leiharbeit für viele Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter Realität. Zu Recht werden diese vom

klassischen Normalarbeitsverhältnis abweichenden Beschäf-

tigungsformen auch als prekäre Beschäftigungsverhältnisse

bezeichnet.

Judith Ruthke-Mose

Ass. Jur., wissen-

schaftliche Mit-

arbeiterin, Bremen

Prekäre Arbeit
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henden Arbeitnehmers befristet werden. Die Ver-
tretung kann z. B. wegen Krankheit, Urlaub oder
Zivildienst erfolgen. Die Befristung kann dabei
auch auf kürzere Zeit als die Dauer z. B. der
Erkrankung abgeschlossen werden. 

Da dieser Befristungsgrund einen Unterfall des
vorübergehenden Bedarfs darstellt, ist anerkannt,
dass der befristet eingesetzte Arbeitnehmer nicht
zwingend auf dem Arbeitsplatz des zu Vertreten-
den zu erfolgen hat, der durch den vorübergehend
abwesenden Mitarbeiter frei wird. Zulässig sind
auch so genannte Vertretungsketten. Es muss aber
einen sachlichen Zusammenhang zwischen der
Befristung und dem Vertretungsbedarf geben.

4. Ein weiterer sachlicher Grund liegt dann vor, wenn
die Eigenart der Arbeitsleistung die Befristung
rechtfertigt. Dieser Grund ist allerdings lediglich
auf Unternehmen der Unterhaltungsbranche, wie
Rundfunkanstalten, Theater oder Opernhäuser
zugeschnitten. Hier soll es möglich sein, Pro-
grammvielfalt gewährleisten zu können, indem
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter z. B. nur für eine
Programmperiode befristet beschäftigt werden.

5. Die Befristung eines Beschäftigungsverhältnisses
kann zur Erprobung gerechtfertigt sein. Im Hin-
blick auf die zeitliche Länge der Befristung ist dar-
auf abzustellen, dass allgemein eine Probezeit von
sechs Monaten als ausreichend angesehen wird.
Eine im Einzelfall längere Frist zur Erprobung wird
man nur bei höchst anspruchsvollen oder wissen-
schaftlichen Aufgaben annehmen können.

Ein sachlicher Grund kann auch in der Person
des Beschäftigten selbst liegen. Dieser Grund
betrifft Fälle, in denen die Beschäftigten das
Arbeitsverhältnis auf eigenen Wunsch befristen
möchten, so z. B. weil sie zu einem bestimmten
Zeitpunkt ein Studium aufnehmen werden. Diese
Fälle sind erstens relativ selten und beinhalten
zweitens kein prekäres Potenzial für die Betroffe-
nen. Zu unterscheiden ist zwischen dem Wunsch
des Arbeitnehmers, überhaupt ein Arbeitsverhält-
nis abzuschließen – und dann notfalls auch ein
befristetes – und dem Wunsch, das Arbeitsverhält-
nis nur befristet abzuschließen. Sonst wäre der
Umgehung Tür und Tor geöffnet.

6. Werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus
Haushaltsmitteln vergütet und weist der Haus-
haltsplan nur bestimmte Mittel für ein Projekt aus,
dann rechtfertigt dies eine Befristung des Arbeits-
vertrags. Diese Vorschrift trifft Beschäftigte im
öffentlichen Dienst. Denn mit Haushaltsmitteln
sind nur diejenigen der öffentlichen Körperschaf-
ten gemeint; Mitarbeiter diakonischer Einrichtun-
gen werden nicht (direkt) aus solchen Mitteln ent-
lohnt. Die Befristung des Arbeitsverhältnisses
wegen Befristung der Haushaltsmittel kommt des-
halb nur im Bereich der Verfassten Kirche in
Betracht. Die allgemeine Unsicherheit, ob der
Haushaltsplan im nächsten Jahr noch genügend
Mittel vorsieht, kann allerdings nicht zur Begrün-

Ablauf der vereinbarten Zeit (§ 15 Abs. 1 TzBfG)
n eine Zweckbefristung liegt vor, wenn sich die Dau-
er des Arbeitsverhältnisses aus Art, Zweck oder
Beschaffenheit der Arbeitsleistung ergibt (§ 3 Abs. 1,
S.2, 2. Alternative TzBfG). Ein zweckbefristeter
Arbeitsvertrag endet mit dem Erreichen des Zwecks,
frühestens jedoch zwei Wochen nach Zugang der
schriftlichen Unterrichtung des Arbeitnehmers durch
den Arbeitgeber über den Zeitpunkt der Zweckerrei-
chung. Bei der Zweckbefristung muss auch der Ver-
tragszweck nach § 14 IV TzBfG schriftlich vereinbart
werden.

1.2. Zulässigkeit der Befristung
Bei der Zulässigkeit von Befristungen wird zwi-

schen der sachgrundlosen Befristung (§ 14 Abs. 2, 2a
und 3 TzBfG) und der Befristung mit sachlichem
Grund (§ 14 Abs. 1 TzBfG) unterschieden.

Die Befristung mit sachlichem Grund 
(§ 14 Abs. 1 TzBfG)

Nach § 14 Abs. 1 TzBfG ist die Befristung eines
Arbeitsverhältnisses immer zulässig, wenn ein sachli-
cher Grund für die Befristung vorliegt. So ist es
durchaus möglich, einen Arbeitnehmer über viele
Jahre hinweg mit sich aneinander anschließenden
befristeten Verträgen zu beschäftigen, wenn nur
immer ein sachlicher Grund zur Befristung vorliegt.
Dabei muss der sachliche Befristungsgrund zu Beginn
des Arbeitsverhältnisses vorliegen. Es muss also bei
Abschluss der Befristungsabrede feststehen, dass zum
Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsverhältnisses
eine Beschäftigungsmöglichkeit nicht mehr besteht.
Bei einer gerichtlichen Überprüfung wird jeweils nur
der Grund, der für den zuletzt befristeten Arbeitsver-
trag angeführt wird, geprüft.

In § 14 Abs. 1 TzBfG werden acht Sachgründe
aufgezählt. Hierbei handelt es sich um keinen ab-
schließenden Katalog, d. h. andere Sachgründe sind
denkbar. Das Gesetz nennt folgende:
1. Ein sachlicher Grund liegt vor, wenn der betriebli-

che Bedarf an der Arbeitsleistung nur vorüberge-
hend besteht. Dies ist z. B. der Fall, wenn ein
außergewöhnlicher Auftrag zusätzliche Arbeits-
kräfte erforderlich macht. In jedem Fall muss der
Arbeitgeber eine Prognose stellen, ob der Arbeits-
aufwand tatsächlich nur vorübergehend angestie-
gen ist. Er muss sich also sicher sein, dass nach
Ablauf der Befristung kein Beschäftigungsbedarf
mehr besteht. Für einen sachlichen Grund ist es
somit nicht ausreichend, wenn allein Ungewissheit
über den künftigen Arbeitskräftebedarf und die
künftige Auslastung des Betriebes besteht.

2.Des Weiteren liegt ein Sachgrund vor, wenn im
Anschluss an eine Ausbildung oder an ein Studium
eine Befristung erfolgt. Dabei muss es sich um die
erste Beschäftigung nach dem Studium oder dem
Ausbildungsverhältnis handeln.

3. Auch kann eine Beschäftigung wegen einer Vertre-
tung eines vorübergehend nicht zur Verfügung ste-

Prekäre Arbeit
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dung einer Befristung herangezogen werden.
7. Die Befristung eines Arbeitsverhältnisses kann dar-

über hinaus in einem gerichtlichen Vergleich wirk-
sam getroffen werden. Oftmals endet ein Kündi-
gungsschutzprozess durch den Abschluss eines
gerichtlichen Vergleichs, in dem die Parteien
sowohl eine Abfindungssumme als auch das Fort-
bestehen des Vertrags bis zu einem gewissen Zeit-
punkt vereinbaren. Dieses Arbeitsverhältnis ist
dann bis zu dem vereinbarten Zeitpunkt befristet.
Eine solche Befristung wäre aber wegen Fehlen
eines Sachgrundes unzulässig. Aus diesem Grunde
wurde dieser Sachgrund ausdrücklich mit in das
Gesetz aufgenommen.

Die Befristung ohne sachlichen Grund
§ 14 Abs. 2 TzBfG erlaubt es dem Arbeitgeber,

eine sachgrundlose Befristung von Beschäftigungsver-
hältnissen für die maximale Dauer von zwei Jahren
vorzunehmen. Dies ist nur zulässig, wenn zwischen
dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer noch kein
Arbeitsverhältnis, sei es befristet oder unbefristet,
bestanden hat.

Ein früheres Arbeitsverhältnis ist zu verneinen,
n wenn der Beschäftigte nur als Leiharbeiter im
Betrieb des Arbeitgebers beschäftigt war,
n bei einem Betriebsübergang, wenn das frühere
Arbeitsverhältnis vor Übergang beendet worden ist
und
n wenn es sich lediglich um ein Ausbildungsverhält-
nis gehandelt hat.

Ein Arbeitsverhältnis, das ohne sachlichen Grund
befristet wird, kann insgesamt dreimal innerhalb des
Zeitraums von zwei Jahren verlängert werden. Die
Verlängerung muss schriftlich vereinbart werden,
während der Vertrag noch besteht. Eine ›Verlänge-
rung‹ nach Auslaufen des Vertrags geht nur in Form
des Neuabschlusses eines Arbeitsvertrags. Dabei darf
nur eine Verlängerung vereinbart werden. Ändern
sich zugleich andere Vertragsbedingungen, so ist die-
se Verlängerung nicht mehr wirksam im Sinne der
sachgrundlosen Befristung.
n § 14 Abs. 2a) TzBfG lässt bei neu gegründeten
Unternehmen eine sachgrundlose Befristung von
Arbeitsverhältnissen bis zu einer Dauer von vier Jah-
ren zu. Innerhalb dieser vier Jahre darf der Vertrag so
oft wie gewünscht verlängert werden. Als neu gegrün-
detes Unternehmen kommt auch eine Tochtergesell-
schaft, z. B. eine Servicegesellschaft, in Betracht.
n § 14 Abs. 3 TzBfG sieht die Befristung eines
Arbeitsverhältnisses ab dem Alter von 52 Jahren ohne
Sachgrund vor, wenn der Arbeitnehmer oder die
Arbeitnehmerin unmittelbar vor dem Beginn des
befristeten Arbeitsverhältnisses mindestens vier
Monate beschäftigungslos i. S. des § 119 Abs. 1 Nr.
1 SGB III gewesen ist, Transferkurzarbeitergeld
bekommen oder an einer öffentlich geförderten
Beschäftigungsmaßnahme teilgenommen hat.

1.3. Kündigungsschutz bei Befristungen
Grundsätzlich kann ein befristetes Arbeitsverhält-

nis nur gekündigt werden, wenn einzelvertraglich
oder in einem Tarifvertrag vereinbart wurde, dass
die Kündigung des Arbeitsverhältnisses möglich sein
soll. Eine entsprechende Regelung findet sich z. B. in
§ 30 Abs. 2. AVR-DW-EKD und § 34 Abs. 4 AVR-K.

Wurde eine solche Vereinbarung nicht getroffen,
kann das befristete Arbeitsverhältnis nur aus wichti-
gem Grund außerordentlich gekündigt werden.
Während eines befristeten Arbeitsverhältnisses gel-
ten die kündigungsschutzrechtlichen Vorschriften,
sofern sie Anwendung finden.

Auch der Sonderkündigungsschutz z. B. der
Schwerbehinderten (nach einer Betriebszugehörig-
keit von sechs Monaten) und nach dem Mutter-
schutzgesetz bei Schwangerschaft findet während
des Bestehens des befristeten Arbeitsverhältnisses
Anwendung. Jedoch endet mit Ablauf der Befristung
oder mit Erreichen des Zwecks das befriste Arbeits-
verhältnis unabhängig davon, ob die Arbeitnehmerin
schwanger ist oder nicht.

1.4. Folgen einer unwirksamen Befristung
Ist ein befristeter Arbeitsvertrag unwirksam, weil

n kein sachlicher Grund für eine Befristung vorliegt,
n ein zunächst sachgrundlos befristeter Arbeitsver-
trag verlängert und dabei verändert wird, so dass es
eines Sachgrundes bedürfte,
n die Schriftform nicht gewahrt ist oder
n bei einer sachgrundlosen Befristung bereits ein
Arbeitsverhältnis bestand, so entsteht ein unbefriste-
tes Arbeitsverhältnis.

Wird darüber hinaus ein befristetes Arbeitsver-
hältnis mit Wissen des Arbeitgebers nach Ablauf der
Zeit, für das es vereinbart war, oder nach Eintritt der
Zweckbestimmung fortgeführt, so wird es ebenfalls
zu einem unbefristeten Arbeitsverhältnis, es sei denn,
der Arbeitgeber widerspricht der Fortsetzung unver-
züglich.

1.5. Notwendigkeit der gerichtlichen 
Geltendmachung

Ist ein Arbeitsverhältnis unwirksam befristet wor-
den, so muss der Arbeitnehmer mittels einer so
genannten Entfristungsklage feststellen lassen, dass
das Arbeitsverhältnis nicht auf Grund der Befristung
endet. (§ 17 TzBfG) Hierfür besteht eine Klagefrist
von drei Wochen, d. h. spätestens innerhalb von drei
Wochen nach dem vereinbarten Ende des Arbeitsver-
hältnisses muss die Klage beim Arbeitsgericht erho-
ben werden. Wird die Frist versäumt, wird das Ende
des Arbeitsverhältnisses gemäß §§ 17 S. 2 TzBfG, 7
KSchG durch den Fristablauf besiegelt. Im Prozess
prüft das Arbeitsgericht dann jeweils nur den letzten
befristeten Arbeitsvertrag.

Allerdings verzichten viele betroffene Beschäftigte
trotz unwirksamer Verträge oftmals darauf, ihre
Rechte wahrzunehmen, weil sie sich weitere
Anschlussverträge erhoffen.
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Zunehmend bieten diakonische Einrichtungen fast
nur noch Teilzeitarbeitsplätze an. Die Teilzeitarbeit
bietet den Arbeitgebern die Möglichkeit, die Arbeit
gegenüber Vollzeitarbeit zu verdichten und die einzel-
ne Arbeitskraft intensiver zu nutzen. So kann der Ein-
satz von Teilzeitarbeitskräften auf Kernzeiten 
des Arbeitsanfalls konzentriert werden. Darüber hin-
aus bietet die Vereinbarung von Arbeit auf Abruf,
einer besonderen Form der Teilzeitarbeit, den Arbeit-
gebern die Möglichkeit, flexibel und schnellstmöglich
auf wirtschaftlich schwierige Zeiten ohne Einhaltung
von Kündigungsschutzrechten zu reagieren. Hierbei
hat die Arbeitnehmerin bzw. der Arbeitnehmer 
die Arbeitsleistung entsprechend dem Arbeitsanfall
zu erbringen. Damit wälzt der Arbeitgeber einen Teil
seines Arbeitgeberrisikos, nämlich die unterschiedli-
che Auslastung des Betriebes zu tragen, auf die
Beschäftigten ab.

2.1. Arbeit auf Abruf (§ 12 TzBfG)
Unter Arbeit auf Abruf ist eine besondere Form

der Teilzeitbeschäftigung zu verstehen, bei der die
Arbeitnehmerin bzw. der Arbeitnehmer die Arbeit
entsprechend dem Arbeitsanfall zu erbringen hat.
Eine entsprechende Vereinbarung ist nach § 12
TzBfG ausdrücklich möglich.

Dabei ist der Arbeitgeber verpflichtet, die Dauer
der wöchentlichen und täglichen Arbeitszeit festzule-
gen. Fehlt eine Vereinbarung über die wöchentliche
Arbeitszeit, so gilt eine wöchentliche Arbeitszeit von
zehn Stunden als vereinbart. Fehlt darüber hinaus
eine Vereinbarung über die tägliche Arbeitszeit, so
gilt eine Arbeitsleistung für mindestens drei aufeinan-
derfolgende Stunden als vereinbart. Dies muss vom
Arbeitgeber auch dann entlohnt werden, wenn er die
Arbeitsleistung nicht oder nicht ordnungsgemäß
abgerufen hat.

Die Arbeitnehmerin bzw. der Arbeitnehmer ist zur
Arbeitsleistung verpflichtet, wenn der Arbeitgeber
ihr/ihm die Lage der Arbeitszeit mindestens vier Tage
im Voraus mitteilt. Hält der Arbeitgeber diese Frist
nicht ein, so ist die Arbeitnehmerin bzw. der Arbeit-
nehmer nicht verpflichtet, die Arbeit aufzunehmen.

Bei Arbeit auf Abruf kann zudem vereinbart wer-
den, dass die vom Arbeitnehmer geschuldete Arbeits-
menge schwankt. Es kann also ein Korridor verein-
bart werden. Der Korridor ist jedoch ›gedeckelt‹. Die
vertragliche Mindestarbeitsmenge (Stunden/Woche)
kann um maximal 25 % überschritten werden.

Nicht immer liegt Arbeit auf Abruf vor, wenn eine
Arbeitnehmerin oder ein Arbeitnehmer mehr als die
vertraglich vereinbarte Arbeitsmenge leistet. In jedem
Arbeitsverhältnis kann es vorkommen, dass Mehrar-
beit/Überstunden geleistet werden müssen. Auch hier
leisten die Arbeitnehmer entsprechend dem Arbeits-
anfall. Handelt es sich jedoch nur um gelegentliche
Mehrarbeit, so liegt noch keine Arbeit auf Abruf vor.
Erst dann, wenn nachhaltig mehr als die vertraglich
geschuldete Arbeitsleitung erbracht wird, kann
Arbeit auf Abruf vorliegen.

1.6. Teilbefristungsabreden
Wird nur ein Teil des Arbeitsverhältnisses befri-

stet, so wenn der Arbeitgeber mit dem Arbeitnehmer
die Aufstockung der Arbeitsleistung befristet verein-
bart, z. B. die wöchentliche Arbeitszeit für einen
gewissen Zeitraum von 20 auf 30 Stunden erhöht, so
findet auf diese so genannten Teilbefristungsabrede
das Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG) keine
Anwendung. Die Zulässigkeit einer solchen Teilbefri-
stung ist nicht direkt an den Regelungen des TzBfG
zu messen. Die Zulässigkeit einer solchen Teilbefri-
stung ist anhand der Rechtsprechung des Bundesar-
beitsgerichts (BAG) vor Inkrafttreten des TzBfG zu
prüfen. Hier wird im Rahmen einer Angemessen-
heitskontrolle überprüft, ob die Regelung den Arbeit-
nehmer bei Würdigung beiderseitiger Interessen ent-
gegen den Geboten von Treu und Glauben unange-
messen benachteiligt. Allein die Ungewissheit über
den künftigen Arbeitskräftebedarf reicht allerdings
für die Zulässigkeit einer befristeten Aufstockung der
Arbeitsleistung auch hier nicht aus.

Für Teilbefristungen gilt weder das Schriftformer-
fordernis des § 14 IV TzBfG noch die Klagefrist des
§ 17 TzBfG. Eine Teilbefristung kann damit auch zu
einem späteren Zeitpunkt gerichtlich überprüft wer-
den. (ausführlich zu Teilbefristungen auch: Mira
Gathmann, Teilbefristungen in Arbeitsverhältnissen,
AuK 2008, S. 67–69)

2. Teilzeitarbeit
Jede Verringerung der betriebsüblichen Wochenar-

beitszeit eines Vollzeitbeschäftigten stellt eine Teilzeit-
beschäftigung dar (§ 2 TzBfG). Auf den Umfang
kommt es nicht an. Die rechtliche Grundlage für Teil-
zeitarbeitverhältnisse bilden die ersten beiden
Abschnitte des Teilzeit- und Befristungsgesetzes. Ziel
dieses Gesetzes ist es, Teilzeit zu fördern und die Dis-
kriminierung von Teilzeitbeschäftigten zu verhindern.
Danach haben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
unter bestimmten Voraussetzungen zwar einen
gesetzlichen Anspruch auf Teilzeitbeschäftigung,
jedoch ist ihnen ein Anspruch auf Rückkehr zu einer
Vollzeitstelle nicht gegeben. Der Arbeitgeber muss
lediglich den Teilzeitbeschäftigten auf freie zu beset-
zende Vollzeitstellen hinweisen, wenn dieser sein
Interesse an einer Vollzeitbeschäftigung erklärt hat.

Wann wird ein Teilzeitarbeitsverhältnis
zum prekären Beschäftigungsverhältnis?

Nicht in jedem Fall stellt ein Teilzeitarbeitsverhält-
nis für den einzelnen ein prekäres Beschäftigungsver-
hältnis dar. So bieten Teilzeitarbeitsplätze nach wie
vor, insbesondere für Frauen, eine Möglichkeit, Fami-
lie und Beruf miteinander zu vereinbaren. Teilzeitar-
beitsverhältnisse werden aber immer dann zu
prekären Beschäftigungsverhältnissen, wenn eigent-
lich Vollzeitarbeitsplätze gewünscht werden und die
Teilzeitarbeit dazu führt, dass das erwirtschaftete
Entgelt nicht mehr zur Finanzierung des eigenen
Lebens ausreicht.
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schale Beiträge zur Krankenversicherung und Renten-
versicherung zahlen. Die Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer müssen auf das Arbeitsentgelt eine
Pauschalsteuer von 2 % zahlen.

Es besteht allerdings für die Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer die Möglichkeit, auf die Versiche-
rungsfreiheit zur Sozialversicherung zu verzichten.
Zwar werden dann durch entsprechende Beiträge
kleine Rentenversicherungsansprüche erworben, auf
der anderen Seite wird dann aber Einkommenssteuer-
satz von 20 % erhoben. Dies führt letztlich dazu, dass
kaum eine Arbeitnehmerin bzw. ein Arbeitnehmer
von dieser Möglichkeit Gebrauch macht.

Ein Minijob kann grundsätzlich sozialversiche-
rungsfrei neben einem Haupterwerb ausgeübt werden.

An die 400,00 Euro-Grenze schließt sich eine so
genannte Gleitzone an. Bei einem monatlichen Ent-
gelt von 400,01 EUR bis 800 EUR werden Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer zwar versicherungs-
pflichtig, ihre Sozialversicherungsbeiträge sind aber
reduziert. Die Arbeitgeberbeiträge bleiben in der
Gleitzone unverändert.

Eine kurzfristige Beschäftigung liegt vor, wenn
eine Beschäftigung von zwei Monaten bzw. 50
Arbeitstagen im Kalenderjahr gegeben ist. Diese
Beschäftigung ist grundsätzlich abgabenfrei, kommt
allerdings in dieser Form in der Regel lediglich als
Ferienjob für Schüler und Studenten vor.

Das Merkmal der Geringfügigkeit hat daher allei-
ne sozialversicherungsrechtliche und steuerrechtliche
Folgen. Arbeitsrechtlich ist ein geringfügiges Arbeits-
verhältnis ein Arbeitsverhältnis wie jedes andere
auch.

Diskriminierungsverbot gemäß § 4 TzBfG
Geringfügige Beschäftigungsverhältnisse sind eine

Form von Teilzeitbeschäftigungen, auf die das Teil-
zeit- und Befristungsgesetz Anwendung findet. In § 4
Abs. 1 TzBfG ist geregelt, dass eine teilzeitbeschäftig-
te Arbeitnehmerin oder ein teilzeitbeschäftigter
Arbeitnehmer nicht schlechter gestellt werden darf als
eine vergleichbare Arbeitnehmerin bzw. Arbeitneh-
mer, die bzw. der in Vollzeit beschäftigt wird. Dies
bedeutet:
n anteilig muss das Entgelt den gleichen Umfang wie
das eines Vollzeitbeschäftigten haben
n es besteht ein Anspruch auf Entgeltfortzahlung im
Krankheitsfall
n sowie ein Anspruch auf Entgeltfortzahlung an Fei-
ertagen
n es besteht ein Anspruch auf Urlaub und Urlaub-
sentgelt.

Anwendung der Arbeitsvertragsrichtlinien
auf geringfügig Beschäftigte

Waren früher geringfügig Beschäftigte von der
Anwendung der AVR-DW-EKD ausdrücklich ausge-
nommen, so ist durch Streichung dieser Regelung
nunmehr klargestellt, dass natürlich auch für gering-
fügig Beschäftigte die AVR-DW-EKD Anwendung

Aus Sozialstationen kennen wir folgende Konstel-
lation: Eine Pflegekraft wird mit einer geringen Stun-
denzahl unter Vertrag genommen, z. B. zehn Stunden
pro Woche. Zugleich wird ihr versprochen, dass sie
bei entsprechendem Bedarf auch mehr arbeiten und
entsprechend mehr verdienen kann. Viele arbeiten
dann über Monate, oft auch Jahre im Umfang einer
vollbeschäftigten Arbeitnehmerin. Zunächst sind bei-
de Seiten mit dieser Situation zufrieden. Der Störfall
tritt ein, sobald Patienten ausbleiben und der Arbeit-
geber die Pflegekraft nur noch in geringerem Umfang
einsetzt.

Hier hilft der Pflegekraft die 25 %-Grenze, die das
Bundesarbeitsgericht gesetzt hat. Denn wird diese 
25%-Grenze nachhaltig überschritten, so erhöht sich
die vertraglich vereinbarte Arbeitszeit entgegen dem
Wortlaut des Vertrags so, dass die neue vertragliche
Arbeitszeit erhöht um 25 % der tatsächlichen
Arbeitszeit entspricht. Ist zum Beispiel eine wöchent-
liche Arbeitszeit von zehn Stunden vereinbart und
wird eine Arbeitnehmerin oder ein Arbeitnehmer
tatsächlich mit 40 Stunden eingesetzt, so ergibt sich
daraus, dass nunmehr eine wöchentliche Arbeitszeit
von 32 Stunden (= 32 Stunden plus 25 % [8 Stunden]
= 40 Stunden) als vereinbart gilt.

Ab wann man von einer nachhaltig geleisteten
Arbeitszeit sprechen kann, ist vom Einzelfall abhän-
gig. Arbeit auf Abruf ist abzugrenzen von gelegentli-
cher Mehrarbeit. Gelegentlich ist Mehrarbeit dann,
wenn sie nicht häufig und nicht in großem Umfang
vorkommt. Dabei kommt es auch auf den Anlass an.
So spricht die Aneinanderreihung von Unglücksfällen
im Betrieb als Grund für den höheren Arbeitsanfall
eher gegen eine nachhaltig geleistete Arbeitszeit, bei
der das Abwälzen von unternehmerischen Risiken im
Vordergrund steht.

2.2. Geringfügige Beschäftigungs-
verhältnisse

Die geringfügige Beschäftigung ist wahrscheinlich
die prekärste Form der atypischen Beschäftigungsver-
hältnisse im Hinblick auf Einkommen und einer
eigenständigen sozialen Absicherung. Die Zahl der
geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse nimmt stän-
dig zu und führt nicht selten zur Vernichtung regulä-
rer Arbeitsplätze.

Was ist unter einer geringfügigen Beschäf-
tigung zu verstehen?

Ein geringfügiges Beschäftigungsverhältnis (auch
Mini-Job oder 400-Euro-Job genannt) ist eine Form der
Teilzeitbeschäftigung. Unter einem geringfügigen
Beschäftigungsverhältnis fassen die Sozialversicherungs-
träger zwei Varianten der Beschäftigung und zwar:
n die geringfügig entlohnte Beschäftigung und
n die kurzfristige Beschäftigung.

Für die geringfügig entlohnte Beschäftigung gilt
eine monatliche Entgeltgrenze von 400,00 EUR. 
Diese Beschäftigungsverhältnisse sind grundsätzlich
sozialversicherungsfrei. Die Arbeitgeber müssen pau-
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finden. Im AVR-K Bereich ist klar geregelt, dass mit
allen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern der Ein-
richtungen die AVR vereinbart werden.

Kündigungsschutz für geringfügig 
Beschäftigte

Geringfügig Beschäftigte genießen den gleichen
Kündigungsschutz wie Vollzeitbeschäftigte.

Für die Anwendung des Kündigungsschutzgesetzes
ist dabei ebenfalls Voraussetzung, dass das Arbeits-
verhältnis sechs Monate besteht und der Betrieb mehr
als zehn Beschäftigte hat. Auch finden alle Regelun-
gen zum Sonderkündigungsschutz Anwendung.

3. Leiharbeitsverhältnisse
Seit Liberalisierung der Zeitarbeit durch die

Reform des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes
(AÜG) im Jahr 2004 dient die Leiharbeit in diakoni-
schen Einrichtungen längst nicht mehr nur der Über-
windung kurzfristiger Personalengpässe. Vielmehr
nutzen viele diakonische Einrichtungen Leiharbeit
dazu, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu deutlich
schlechteren Bedingungen zu beschäftigen. Nicht die
kirchenrechtlich legitimierten Arbeitsbedingungen
werden zugrunde gelegt, sondern die in der Leihar-
beitsbranche üblichen Bedingungen, die zwischen
zehn bis 25 % unter denen der kirchlichen Regelun-
gen liegen. Dazu gründen diakonische Einrichtungen
Tochtergesellschaften, die als Leiharbeitsfirmen fun-
gieren und gewerbsmäßig Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer fast ausschließlich an die eigene Mutter
verleihen. Nur mit der Ausleihe an die eigene Mutter
oder andere organschaftlich verbundene Einrichtun-
gen ist nämlich dieser eigentlich umsatzsteuerpflichti-
ge Leistungsaustausch von der Mehrwertsteuer in
Höhe von 19 % befreit.

Was ist unter Leiharbeitsverhältnissen bzw.
Arbeitnehmerüberlassung zu verstehen?

Bei der Arbeitnehmerüberlassung (geregelt durch
das Arbeitsüberlassungsgesetz AÜG) stellt ein Unter-
nehmer (der Verleiher) einem anderen (dem Entlei-
her) Arbeitskräfte zur Verfügung, die der andere in
seinem Betrieb wie eigene Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer einsetzt. Bei der Arbeitnehmerüberlas-
sung sind die Arbeitgeberfunktionen auf zwei Perso-
nen verteilt. Der Entleiher hat das Weisungsrecht und
Schutzpflichten gegenüber den Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmern. Der Verleiher bleibt dem Arbeit-
nehmer zur Lohnzahlung verpflichtet. Dabei
schließen Verleiher und Entleiher einen so genannten
Arbeitnehmerüberlassungsvertrag. Der Arbeitneh-
merüberlassungsvertrag bedarf der Schriftform. Wei-
ter schließen Verleiher und Leiharbeitnehmer einen
Leiharbeitsvertrag. Zwischen Entleiher und Leihar-
beitnehmer bestehen keine Rechtsbeziehungen, son-
dern nur eine tatsächliche Beziehung.

Voraussetzung für eine rechtmäßige
Arbeitnehmerüberlassung

Die gewerbsmäßige Arbeitnehmerüberlassung ist
an eine Erlaubnis der Bundesagentur für Arbeit
geknüpft (§ 1 Abs. 1 S. 1 i.V.m. §§ 2–6, 17 AÜG). Kei-
ner Erlaubnis bedarf ein Arbeitgeber mit weniger als
50 Beschäftigten, der zur Vermeidung von Kurzarbeit
oder Entlassungen an einen anderen Arbeitgeber eine
Arbeitnehmerin oder einen Arbeitnehmer bis zur
Dauer von zwölf Monaten überlässt. Die Regelungen
des AÜG finden auch dann Anwendung, wenn ein
Konzern ein konzerneigenes Verleihunternehmen
betreibt, dessen Aufgabe es ist, an die konzernan-
gehörigen Unternehmen eigene Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer zu überlassen. Auch diese konzern-
eigenen Verleihunternehmen benötigen eine Erlaubnis
der Bundesagentur für Arbeit. Eine Erlaubnis kann
aus den in § 3 AÜG aufgezählten Gründen versagt
werden. Diese sind insbesondere mangelnde Zu
verlässigkeit, Verstöße gegen Sozialversicherungs-
und Lohnsteuerrecht, keine ausreichende Betriebsor-
ganisation.

Fehlt dem Verleiher die Erlaubnis der Bundesagen-
tur, ist sowohl der Überlassungsvertrag mit dem Ent-
leiher als auch der Arbeitsvertrag mit dem Leiharbeit-
nehmer unwirksam (§ 9 AÜG). Das Arbeitsverhältnis
gilt als zwischen dem Entleiher und dem Leiharbeit-
nehmer zustande gekommen (§ 10 Abs. 1 S. 1 AÜG).

Zulässigkeit von Leiharbeit in diakoni-
schen Einrichtungen mit Blick auf die
Rechtsprechung des Kirchengerichtshofs
und der Arbeitsgerichte

Fest steht, dass auch heute noch viele diakonische
Einrichtungen Leiharbeit dazu nutzen, einen großen
Teil ihrer Mitarbeiter zu deutlich schlechteren Bedin-
gungen zu beschäftigen. Dies ist umso erstaunlicher,
da die Rechtsprechung des Kirchengerichtshofs aber
auch Entscheidungen der Arbeitsgerichte die Leihar-
beit in diakonischen Einrichtungen ganz klar begren-
zen. So hat der Kirchengerichtshof der EKD bereits
im Jahr 2006 beschlossen, dass die dauerhafte Erset-
zung von Stammkräften durch (billigere) Leiharbeit-
nehmerinnen und Leiharbeitnehmer nicht zulässig ist,
weil damit gegen die Grundsätze der Dienstgemein-
schaft verstoßen werde. (KGH-EKD, Beschluss vom
09.10.2006 abgedruckt in AuK 2007, S. 25 ff.) Auch
ist im Hinblick auf die Tariftreueklausel der AVR
lediglich der Einsatz von kurzfristiger Leiharbeit zur
Überwindung von Personalengpässen möglich, dieser
wird angenommen, wenn nicht mehr als 5 % Leihar-
beitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer in Einrich-
tungen mit mindestens 50 Beschäftigten tätig sind.

Darüber hinaus hat das LAG Schleswig-Holstein
entschieden, dass ein Rechtsmissbrauch dann gege-
ben ist, wenn sich die Funktion der Leiharbeitsfirma
(Tochtergesellschaft der Entleiherin) einzig darauf
beschränkt, die tarifliche Bindung der Mutter zu
unterlaufen. Diesem Rechtsmissbrauch könne die
Mitarbeitervertretung entgegentreten und der Ein-
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Kontrollmaßstab
Da die Mitarbeitervertretung die Zustimmung nur

unter den Voraussetzungen des § 41 MVG-EKD bzw.
§ 45 MVG-K verweigern kann, kommt der Frage
nach dem Kontrollmaßstab besondere Bedeutung zu.

Grundsätzlich gilt, dass die Mitarbeitervertretung
mitzubestimmen hat über die personelle Zusammen-
setzung (Eingliederungstheorie), nicht aber die wirt-
schaftlichen und rechtlichen Bedingungen, unter
denen die Betroffenen arbeiten (müssen). Eine Ver-
tragskontrolle steht der Mitarbeitervertretung nicht
zu. Aber: Das gilt nur, solange sich die Dienststelle an
die kirchenrechtlichen Vorgaben hält und die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter (wenigstens) nach den
Bedingungen eines kirchlichen Arbeitsrechts beschäf-
tigt. Wie aus der Leiharbeitsentscheidung deutlich
wird, ist ein Unterschreiten dieser (Mindest-) Bedin-
gungen für eine diakonische Einrichtung nicht mög-
lich. Der Kirchengerichtshof hat hierzu ausgeführt:
›Ein Ausscheren aus dem Dritten Weg ist einer dia-
konischen Einrichtung nicht möglich. Eine Rechts-
grundlage dafür ist nicht ersichtlich.‹

Durch die konsequente Zustimmungsverweige-
rung bei kirchenrechtswidriger Beschäftigung hat
schon manche Mitarbeitervertretung eine Korrektur
erzwingen können.

Weitereichende Handlungsansätze
Zur Vermeidung prekärer Arbeitsverhältnisse

wird es aber vor allem darauf ankommen, innerhalb
des Betriebes Voraussetzungen dafür zu schaffen,
dass auf Teilzeitarbeit, insbesondere geringfügige
Beschäftigung (weitestgehend) verzichtet werden
kann. Es mag immer Lebenssituationen geben, in
denen diese erwünscht ist. Aber wir beobachten in
vielen Betrieben, dass zur Lösung der betrieblichen
Flexibilisierungsbedarfe solche Randgruppen ge-
schaffen werden. Deshalb gehört zu einer gegen
prekäre Beschäftigung gerichteten Strategie auch 
ein Arbeitszeitkonzept, das die Beschäftigung mit
geringem Stundenumfang möglichst verzichtbar
macht. Solche Arbeitszeitkonzepte wiederum erfor-
dern entsprechende Konzepte für Organisation der
Arbeit. Wir kommen ohnehin nicht umhin, völlig
neue Wege zu gehen. Das Durchschnittsalter der
Belegschaften steigt, neue Fachkräfte sind schwer zu
bekommen. Bald wird der Fachkräftebedarf nur
noch unter Einbeziehung derjenigen gedeckt werden
können, derer man sich heute wegen alters- und/oder
verschleißbedingter Leistungseinschränkungen gerne
entledigt. Kein Betrieb wird deshalb umhin kommen,
hinsichtlich der Aufgabenverteilung, der Arbeitsor-
ganisation und -abläufe neue Wege zu gehen. Das ist
eine gute Gelegenheit, auch prekäre Beschäftigung zu
vermeiden.

Erforderlich ist dazu auch ein Personal- und Per-
sonalentwicklungskonzept, das den Arbeitnehmer in
den Vordergrund stellt, nicht den Finanzbedarf des
Betriebes.

stellung widersprechen (Entscheidung des LAG
Schleswig-Holstein vom 18.06.2008, 3 TaBV 8/08).

4. Handlungsmöglichkeiten für 
Mitarbeitervertretungen

Jegliches betriebliche Geschehen wird durch den
Arbeitgeber bestimmt; die Mitarbeitervertretung
kann nur korrigierend, manchmal sogar etwas steu-
ernd eingreifen. Das gilt vor allem im Bereich der 
personellen (Einzel-)Maßnahmen, weil der Mitarbei-
tervertretung insoweit nur ein eingeschränktes Mitbe-
stimmungsrecht zusteht (vgl. § 41 MVG-EKD, § 45
MVG-K). Sie kann die Zustimmung verweigern, wenn
n die personelle Maßnahme rechtswidrig ist,
n der oder andere Mitarbeiter/innen benachteiligt
werden oder
n die Einstellung zu einer Störung des Betriebsfrie-
dens führt.

Dabei muss sich die Zustimmungsverweigerung
auf die Maßnahme, also den Beteiligungstatbestand
gem. § 42 unmittelbar beziehen. So kann die Mitar-
beitervertretung der Einstellung auch dann nicht
widersprechen, wenn anlässlich der Einstellung mit
der Mitarbeiterin bzw. dem Mitarbeiter eine unzuläs-
sige Befristung vereinbart wird. Denn das Mitbestim-
mungsrecht bezieht sich auf die Einstellung, nicht auf
die Befristung des Arbeitsverhältnisses. Einer Befris-
tung könnte die Mitarbeitervertretung ggfs. mit der
Begründung widersprechen, dass Regeltätigkeiten,
für die dauerhaft Personal benötigt wird, zu einem
erheblichen Teil von nur befristet beschäftigten Mit-
arbeiterinnen oder Mitarbeitern ausgeübt und durch
den dadurch verursachten ständigen Personalwechsel
die Stammbelegschaft benachteiligt wird.

Gleichwohl bieten sich für die Mitarbeitervertre-
tung auch rechtliche Ansätze zum Handeln. Denn
unter den Mitbestimmungstatbestand ›Einstellung‹
fällt nicht nur der Abschluss von Arbeitsverträgen.
Eingestellt im Sinne des Beteiligungsrechts werden
alle Personen, die innerhalb der Dienststelle wei-
sungsgebundene Tätigkeiten ausüben. Deshalb ist
auch die Eingliederung von Leiharbeitnehmern eine
mitbestimmungspflichtige Einstellung. Eine mitbe-
stimmungspflichtige Einstellung liegt auch dann vor,
wenn eine Person nicht dem Weisungsrecht der Ein-
richtung unterliegt, sie aber den kirchlichen Auftrag
der Einrichtung beruflich erfüllt, denn dadurch wird
sie der Dienstgemeinschaft in der Dienststelle zuge-
rechnet. Über deren personelle Zusammensetzung hat
die Mitarbeitervertretung mitzubestimmen.

Als einstellungsgleiche Maßnahmen, die unter dem
Zustimmungsvorbehalt der Mitarbeitervertretung
stehen, zählen die Verlängerung eines befristeten
Arbeitsverhältnisses sowie die Aufstockung der
Arbeitszeit. Letztere ist nur dann nicht mitbestim-
mungspflichtig, wenn der Aufstockungsumfang so
gering ist, dass im konkreten Fall nur ein Arbeitneh-
mer in Betracht kommt, also eine Auswahlentschei-
dung von vornherein ausgeschlossen ist.

Prekäre Arbeit

Kirche
Arbeitsrecht und

1112009



ihrem Arbeitszeitgesetz den Vorgaben der europäi-
schen Union. Deren Richtlinie 2003/88/EG fordert,
dass ›angemessene Ruhepausen zugestanden werden‹.
Der Zweck dieser Regelung ist, dass sich Arbeitneh-
mer von der Verausgabung ihrer Arbeitskraft erholen
können, um zwischendurch neue Kräfte zu schöpfen.

In einem Forschungsprojekt zur Pause im Fahr-
dienst wurden Herzfrequenz und Puls während des
Schichtverlaufs gemessen. Eine deutliche Erholung
trat ab der sechsten Minute einer Arbeitsunterbre-
chung ein. Doch ab der elften Minute ließ sich dieser
messbare Erfolg nicht mehr steigern. Gewöhnlich
brauchen Menschen für eine Essenspause zwischen
30 und 45 Minuten. Sie wollen dabei abschalten und
sich mit KollegInnen austauschen. Was darüber hin-
ausgeht, ist nicht mehr angemessen.

Die ›gesicherten arbeitswissenschaftlichen Er-
kenntnisse über die menschengerechte Gestaltung der
Arbeit‹ (§ 6 ArbZG) sind also kein Freibrief für den
Erfindungsreichtum kreativer Pflegedienstleitungen.
Was Arbeitgeber ›lange Pause‹ nennen, hat überhaupt
nichts mit Erholung zu tun. Es bedeutet stattdessen
die Anstrengung eines doppelten Arbeitsweges und
zerrissene Freizeit. Für eine ungewöhnliche und
besondere Leistung der Arbeitsnehmer braucht es
regelmäßig auch eine besondere Klausel im Arbeits-
vertrag. Es handelt sich um eine wesentliche Ver-
tragsbedingung, die laut Nachweisgesetz schriftlich
festzuhalten ist. Ohne eine solche Formulierung muss
sich niemand verpflichtet fühlen, an einem Arbeitstag
gleich zweimal zu arbeiten. Das Direktionsrecht des
Arbeitgebers allein ist keine Grundlage für solche
Herausforderungen (siehe auch EuGH am
08.02.2001 C-350/99).

Annahmeverzug statt Erholungspause
Das Arbeitsgericht Berlin durfte einen solchen

Streitfall beurteilen. Hier beschwerte sich eine Reini-
gungskraft, die immer wieder zu Einsätzen in unter-
schiedlichen Betrieben geschickt wurde. Zwischen
den einzelnen Einsätzen am selben Tag lagen mehrere
Stunden.
1. Bei der Vereinbarung einer wöchentlichen Arbeits-

zeit ist vom Grundsatz her davon auszugehen, dass
diese wöchentliche Arbeitszeit so aufgeteilt wird,
dass vom Arbeitnehmer pro Arbeitstag nur eine
zusammenhängende Anzahl von Stunden geleistet
werden muss.

2.Will der Arbeitgeber hiervon abweichen und die
wöchentliche Arbeitszeit so aufteilen, dass der
Arbeitnehmer an einem Tag mehrere voneinander
unabhängige und zeitlich auseinander liegende
Einsätze zu leisten hat (geteilter Dienst), so bedarf
es hierfür einer vertraglichen Regelung.

3. Weist der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer einen
geteilten Dienst zu, obwohl eine vertragliche
Grundlage hierfür fehlt, beginnt die tägliche
Arbeitszeit des Arbeitnehmers mit der Zuweisung
des ersten Dienstes und endet mit Abschluss des

Was ist unter prekären Beschäftigungsver-
Gesetzliche Vorgaben

Spätestens beim Brüten über der jährlichen Steue-
rerklärung erkennen ArbeitnehmerInnen, was normal
ist. Das Einkommensteuergesetz regelt, dass und wie
wir unseren Aufwand für das Pendeln zur Arbeit und
zurück von unserer Steuerpflicht absetzen können
(EStG § 9 Werbungskosten). Doch da zählen nicht
etwa alle Wege zwischen Wohnung und regelmäßiger
Arbeitsstätte. Wir dürfen nur die Entfernungskilome-
ter mit pauschal 30 Cent ansetzen. Diese Pendlerpau-
schale wird nur ein einziges Mal pro Arbeitstag
gewährt, auch dann, wenn man zwischendurch in der
Pause nach Hause fährt.

Die Gesetzgeber hatten offenbar eine klare Vor-
stellung, wie ein Arbeitstag aussieht. Wir fahren zur
Arbeit, bleiben dort auch während einer kurzen Früh-
stücks- oder Mittagspause, um nach Schichtende wie-
der nach Hause zurückzukehren. Das ist normal. Am
selben Arbeitstag gleich noch ein zweites Mal zur
Arbeit anzutreten – das ist für die Gesetzgeber schwer
vorstellbar und selbst in Heimen, Kliniken und
ambulanten Diensten ungewöhnlich.

Pause XXL
Niemand kann immer nur arbeiten. Die Arbeits-

zeit wird darum durch Pausen und Ruhezeiten unter-
brochen. Pausen sind mindestens 15 Minuten lang.
Doch eine Höchstdauer der Pause wurde in § 4 des
Arbeitszeitgesetzes nicht festgezurrt. Das hat Arbeit-
geber dazu verführt, nach einigen Stunden in der
Frühe eine extralange Pause einzuschieben. So ordnen
sie am Abend einen zweiten Teil Arbeitsstunden an
und behandeln dies wie eine einzige Schicht. Sie ach-
ten darauf, dass die gesamte werktägliche Arbeitszeit
die Zehn-Stunden-Grenze nicht überschreitet. Und
wenn zwischen dem abendlichen Arbeitsende und
dem nächsten Schichtbeginn wenigstens zehn Stun-
den Ruhezeit liegen, wähnen sie sich sicher innerhalb
der Vorgaben des Arbeitszeitgesetzes. Weit gefehlt!

Zunächst: Die deutschen Gesetzgeber folgten mit

D e r  A u t o r

Geteilter Dienst ist doppelte Arbeit –
›Teildienst‹, ›lange Pause‹ oder 
›Zweimal-Schicht‹?
V o n  T o b i a s  M i c h e l

Trotz der Mitbestimmung durch die Mitarbeitervertretung

hat sich die Flexibilisierung tief in die Schichtpläne hineinge-

fressen. Die Legenden zum Plan mit den unterschiedlichen

Schichtdauern werden länger, vom frühen Frühdienst über

den späten Frühdienst zum kurzen Frühdienst und zur Zwi-

schenschicht ... Arbeitgeber scheuen nicht einmal davor

zurück, den ›geteilten Dienst‹ aus den Rumpelkammern her-

vorzuzerren.

Tobias Michel

Betriebsrat im Essener

Alfried-Krupp-Kranken-

haus

www.schichtplanfibel.de
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Abschnitt ›VI. Entgelt‹ wird für den Fall solcher
Unterbrechungen geregelt, dass ebenfalls Ansprüche
auf Schichtzulage entstehen können.

Offenbar betrachten die Autoren irrtümlich die
beiden Arbeitsblöcke am selben Arbeitstag als eine
einzige, wenn auch unterbrochene Schicht. So wird
auch die Belastung durch den sogar täglich wechseln-
den, weil doppelten, Arbeitsbeginn verkannt. Doch in
§ 9e AVR DW EKD geben die Tarifwerkler als Vor-
aussetzung für die Belastung mit Schichtarbeit gerade
›einen regelmäßigen Wechsel der täglichen Arbeits-
zeit‹ vor. Die Reformatoren waren nun offenbar ver-
unsichert, ob es beim ›geteilten Dienst‹ zu solch einem
Wechsel kommt. Sie flicken mühsam die vermeintli-
che Schwachstelle.

Es handelt sich in all diesen Fällen möglicherweise
um eine der zahlreichen unbewussten Lücken in den
Richtlinien. So eine Lücke darf wohl durch eine frei-
willige Übereinkunft im Arbeitsvertrag geschlossen
werden, ohne in Konflikt mit der versprochenen inn-
erkirchlichen Verbindlichkeit zu geraten. Fehlt eine
solche Klausel im Arbeitsvertrag, kann jede/r
Beschäftigte die Anordnung von Doppelschichten
oder Doppelteilschichten ohne weitere Begründung
zurückweisen.

Mitbestimmen!
Die Schutzgesetze verbieten allenfalls die gröbsten

Übergriffe durch allzu rücksichtslose Arbeitgeber. Die
kirchlichen Arbeitsvertragsrichtlinien öffnen die
Grenzen an einigen Stellen noch, aber eben nicht übe-
rall. Was an wirklichem Schutz versäumt wird, müs-
sen wir als Mitarbeitervertretung selbst nachholen.

Die Mitarbeitervertretungen können und sollen
(MVG der EKD § 40 oder MAVO § 36) nein sagen
zu zerfransten Arbeitszeiten. Sie haben das Recht, die
Lage und die Länge der Pausen mit dem Arbeitgeber
auszuhandeln.

Es reicht eben nicht aus, in einer Dienstvereinba-
rung einen extrabreiten Pausenkorridor zu beschrei-
ben. Es reicht wohl auch nicht, kaum mehr zu wie-
derholen als die Beschränkungen aus § 4 Arbeitszeit-
gesetz – ›spätestens nach 6 Stunden mindestens 30
Minuten‹. Die aktive Mitarbeitervertretung gestaltet
und schöpft zumindest aus, was uns die Kirche zuge-
steht: die Mitbestimmung bei ›Beginn und Ende der
täglichen Arbeitszeit und der Pausen‹.

Wir bestimmen also den Beginn und das Ende der
Pausen. Schließlich begnügen sich die Arbeitgeber bei
Beginn und Ende der Schichten ja auch meist nicht
nur mit einem mehrstündigen Korridor. Erst verbind-
liche Regelungen führen bei Pausen in die Diskussion,
ob echte und verlässliche Pausenzeiten im betriebli-
chen Alltag überhaupt möglich sind.

Und wir helfen denen, die vielleicht schon seit
geraumer Zeit unter geteilten Schichten leiden, beim
Geltendmachen ihrer Ansprüche aus § 283 BGB
(Annahmeverzug) für die verpfuschte Zeit der vor-
ausgegangenen sechs Monate.

letzten Dienstes.
4. Die zwischen den einzelnen Einsätzen aufgewende-

te Wegezeit gilt für Beschäftigte […] als Arbeitszeit.
Für die die Wegezeit übersteigende Zeit, die man-
gels Zuweisung eines bestimmten Arbeitsplatzes
beschäftigungslos bleibt, gerät der Arbeitgeber
gemäß § 293 BGB in Annahmeverzug.
(ArbG Berlin, 11.01.2007, 63 Ca 8651/05)
In der Konsequenz musste der Arbeitgeber die

Unterbrechungszeiten, welche eine 60-minütige Pause
überschritten, vergüten.

Die öffentlichen Referenztarife TVöD und TV-L
haben in § 6 die Verpflichtung zur Leistung besonders
belastender Arbeitszeiten aufgenommen. Sie zählen
ausdrücklich auf: Sonntags-, Feiertags-, Nacht-,
Wechselschicht-, Schichtarbeit sowie Bereitschafts-
dienst, Rufbereitschaft, Überstunden und Mehrar-
beit. Sie schlossen damit Lücken, die in ihren Vor-
gängertarifen BAT und BMT-G noch nicht erkannt
waren. Eine Verpflichtung zur Arbeit in geteilten
Arbeitsblöcken wurde – trotz umfangreicher anderer
Öffnungen für Flexibilisierung – nicht aufgenommen.
Es darf bezweifelt werden, dass es sich da um eine
unbewusste Tariflücke handelt. Weder eine einzelver-
tragliche Abrede noch gar eine betriebliche Vereinba-
rung kann über den Tarifvertrag hinausgehende
Arbeitspflichten begründen.

Kircheneigene Regelungen
Soweit in Kirchen und ihren Einrichtungen

Arbeitsvertragsrichtlinien beim TVöD abgeschrieben
wurden, bleibt die Rechtslage so klar und übersicht-
lich. Dies gilt z. B. für den BAT KF in NRW. Andere
regionale Sondertexte – wie die AR-M der Evangeli-
schen Landeskirche in Baden – erweitern ihre
Abschrift des § 8 TVöD Bund unvermittelt um die
Folgen von geteilten Diensten bei den Ansprüchen
auf Schichtzulagen.

›Geteilter Dienst ist dann gegeben, wenn die tägli-
che Arbeitszeit aus zwingenden betrieblichen Grün-
den unterbrochen werden muss und Beginn und Ende
der täglichen Arbeit eine Zeitspanne von mindestens
13 Stunden haben. Arbeitszeitrechtliche Pausen sind
keine Unterbrechungen in diesem Sinne.‹

Der VKM kommentiert, was er sich bei solcher
Neuregelung gedacht habe: ›Sie zielt darauf ab, dass
die besondere Belastung der Mitarbeitenden durch
die arbeitszeitliche Inanspruchnahme in einer Zeit-
spanne von mindestens 13 Stunden täglich, auch
wenn Schichtarbeit nicht gegeben ist, durch die
Schichtzulage entlohnt wird.‹ Nicht ganz überra-
schend fehlt aber auch hier die ausdrückliche Ver-
pflichtung, geteilte Schichten zu leisten.

Die erst 2007 novellierten AVR DW EKD werden
bundesweit von Arbeitgebern als Bezug in den
Arbeitsverträgen verankert. Ebenso wie ihre regiona-
len Varianten wie die AVR-K (Niedersachsen) spre-
chen sie in § 20 von ›Arbeit mit Arbeitsunterbre-
chungen (geteilter Dienst)‹. Eingeordnet in den

Geteilte Dienste
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Änderung des MVG-EKD

Änderungen im Überblick
Das jetzt beschlossene 5. Änderungsgesetz enthält

einige gravierende Änderungen. Andere Änderungen
werden von der Praxis gar nicht wahrgenommen
werden, weil sie – so steht es in der amtlichen Begrün-
dung – nur zu einer Klarstellung führen.
n Auflösung einer gemeinsamen Mitarbeitervertre-
tung: Die gemeinsame Mitarbeitervertretung wird im
Einvernehmen zwischen den beteiligten Mitarbeiter-
schaften und den jeweiligen Dienststellenleitungen
geschaffen. Bislang galt der Grundsatz, dass das, was
gemeinsam von zwei Seiten geschaffen wird, auch nur
im Einvernehmen beider Seiten wieder aufgehoben
werden kann. Nunmehr kann eine Seite (in der Pra-
xis: die Dienststellenleitung) mit Wirkung für die
nächste Amtszeit den Widerruf erklären. Damit wird
der Dienststellenleitung die Befugnis übertragen, dar-
über zu befinden, ob und wie lange es eine gemeinsa-
me Mitarbeitervertretung gibt. Eine Rechtskontrolle
ist ausgeschlossen, da die Ausübung des Entschei-
dungsrechts durch die Dienststellenleitung unter
keinerlei Vorbehalten steht.
n Bislang musste ein Mitarbeiter/eine Mitarbeiterin
der Dienststelle drei Monate angehören, bevor er
oder sie an der Wahl zur Mitarbeitervertretung aktiv
teilnehmen konnte. Jetzt ist jeder am Wahltag
beschäftigte Arbeitnehmer wahlberechtigt.
n Mitarbeiter, die sich in der Freistellungsphase der
Altersteilzeit befinden, sind weder aktiv noch passiv
wahlberechtigt. Hier darf man schmunzelnd zur
Kenntnis nehmen, dass der Gesetzgeber das Rege-
lungsbedürfnis (wenn es denn überhaupt eines gibt)
zu einem Zeitpunkt erkannt hat, in dem Altersteilzeit
nur noch ein Auslaufmodell ist.

D e r  A u t o r

Änderung des MVG-EKD
V o n  B e r n h a r d  B a u m a n n - C z i c h o n

Das am 6. November 1992 beschlossene Mitarbeitervertre-

tungsgesetz der Evangelischen Kirche in Deutschland ist auf

der Herbstsynode der EKD zum fünften Mal geändert wor-

den. Es wurde seinerzeit mit dem Anspruch geschaffen, die

bis dahin vorherrschende Vielfalt von mitarbeitervertretungs-

rechtlichen Regelungen durch Schaffung eines (möglichst)

für alle geltenden einheitlichen Mitarbeitervertretungsrech-

tes zu überwinden. Niemand wird ernstlich behaupten, dass

dieses Ziel erreicht wurde. Da eine Reihe von Landeskirchen

vollständig eigene Gesetze hat (z. B. die Konföderation evan-

gelischer Kirchen in Niedersachsen, die Bremische Evangeli-

sche Kirche), wird auch weiterhin das MVG der EKD nur Rah-

menrecht sein, das jeweils durch gliedkirchliche Übernahme-

gesetze in gliedkirchliches jegliches Recht transformiert wer-

den muss. Und das ist genau die Gelegenheit für die Landes-

kirchen, Abweichungen zu beschließen.

n Den Landeskirchen wird das Recht eingeräumt, das
vereinfachte Wahlverfahren auch über die im Gesetz
hinaus vorgesehenen Fälle anzuordnen. Dies muss
dann in dem jeweiligen Übernahmegesetz erfolgen.
n Bislang war für die Durchführung der Wahlen die
jeweilige gliedkirchliche Wahlordnung anzuwenden.
Nunmehr ist ›bundesweit‹ nur noch die Wahlordnung
der EKD anzuwenden. Es bleibt abzuwarten, ob die
Landeskirchen in ihren Übernahmegesetzen von die-
ser Regelung abweichen und es deshalb letztlich doch
alles beim Alten bleibt.
n Der Schutz der Wahlbewerber bezieht sich nun-
mehr nicht nur auf den Schutz vor Versetzung und
Kündigung, sondern auch vor ›Zuweisung‹. Der
Begriff der Zuweisung ist mit dem Wechsel von BAT
zum TVöD eingeführt worden. Unter Zuweisung ist
die Anordnung zu verstehen, bei einem anderen
Arbeitgeber zu arbeiten (Leiharbeit). So richtig diese
Änderung ist, so bedauerlich ist es, dass nur der
Schutz der Wahlbewerber, nicht aber der gewählten
Mitarbeitervertreter, auf die Zuweisung erstreckt
wurde.
n Für die Praxis von erheblicher Bedeutung ist der
Anspruch von Mitgliedern des Wahlvorstandes, vor
der Durchführung der Wahl eine Schulung im
Umfang von bis zu zwei Tagen in Anspruch zu neh-
men. Diese Investitionen werden sich auch für die
Arbeitgeber rechnen. Denn die Zahl der Wahlanfech-
tungen hat in den vergangenen Jahren erheblich zuge-
nommen. Das Wahlverfahren ist kompliziert und
typischerweise üben diejenigen das Amt des Wahlvor-
standes aus, die sich ansonsten mit dem Mitarbeiter-
vertretungsgesetz nicht weiter befassen. Sie sind also
in doppelter Weise Laien.
n Gerade in kleineren oder mittleren Betrieben ist es
schwierig, die erforderliche Anzahl von Mitgliedern
der Mitarbeitervertretung zu rekrutieren. Häufig
sinkt während einer Amtszeit die Zahl der Mitglieder,
weil Mitarbeitervertreter/innen zurücktreten oder aus
dem Betrieb ausscheiden. Und wenn dann nicht aus-
reichend Nachrücker zur Verfügung stehen, ist eine
Neuwahl erforderlich, sobald die Zahl der Mitglieder
der Mitarbeitervertretung um mehr als ein Viertel
unter die Sollzahl sinkt. Für diesen Fall ist nunmehr
nicht eine Neuwahl, sondern lediglich eine Nachwahl
vorgesehen. Es sind dann im Rahmen der Nachwahl
wenigstens so viele Mitglieder der Mitarbeitervertre-
tung zu wählen, dass die Zahl der Mitglieder 75 %
der gesetzlichen Sollzahl überschreitet.
n Die Tatbestände, die zu einem Ruhen der Mitglied-
schaft in der Mitarbeitervertretung führen, sind
erweitert worden. Die Mitgliedschaft ruht nun auch
dann, wenn ein Mitglied der Mitarbeitervertretung
aufgrund einer gesetzlichen Regelung oder einer
kirchlichen Arbeitsrechtsregelung von der Arbeit frei-
gestellt ist.
n Teilzeitkräfte haben immer wieder kritisiert, dass
sie für die Teilnahme an einer Schulung als Mitglied
der Mitarbeitervertretung, die in der Regel ganztägig
erfolgt, nur Vergütung bzw. Anrechnung von Arbeits-
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n Der Mitarbeitervertretung steht nun auch ein Mit-
bestimmungsrecht zu, wenn Grundsätze für das
betriebliche Vorschlagswesen aufgestellt werden.
n Das Mitbestimmungsrecht bei Eingruppierung
erstreckt sich nun nicht mehr auf die Fallgruppen.
Der Gesetzgeber ist davon ausgegangen, dass durch
die neuen Tarifsysteme die Fallgruppen weggefallen
sind. Tatsächlich enthält z. B. der BAT-KF weiterhin
Fallgruppen. Wenn der Gesetzgeber eine Anpassung
des Mitbestimmungsrechts an die tarifliche Entwick-
lung hätte herstellen wollen, wäre es geboten gewe-
sen, das Mitbestimmungsrecht bei Eingruppierung –
ausdrücklich – auch auf die Stufenzuordnung zu
erstrecken.
n Die Wahl der Vertrauensperson der Schwerbehin-
derten muss nun nicht mehr in einer gesonderten Ver-
sammlung der schwerbehinderten Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter erfolgen. Die Wahl kann auch im
Rahmen einer für alle offenen Mitarbeiterversamm-
lung erfolgen.
n Das Änderungsgesetz enthält eine Reihe von Kon-
kretisierungen im Rahmen der Zuständigkeit der
durch die EKD geschaffenen Gerichtsbarkeit.
n Im Hinblick auf die Übernahme der Anwaltskosten
ist klargestellt worden, dass es sich hierbei um Kosten
im Sinne von § 30 (Sachkosten der Mitarbeitervertre-
tung) handelt, die dann zu übernehmen sind, wenn
sie erforderlich sind.

Mitarbeiterversammlung und 
Dienststellenleitung

Während der erste Entwurf zum 5. Änderungsge-
setz noch vorsah, dass – wie im Betriebsverfassungs-
gesetz – die Dienststellenleitung zu einer Mitarbeiter-
versammlung einzuladen ist, ist nun immerhin die
Möglichkeit vorgesehen, dass die Dienststellenleitung
von einzelnen Tagesordnungspunkten ausgeschlossen
wird. Damit ist wenigstens im Einzelfall sicherge-
stellt, dass die Mitarbeitervertretung auch ohne
Beeinflussung durch die Dienststellenleitung mit den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sprechen kann.
Die betriebliche Praxis zeigt, dass gerade in Konflikt-
situationen manche Dienststellenleitung auch in der
Mitarbeiterversammlung Druck auf die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter ausübt und so eine freie und
offene Meinungsäußerung verhindert. Begründet
wurde das Erfordernis, die Dienststellenleitung einzu-
laden, mit dem Verweis auf das Betriebsverfassungs-
gesetz.

Dieser Verweis geht jedoch fehl. Er verkennt, dass
die durch das Betriebsverfassungsgesetz geschaffenen
Strukturen sich grundlegend von denjenigen unter-
scheiden, die wir im Anwendungsbereich des Mitar-
beitervertretungsgesetzes haben. Denn das Betriebs-
verfassungsgesetz räumt den Gewerkschaften das
Recht ein, auch ohne Einladung durch den Betriebs-
rat an jeder Betriebsversammlung teilzunehmen. Die
Mitarbeitervertretung hingegen kann Vertreter der
Gewerkschaft nur im Einzelfall und dann hinzuzie-
hen, wenn diese als Sachverständige zu einzelnen

zeit im Umfange ihres Beschäftigungsumfangs erhiel-
ten. Nunmehr erhalten Teilzeitkräfte für die Teilnah-
me an erforderlichen Schulungen die Zeit der tatsäch-
lichen Inanspruchnahme, höchstens jedoch im
Umfange einer Vollzeitbeschäftigten-Vergütung bzw.
einer entsprechenden Zeitgutschrift. Die Ungleichbe-
handlung von Teilzeitkräften bei der Teilnahme an
Schulungen ist – endlich – Vergangenheit. Der kirch-
liche Gesetzgeber hat damit eine Regelung aus dem
Betriebsverfassungsgesetz übernommen.
n Der Informationsanspruch des Ausschusses für Wirt-
schaftsfragen bzw. der Mitarbeitervertretung steht nun
unter dem Vorbehalt, dass dadurch keine Betriebs-
oder Geschäftsgeheimnisse gefährdet werden.
n Der Gesetzgeber meinte klarstellen zu müssen, dass
ein Antrag bei Stimmengleichheit abgelehnt ist. Mir
ist kein Mitglied einer Mitarbeitervertretung
bekannt, dass je von einer anderen Rechtsauffassung
ausgegangen wäre. Aus Kirchenvorständen habe ich
solches allerdings gehört.
n Die Verpflichtung, ein Protokoll zu führen, aus dem
ersichtlich ist, wer teilgenommen hat, welche
Beschlüsse mit welchen Ergebnissen gefasst wurden,
gilt nun auch für die Ausschüsse.
n Während in der Vergangenheit die Dienststellenlei-
tung zu den Mitarbeiterversammlungen eingeladen
werden sollte, ist sie nun einzuladen. Sie kann aller-
dings von einzelnen Tagesordnungspunkten ausge-
schlossen werden.
n Das im Mitarbeitervertretungsgesetz vorgesehene
Routinegespräch soll jetzt nicht nur einmal im Jahr,
sondern mindestens einmal im Halbjahr stattfinden.
n Die Regelung des § 38 Abs. 3 war trotz seines kla-
ren und leicht verständlichen Wortlauts vielfach
abweichenden Auslegungen unterworfen. Der
Gesetzgeber hat versucht, Klarheit zu schaffen: Die
Erklärung, dass die mündliche Erörterung beendet
ist, muss nunmehr von Mitarbeitervertretung oder
Dienststellenleitung schriftlich abgegeben werden.
Nach der schriftlichen Beendigung der mündlichen
Erörterung muss die Mitarbeitervertretung nunmehr
binnen einer weiteren Woche erklären, ob sie die
Zustimmung (weiterhin) verweigert.
n Das Mitbestimmungsrecht bei der Festlegung von
Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit wird nun
auch auf die Grundsätze der Dienstplangestaltung
erweitert. Der konkreten Festlegung von Beginn und
Ende der täglichen Arbeitszeit gehen in der Praxis
eine Reihe von Festlegungen voraus: Es muss festge-
legt werden, von wann bis wann der Betrieb läuft, es
müssen Beginn und Ende der jeweiligen Schichten
festgelegt und es muss die Zuteilung der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter auf die einzelnen Schichten
vorgenommen werden. Die Zuteilung zu den einzel-
nen Schichten erfolgt häufig nach im Voraus festge-
legten Grundsätzen (Zahl der Dienste in Folge, Zahl
der freien Tage pro Monat oder Jahr usw.). Neben
der konkreten Dienstplanung ist nun auch die Auf-
stellung von Grundsätzen der Dienstplanung mitbe-
stimmungspflichtig.
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wenn die Zustimmung der Mitarbeitervertretung
vorliegt und eine Zustimmung durch Erklärung
erteilt wird, soweit nicht die Voraussetzungen der
Zustimmungsfiktion vorliegen.

Nach der mündlichen Erörterung, die jederzeit
von jeder Seite einseitig für beendet erklärt werden
konnte, war für die Dienststellenleitung deutlich klar,
ob die Zustimmung der Mitarbeitervertretung vor-
lag. Dies war nämlich nur der Fall, wenn die Mitar-
beitervertretung sinngemäß erklärte: ›Wir stimmen
zu.‹ Lag eine solche Erklärung nicht vor, konnte und
musste die Dienststellenleitung gemäß § 38 Abs. 4
binnen 14 Tagen nach Ende der mündlichen Erörte-
rung das Kirchengericht anrufen – oder von der
Maßnahme Abstand nehmen.

Dieses in sich geschlossene System hat der Gesetz-
geber nun um zwei Anforderungen erweitert – und
damit endgültig Verwirrung gestiftet. Denn der
Gesetzgeber hat der Mitarbeitervertretung eine zwei-
te Erklärungspflicht auferlegt:
Im Falle der Erörterung gilt die Zustimmung als
erteilt, wenn die Mitarbeitervertretung die Zustim-
mung nicht innerhalb einer Woche nach dem
Abschluss der Erörterung schriftlich verweigert.
Dies führt einerseits dazu, dass das Mitbestimmungs-
verfahren weiter in die Länge gezogen wird. Denn die
Pflicht der Mitarbeitervertretung, nach dem Ende der
mündlichen Erörterung erneut eine Erklärung abzu-
geben, korrespondiert mit einer entsprechenden
Erklärungsfrist von einer (weiteren) Woche. Es ist zu
erwarten, dass Mitarbeitervertretungen dieses Instru-
ment z. B. bei beabsichtigten Kündigungen auch tak-
tisch ausnutzen.

Ein weiteres Problem stellt sich nun: Wenn 
die Mitarbeitervertretung auf den Antrag gem. § 38 
Abs. 2 (›wir bitten um Zustimmung zu folgender
Maßnahme: ... ‹) innerhalb der Zwei-Wochen-Frist
schriftlich die Zustimmung verweigert, muss sie dies
unter Angabe von Gründen tun. Sie muss dabei alle
Gründe anführen, weil sie in dem nachfolgenden
Verfahren vor dem Kirchengericht wegen Zustim-
mungsersetzung keine neuen Gründe nachschieben
darf. Gerade in schwierigen Angelegenheiten haben
Mitarbeitervertretungen deshalb gerne von der Mög-
lichkeit Gebrauch gemacht, nicht die Zustimmung zu
verweigern, sondern mündliche Erörterung zu bean-
tragen. Dies gab der Mitarbeitervertretung die Gele-
genheit, ihre ablehnende Auffassung mündlich im
Gespräch mit der Dienststellenleitung zum Ausdruck
zu bringen. Dies ist für viele Mitarbeitervertretungen
einfacher und bot zugleich die Chance, in dem Erör-
terungsgespräch auch über Handlungsalternativen
nachzudenken und zu verhandeln. Da die Mitarbei-
tervertretung im Rahmen der mündlichen Erörterung
nicht gezwungen war, ihre Auffassung (schriftlich)
abschließend zu begründen, konnte sie in dem nach-
folgenden Verfahren vor dem Kirchengericht Argu-
mente nachlegen. Dies war sachgerecht, weil sich im
weiteren Verlauf der Diskussion neue Aspekte erge-
ben können, die Mitarbeitervertretung zu neuen

Tagesordnungspunkten Erhebliches beitragen kön-
nen. Während der Betriebsrat sich in der Diskussion
mit dem Arbeitgeber des Beistandes der Gewerk-
schaft bedienen kann, ist die Mitarbeitervertretung
auf sich allein gestellt. Umso wichtiger ist es, dass die
Mitarbeitervertretung mit der Mitarbeiterschaft ohne
Beteiligung der Dienststellenleitung diskutieren kann.

Wir empfehlen einer Mitarbeitervertretung, auch
in ›guten Zeiten‹ immer von der Möglichkeit Ge
brauch zu machen, die Dienststellenleitung von ein-
zelnen Tagesordnungspunkten auszuschließen. Es
muss selbstverständliches Element der Betriebskultur
werden, dass es Freiräume gibt, in denen die Mitar-
beiterschaft und die Mitarbeitervertretung unter Aus-
schluss der Dienststellenleitung diskutieren.

Verwirrung im Mitbestimmungsverfahren
Die Systematik des § 38 ist – bei Lichte betrachtet

– einfach und klar: Eine mitbestimmungspflichtige
Maßnahme darf nur durchgeführt werden, wenn die
Mitarbeitervertretung zuvor zugestimmt hat.Um die
Zustimmung zu erlangen, muss die Dienststellenlei-
tung die Mitarbeitervertretung unterrichten und
deren Zustimmung beantragen (§ 38 Abs. 2). So
selbstverständlich ist der Umstand, dass es keiner aus-
drücklichen gesetzlichen Erwähnung bedarf, dass die
Mitarbeitervertretung einem Antrag durch Zustim-
mung entsprechen kann.

Verwirrung entsteht nun dadurch, dass der Gesetz-
geber in § 38 Abs. 3 die Fälle regelt, in denen die Mit-
arbeitervertretung dem Antrag nicht – ausdrücklich –
zustimmt. An dieser Stelle muss man sich in Erinne-
rung rufen, dass Schweigen grundsätzlich nicht als
Zustimmung zu werten ist. Nur in den Fällen, in
denen der Gesetzgeber ausdrücklich eine Erklärungs-
pflicht vorsieht, und für den Fall, dass jemand eine
Erklärung nicht abgibt, die Rechtsfolge der Zustim-
mungsfiktion anordnet, kann ein Schweigen als
Zustimmung gewertet werden.

Eine solche Erklärungspflicht begründet § 38 
Abs. 3. In Satz 1 ist festgelegt, dass die Zustimmung
der Mitarbeitervertretung (obwohl sie nicht erklärt
wurde) als erteilt gilt, wenn die Mitarbeitervertretung
innerhalb der Stellungnahmefrist weder die Zustim-
mung schriftlich und begründet verweigert noch eine
mündliche Erörterung beantragt. Daraus folgt, dass
für den Eintritt der Zustimmungsfiktion dann kein
Raum mehr ist, wenn die Mitarbeitervertretung
mündliche Erörterung beantragt hat. Der Kirchenge-
richtshof hat deutlich gemacht, dass die Mitarbeiter-
vertretung weder im Rahmen der mündlichen Erörte-
rung noch nach Abschluss der mündlichen Erörte-
rung zu einer weiteren Erklärung verpflichtet ist und
nach einem Antrag auf mündliche Erörterung weite-
res Schweigen der Mitarbeitervertretung nicht als
Zustimmung umgedeutet werden kann.

Diese Regelung war klar, eindeutig und folgerich-
tig. Ihr Verständnis setzte lediglich – aber immerhin –
voraus, dass die Dienststellenleitung eine mitbestim-
mungspflichtige Maßnahme nur durchführen darf,
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Erkenntnissen kommen und auch der hinzugezogene
Anwalt oft auf Aspekte aufmerksam machen kann,
die die Mitarbeitervertretung mangels entsprechen-
der Rechtskenntnisse nicht gesehen hat.

Gilt das Erfordernis, die Zustimmungsverweige-
rung schriftlich zu begründen, nun auch für die zwei-
te Erklärung der Mitarbeitervertretung, ob sie näm-
lich nach der mündlichen Erörterung immer noch die
Zustimmung verweigert?

Es gibt zwei Auslegungsansätze: Einerseits kann
man sagen, der Gesetzgeber habe an zwei Stellen in
dieser Vorschrift die schriftliche Verweigerung
erwähnt und zugleich festgelegt, dass die Verweige-
rung der Zustimmung gegenüber der Dienststellenlei-
tung schriftlich zu begründen ist.

Dem ist aber die Systematik des § 38 Abs. 3 ent-
gegenzuhalten. In Satz 1 ist festgelegt, dass die
Zustimmung als erteilt gilt, wenn die Mitarbeiterver-
tretung die Zustimmung nicht schriftlich verweigert
oder mündliche Erörterung beantragt. In Satz 5 wird
dann die Pflicht begründet, die Verweigerung der
Zustimmung schriftlich zu begründen. Kein Zweifel,
diese Begründungspflicht bezieht sich auf die zu
Beginn der Norm eingeräumte Möglichkeit, die
Zustimmung schriftlich zu verweigern. Hierfür gibt
es eine inhaltliche Begründung: Die Dienststellenlei-
tung muss wissen, aus welchen Gründen die Mitar-
beitervertretung eine Maßnahme ablehnt. Sie muss
damit zugleich in die Lage versetzt werden, darüber
zu befinden, ob sie von der Maßnahme Abstand
nimmt, ob sie der Mitarbeitervertretung ggf. einen
modifizierten Antrag zukommen lässt oder ob sie die
Ersetzung der Zustimmung durch das Kirchengericht
betreibt.

Der Gesetzgeber hat es bislang im Falle der münd-
lichen Erörterung für entbehrlich gehalten, dass die
Mitarbeitervertretung ihre Auffassung schriftlich
darlegt. Dienststellenleitung und Mitarbeitervertre-
tung sind zur vertrauensvollen Zusammenarbeit ver-
pflichtet. Führen Mitarbeitervertretung und Dienst-
stellenleitung eine mündliche Erörterung durch, so
kann sich die Dienststellenleitung dadurch hinrei-
chende Kenntnisse von der Auffassung der Mitarbei-
tervertretung verschaffen. Die Dienststellenleitung
kann so lange nachfragen, bis ihr alle Aspekte
bekannt sind.

Das Erfordernis, nach mündlicher Erörterung
noch einmal die Zustimmungsverweigerung schrift-
lich zu erklären, lässt sich nicht damit begründen,
dass die Argumente der Mitarbeitervertretung zum
Schluss noch einmal deutlich werden müssen. Deut-
lich muss letztlich nur werden, ob die Mitarbeiter-
vertretung nach der mündlichen Erörterung und
einer internen Beratung zu einer anderen Beurteilung
gekommen ist. Deshalb hat der Gesetzgeber die der
mündlichen Erörterung nachfolgende Erklärungs-
pflicht hinter die Vorschrift gesetzt, nach der die Ver-
weigerung der Zustimmung schriftlich zu begründen
ist. Hätte der Gesetzgeber auch die zweite Erklärung
über die Zustimmungsverweigerung mit der Begrün-

dungspflicht versehen wollen, so hätte er den Satz
›die Mitarbeitervertretung hat eine Verweigerung der
Zustimmung gegenüber der Dienststellenleitung
schriftlich zu begründen‹ nicht vor, sondern hinter die
zweite Erklärungspflicht setzen müssen.

Es ist deshalb weiterhin davon auszugehen, dass
die Mitarbeitervertretung im Falle der mündlichen
Erörterung nicht schriftlich begründen muss, warum
sie die Zustimmung nicht erteilt.

Sollten die Gerichte allerdings zu einer anderen
Auffassung gelangen, würde dies in vielen Fällen die
Hinzuziehung eines Anwaltes schon auf betrieblicher
Ebene erforderlich machen. Denn welche Mitarbei-
tervertretung soll in der Lage sein, die Zustimmungs-
verweigerung im Falle einer krankheitsbedingten
Kündigung unter Berücksichtigung aller in Frage
kommenden Aspekte zu begründen?

Unterrichtung des Ausschusses für 
Wirtschaftsfragen

Seit der Änderung des Mitarbeitervertretungsge-
setzes im Jahre 2004 ist in diakonischen Einrichtun-
gen mit mehr als 150 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern die Mitarbeitervertretung bzw. der Ausschuss
für Wirtschaftsfragen über die wirtschaftliche Lage
der Einrichtung zu unterrichten. Nach zwei Entschei-
dungen des Kirchengerichtshofs erfolgt diese Unter-
richtung durch Aushändigung des Jahresabschlusses
nebst Prüfbericht des Wirtschaftsprüfers. Die Mitar-
beitervertretung muss – so der Kirchengerichtshof –
über einen in diesen Fragen mit der Geschäftsführung
identischen Kenntnisstand verfügen.
Durch die Neufassung des Mitarbeitervertretungsge-
setzes steht dieser Informationsanspruch der Mitar-
beitervertretung unter dem Vorbehalt: ›...soweit
dadurch nicht die Betriebs- und Geschäftsgeheimnis-
se der Einrichtung gefährdet werden.‹

Auch hier nimmt der kirchliche Gesetzgeber Bezug
auf das staatliche Betriebsverfassungsgesetz. Diese
Anleihe ist jedoch systemwidrig, weil die Bedingun-
gen unterschiedlich sind. Der Ausschuss für Wirt-
schaftsfragen ist ein Ausschuss der Mitarbeitervertre-
tung. Er besteht folglich ausschließlich aus – zur Ver-
schwiegenheit verpflichteten und von der Mitarbei-
terschaft gewählten – Mitarbeitervertretern. Der
Wirtschaftsausschuss nach BetrVG hingegen ist ein
Gremium neben dem Betriebsrat. Er besteht zumin-
dest auch aus Personen, die dem Betriebsrat nicht
angehören. Und: Der Wirtschaftsausschuss kann zu
Beratungen Gewerkschaftsmitglieder hinzuziehen.

Vor allem aber: Die Pflegesätze einer Altenhilfe-
einrichtung lassen sich in dem von der AOK ins Netz
gestellten Pflege-Navigator ebenso nachlesen wie die
Investitionsfolgekosten. Diakonische Einrichtungen
leben davon, dass sie ihr Leistungsspektrum nach
außen deutlich machen. Sie verfügen nicht über
Betriebsgeheimnisse wie ein Automobilkonzern oder
gar ein Rüstungs- oder Pharmaunternehmen. Es gibt
in einem Wohlfahrtsunternehmen keine Geheimnisse,
wie sie in Unternehmen, die Forschung und Entwick-
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Auch wenn diese Streikaktionen längst nicht mit den
großen Streiks vergleichbar sind, wie wir sie im
öffentlichen Dienst aber auch z. B. von IG Metall
kennen, so haben sie viel bewegt. Während in frühe-
ren Jahren kirchliche Arbeitgeber stets bestritten
haben, dass es überhaupt zu Streikaktionen gekom-
men ist, können sie dies nicht mehr leugnen. Im
Gegenteil: Die gegen ver.di gerichtete Klage mit dem
Ziel, Streikaufrufe in kirchlichen Einrichtungen zu
untersagen, wird von der Kirche mit den durchge-
führten Streiks aus dem Sommer dieses Jahres
begründet. Das ist ein Erfolg der streikenden Kolle-
ginnen und Kollegen und es ist auch ein Erfolg der
Gewerkschaft ver.di. Streiks in der Diakonie sind so
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Klage gegen ver.di

Kirche klagt gegen ver.di
V o n  L o t h a r  G e r m e r

In der Tarifrunde des Jahres 2009 haben sich Kolleginnen

und Kollegen das Recht genommen zu streiken, nachdem ihr

Arbeitgeber der Aufforderung von ver.di, Tarifverhandlungen

aufzunehmen, nicht nachgekommen ist. Im Ergebnis haben

diese Kolleginnen und Kollegen dazu beigetragen, dass die

Arbeitsrechtliche Kommission am 19. November 2009 eine

akzeptable Lohnerhöhung beschlossen hat.

lung betreiben, selbstverständlich sind. Die Geheim-
niskrämerei ist schlicht lächerlich.

Und der Gesetzgeber hat eines wohl nicht bedacht:
Streiten sich Wirtschaftsausschuss und Arbeitgeber
darüber, ob bestimmte Informationen als Betriebs-
und Geschäftsgeheimnisse zurückgehalten werden
können, so entscheidet darüber in nicht öffentlicher
Verhandlung die Einigungsstelle. Will eine Mitarbei-
tervertretung oder deren Ausschuss für Wirtschafts-
fragen weitere Informationen haben, die die Dienst-
stellenleitung als angebliche Betriebs- oder Geschäfts-
geheimnisse zurückhält, so wird darüber in öffentli-
cher Verhandlung vor dem Kirchengericht entschie-
den.

Fazit
Das 5. Änderungsgesetz bringt endlich die Gleich-

stellung von Teilzeitkräften mit Vollzeitkräften bei
Schulungen und begründet den Schulungsanspruch
des Wahlvorstandes. Das ist zu begrüßen. Im Übrigen
wird man dem Änderungsgesetz nichts Gutes abge-
winnen können. Die vorgenommenen ›Klarstellun-
gen‹ sind im Wesentlichen überflüssig, weil es keine

Unklarheiten gegeben hat. Und wenn z. B. in § 9 nach
den Worten ›Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen‹ der
Verweis auf § 2 eingefügt wird, bleibt nachzufragen,
warum – wenn es denn heute erforderlich erscheint –
dies nicht bereits 1992 als erforderlich gesehen wur-
de. Dort, wo Grundlegendes geändert wurde (Mitar-
beiterversammlung, Ausschuss für Wirtschaftsfragen
und Mitbestimmungsverfahren § 38 Abs. 3) geht der
Gesetzgeber offenkundig in die falsche Richtung.
Man mag darüber diskutieren, das Mitarbeitervertre-
tungsgesetz insgesamt durch das Betriebsverfassungs-
gesetz zu ersetzen, weil dieses – anders als das MVG
– wegen seiner Schlichtungsmöglichkeiten eher als
Friedensordnung anzusehen ist. Wenig Sinn macht es
aber, das Betriebsverfassungsgesetz genau an der Stel-
le abzuschreiben, wo die Regelungen wegen der
kirchlichen Besonderheiten nun überhaupt nicht pas-
sen. Und die neue Regelung des § 38 Abs. 3 führt
bestenfalls zu einer Verzögerung des Verfahrens, im
schlimmsten Fall dazu, dass das Mitbestimmungsver-
fahren noch stärker als bisher auf Rechtsfragen redu-
ziert wird.

selbstverständlich geworden, dass die Kirche sich zur
Gegenwehr veranlasst sieht.

Nun ist es erst einmal nichts Besonderes, dass
Arbeitgeber in Tarifauseinandersetzungen die Gerich-
te bemühen. Aus allen zugespitzten Tarifkonflikten
kennen wir die Meldungen, dass Arbeitgeber versu-
chen, einstweilige Verfügungen gegen gewerkschaftli-
che Streikaufrufe zu erwirken. Dabei geht es regel-
mäßig darum, ob der konkrete Streikaufruf zulässig
ist oder ob die Friedenspflicht oder der Verhältnis-
mäßigkeitsgrundsatz verletzt werden. Es geht immer
um das Wie, nicht um das Ob eines Streiks. Mit der
jetzt beim Arbeitsgericht Bielefeld eingereichten Kla-
ge geht die Evangelische Kirche aufs Ganze: Ob dia-
konische Wohlfahrtseinrichtungen überhaupt
bestreikt werden dürfen, will sie wissen. Zur Vorbe-
reitung hat sie – gemeinsam mit der katholischen Kir-
che – ein Gutachten bei Prof. Robers bestellt, dessen
Auffassung dann auch in der Klagschrift ihren Nie-
derschlag gefunden hat.

Die Klage stützt sich auf zwei Hauptargumente:
Arbeitskämpfe seien mit dem Selbstverständnis der
Kirchen nicht vereinbar und verletzten daher die
Rechte der Kirche aus Art. 140 GG i.V.m. Art 137
WRV und die Kirchen böten mit dem Dritten Weg ein
funktionierendes System des sozialen Ausgleichs, so
dass ein Streik immer unverhältnismäßig sei. Letzte-
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schaften kämpfen für bessere Arbeits- und Lebensbe-
dingungen, vor allem ihrer Mitglieder. Und da treffen
sich Gewerkschaften und Kirchen. Zum Beispiel beim
Verbot von Sonntagsarbeit. Zum Beispiel bei der For-
derung nach Tarifverträgen, nach Betriebsräten, nach
sozialer Sicherung. Zum Beispiel bei der Forderung,
gerade die Schwachen in dieser Gesellschaft zu för-
dern und zu schützen. Zum Beispiel bei der Forde-
rung nach Frieden und der Forderung nach Erhalt der
Schöpfung/Schutz der Umwelt. Und Gewerkschaften
haben sich immer auf die Seite der Unterdrückten
und Verfolgten gestellt. Dazu gehört auch die Verfol-
gung wegen religiöser Überzeugungen. Die Verteidi-
gung der Religionsfreiheit ist aus gewerkschaftlichem
Handeln und Denken genauso wenig wegzudenken
wie die Verteidigung anderer Freiheitsrechte.

Wer ver.di jetzt Kulturkampf vorwirft, der vergisst,
dass Kirche, Diakonie und Caritas seit Jahrzehnten
Gewerkschaften heraushalten wollen, aus Mitarbei-
terversammlungen, von den Schwarzen Brettern, aus
den Betrieben. Und wer von den Gewerkschaften ver-
langt, in den Arbeitsrechtlichen Kommissionen unter
der Bedingung mitzuarbeiten, dass sie durch Mehr-
heitsbeschlüsse der Kommission überstimmt werden
können, der verlangt zu viel von den Gewerkschaf-
ten. Denn es gehört zum Wesen der Gewerkschaft,
dass sie autonom darüber befindet, ob sie ein Ver-
handlungsergebnis für ihre Mitglieder akzeptiert.
Tarifautonomie ist Vertragsfreiheit auf kollektiver
Ebene. Und Vertragsfreiheit beinhaltet auch das
Recht zu sagen, da machen wir nicht mit.

Die Gewerkschaften wollen nicht mehr – aber
auch nicht weniger –, als ihre Mitglieder bei der
Lohnfindung mit den der Gewerkschaft eigenen Mit-
teln zu vertreten und Tarifverträge zu schließen. So
wie es die Kirchen übrigens in der Weimarer Republik
selbstverständlich wollten, als sie auf diese Weise ihre
Friedhofsgärtner unter die existierenden Tarifverträge
und damit in eine Friedensordnung zwangen. So wie
es in Nordelbien und Berlin-Brandenburg auch geht.

Irrational wird das Handeln der Kirche auch, wenn
sie – wie in RWL – die Gewerkschaften von der Beset-
zung der Arbeitnehmer-Beisitzer in den Kirchenge-
richten ausschließt.

Gleich wie am Ende über das Streikrecht in kirchli-
chen Wohlfahrtseinrichtungen entschieden werden
wird, Kirche und Gewerkschaften werden weiterhin
zu den wenigen wertorientierten Institutionen in 
dieser Gesellschaft gehören. Niemand würde es ver-
stehen, wenn die Kirche die Gewerkschaften als
gesellschaftlichen Bündnispartner verlieren würden,
nur weil sie die Forderung nach Verbesserung der
Arbeitsbedingungen durch Streik zum Kulturkampf
aufwertet.

2009

res trägt nun auch Schliemann in der Neuen Juristi-
schen Wochenschrift vor, der noch vor einem Jahr auf
der Kasseler Fachtagung die These vom Streikverbot
in kirchlichen Einrichtungen als juristischen Unsinn
bezeichnete.

Viel ließe sich zur Widerlegung der beiden kirchli-
chen Thesen anführen. Heute nur so viel:

Dass der sog. Dritte Weg nicht funktioniert, müsste
gerade Schliemann bewusst sein. War er doch Vorsit-
zender der Schlichtungskommission in RWL, der nun
erleben muss, dass sich immer mehr diakonische Ein-
richtungen der Anwendung des BAT-KF entziehen,
indem sie ein anderes, weil billigeres kirchliches
Arbeitsrecht anwenden. Und es war auch Schliemann,
der mit seinem Senat am Kirchengerichtshof vor weni-
gen Wochen feststellte, dass eine diakonische Einrich-
tung weder verpflichtet ist, ein bestimmtes kirchliches
Arbeitsrecht anzuwenden, noch verpflichtet ist, nur
ein einziges Arbeitsrecht anzuwenden: eine Prise hier-
von, eine Prise davon – wie geht es am billigsten?
Dabei ist doch längst erkannt, dass die Ausgewogen-
heit eines Tarifes (gleich ob Tarifvertrag oder kirchli-
che Arbeitsrechtsregelung) immer nur in dem Zusam-
menwirken aller Regelungen begründet sein kann.

Und warum einer kirchlichen Wohlfahrtseinrich-
tung der Arbeitskampf fern sein soll, ist überhaupt
nicht einsichtig, wird von Arbeitgeberseite doch
immer wieder und immer kräftiger betont, dass dia-
konische Unternehmen den gleichen Bedingungen wie
freigemeinnützige und private unterworfen sind. Sie
werden vollständig aus Mitteln finanziert, die der
Staat zur Erfüllung sozialstaatlicher Aufgaben zur
Verfügung stellt. Sie buhlen um die gleichen Ärzte wie
börsennotierte Krankenhausträger. Ihre Altenheime
werden im Pflegenavigator der AOK zum Preisver-
gleich freigegeben. Diakonische Arbeitgeber wollen
offensichtlich beides: Sie wollen die kirchlichen Privi-
legien und die säkularen Freiheiten. So ließ denn auch
die Bremer Einrichtung Friedehorst (durch Leiharbeit
zu zweifelhaftem Ruhm gelangt) vor Gericht vortra-
gen, dass einer kirchlichen Einrichtung nicht versagt
sein könne, was einem weltlichen Unternehmen
gestattet ist: Leiharbeit zum Zwecke der Tarifflucht.

So versucht die Diakonie (nicht alle Einrichtungen,
aber immer mehr) und auch die Caritas, aus dieser
Janusköpfigkeit (ein bisschen Kirche – ein bisschen
Welt) Kapital zu schlagen. Um dieses – scheinbaren –
Wettbewerbsvorteils willen geht die Kirche ein hohes
Risiko ein. Denn was ist, wenn sie die Klage gegen
ver.di verliert? Das steht doch zu erwarten, denn dass
sich unter den Bedingungen der Ökonomisierung des
Sozialen kirchliche Privilegien kaum halten lassen,
hat sich auch in der Kirche herumgesprochen.

Das Verhalten der Kirche zeigt zunehmend irratio-
nale Züge. Da wird ver.di vorgeworfen, einen Kultur-
kampf gegen die Kirche zu beginnen. Einen Kultur-
kampf haben deutsche Gewerkschaften noch nie
geführt. Das unterscheidet sie von Kirchen, deren
Geschichte eben auch durch Kreuzzüge, Inquisition
und den dreißigjährigen Krieg geprägt ist. Gewerk-
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Mitarbeitervertreter

Ev. Jugendhilfe 

Friedenshort GmbH,
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einfachen Mitglieder der MAV, sich selbst nicht mit
diesem Thema auseinandersetzen zu müssen.

In größeren MAVen kann durch Bildung eines
Genderausschusses (nach § 23a (1) MVG) Gender-
kompetenz ausgebildet und gebündelt werden, ohne
die Verantwortung an Einzelne (weg) zu delegieren.

Der Genderausschuss wird am besten im Rahmen
der inhaltlichen Zielbestimmung einer gewählten
MAV gebildet. Er kann natürlich auch später einge-
setzt werden, obwohl dieses Vorhaben aufgrund des
Randthemas Geschlechtersensibilität und der
Schwerfälligkeit von arbeitenden MAVen ein mutiges
Vorhaben ist.

Drei oder mehr Mitglieder arbeiten sich auf der
Grundlage eines möglichst gemeinsamen Gendertrai-
nings in das Thema ein. Nach einem kurzen Input für
die übrigen MAV-Mitglieder kann ein Beschluss über
eine geschlechtersensible Arbeit in der MAV für die
Festigung des Themas dienlich sein.

Auf dieser Basis hat es sich bewährt, wenn der
Genderausschuss zunächst für die eigene Sicherheit
mit dem Thema und gleichzeitig zur Vorbeugung des
Weiterwirkens eigener gender-unsensibler Gewohn-
heiten in jeder Ausschusssitzung die Themen aus der
MAV des vergangenen Zeitraumes mit der Gender-
brille betrachtet. Diese Erkenntnisse können in der
nächsten MAV-Sitzung dem Plenum vorgestellt und
daraufhin ggf. Veränderungen getroffener Beschlüsse
erwirkt werden.

Eine bessere Nachvollziehbarkeit des Vorgehens
auch für die anderen Mitglieder bieten Leitfragen zur
Genderprüfung eines Themas oder Beschlusses (vgl.
Janßen, 2007a, b), die für alle deutlich lesbar im Sit-
zungsraum aufgehängt werden (z. B. an den vier
Wänden). Erfahrungsgemäß erleichtert dies eine
direkte Einarbeitung genderrelevanter Aspekte in
Diskussionen und Beschlüssen.

Der Genderausschuss kann es sich zum Ziel set-
zen, zunächst dem Personalausschuss zuzuarbeiten
(beispielsweise durch Erweiterung der Statistiken um
die Kategorie ›Geschlecht‹ oder durch Hinweise einer
genderkritischen Analyse des Personalberichts der
Geschäftsführung). Schließlich können Initiativanträ-
ge der MAV zu genderrelevanten Themen im Gender-
ausschuss vorbereitet und im Verhandlungsprozess
argumentativ unterstützt werden.

Eigene Anträge können auf ihre Gendersensibilität
und eine geschlechtergerechte Sprache geprüft wer-
den. Auf diese Weise konnte in einem großen diako-
nischen Unternehmen das Angebot einer Genderbera-
tung für Basisteams initiiert werden (vgl. Janßen &
Kleinitz, 2008), die zunächst als Angebot der MAV
für die Basis konzipiert, dann von der Geschäfts-
führung unter der Moderation u. a. der MAV über-
nommen wurde. Im Feld der Betrieblichen Gesund-
heitsförderung konnte der Genderausschuss durch
personelle Einbindung in Projektteam und Verhand-
lungsgruppe sowohl den Text der Dienstvereinbarung
wie auch die inhaltliche Ausgestaltung gendersensibel
beeinflussen. Der größeren Nachhaltigkeit wegen
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Geschlechtersensibilisierung und 
Gender Mainstreaming für die Praxis
Teil 5 – 
Der Gender-Ausschuss in der MAV
V o n  C h r i s t i a n  J a n ß e n

Bislang ging es in der hier vorliegenden Serie um die Gen-

deranalyse und Genderberatung im Team, um Gender-

Anwaltschaften, gegenderte Personalvorgänge sowie Gen-

dersensible Mitarbeitendenversammlung (Janßen, 2008a, b,

2009a, b, Janßen & Kleinitz, 2008).

In diesem Artikel wie in den vorangegangenen steht jeweils

ein konkretes Praxisbeispiel im Zentrum. Damit soll deutlich

werden, wie wichtige Aspekte geschlechterdemokratischer

Umsetzungen passgenau aussehen können.

Christian Janßen

Dipl. Psychologe, PP,

Mitarbeitervertreter

Geschlechtersensibilisierung

Mit der Formulierung von Leitbildern durch die
Europäische Union (1996) ist Gleichstellungspolitik
als Regierungspolitik verankert worden. Die Bundes-
regierung hat diese Vorgaben übernommen und z. B.
im Jahr 2000 in der Gemeinsamen Geschäftsordnung
der Ministerien festgeschrieben (Bundesregierung,
2000). Seitdem ist die Übertragung des Gender Main-
streaming in die bundesdeutsche Arbeitswirklichkeit
ein erklärtes Ziel vieler Verbände. Das meint auch, in
allen Maßnahmen und Projekten die gegebenenfalls
unterschiedlichen Perspektiven von Frauen und Män-
nern von der Planung bis zur Evaluierung einzubezie-
hen. Eine solche Strategie nennt man Gender Main-
streaming.

›Gender Mainstreaming bezeichnet den Prozess
und die Vorgehensweise, die Geschlechterperspektive
in die Gesamtpolitik (eines Unternehmens) aufzuneh-
men. Dies bedeutet, die Entwicklung, Organisation
und Evaluierung von [...] Entscheidungsprozessen
und Maßnahmen so zu betreiben, dass in jedem [...]
Bereich und auf allen Ebenen die Ausgangsbedingun-
gen und Auswirkungen auf die Geschlechter berück-
sichtigt werden, um auf das Ziel einer tatsächlichen
Gleichstellung von Frauen und Männern hinwirken
zu können. Dieser Prozess soll Bestandteil des norma-
len Handlungsmusters aller Abteilungen und Organi-
sationen werden, die an [...] Entscheidungsprozessen
beteiligt sind.‹ (Europarat, 1998, S 11 ff)

Die Frage, die sich Praktiker bei solchen Sätzen
stellen, ist die, wie Gender Mainstreaming effektiv
umgesetzt werden kann, wenn es konkret wird. Dazu
gibt es bislang wenig Literatur oder Praxisberichte.
Instrumente wie Gender-Anwaltschaften oder Gen-
der-Beauftragte haben sich in der Praxis nur als
bedingt effektiv und nachhaltig erwiesen (vgl. Janßen,
2009a). Aus meiner Erfahrung sind beide Instrumen-
te nach einer Phase des Neuen noch nicht über den
Zustand von Einzelkämpfenden hinaus implementiert
worden – oftmals als Alibi für den Vorsitz wie für die
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Geschlechtersensibilisierung

Fort-
bildungenKosten

Wochenseminar: 
720,– Euro inkl. Unterkunft
und Verpflegung
Tagesseminar: 95,– Euro

Anmeldungen und 
weitere Informationen:
Diakonische 
ArbeitnehmerInnen 
Initiative e.V. (dia e.V.)
Vogelsang 6
30 459 Hannover
Tel. 0511.41 08 97 50
Fax. 0511.2 34 40 61
diaev@htp-tel.de

Diakonische

ArbeitnehmerInnen

Initiative e.V. 

Fortbildungen für Mitarbeitervertreterinnen 
und Mitarbeitervertreter 2010

22.–26. Februar 2010 in Bad Zwischenahn, MVG-Einführung 

22.–26. Februar 2010 in Bad Zwischenahn, Arbeitszeit – Grundlagenseminar

22.–26. Februar 2010 in Bad Zwischenahn, Beratungskompetenz 

08.–12. März 2010 in Bad Bevensen, Einführung Arbeits- und Gesundheitsschutz

08.–12. März 2010 in Bad Bevensen, Verhandlungsführung

08.–12. März 2010 in Bad Bevensen, Wie erkenne ich die wirtschaftliche 

(Not-)Lage meiner Einrichtung?

08.–11. März 2010 in Bad Bevensen, Personalbemessung 

in der Altenhilfe

12.–16 April 2010 in Springe, Grundlagenwissen Arbeitsrecht

12.–16 April 2010 in Springe, MAV-Arbeit in der 

ambulanten Pflege

12.–14 April 2010 in Springe, Einführung in die Arbeit 

der Schwerbehindertenvertretung

Tagesveranstaltungen: 
03. März 2010 in Bremen, Die Novellierungen des MVG-EKD
12. April 2010 in Hannover, Aktuelle Rechtsprechung zur Arbeitszeit
29. April 2010 in Hannover, Die Überlastungsanzeige

sollte Genderkompetenz von Seiten der MAV in allen
wichtigen Projekt- und Verhandlungsgruppen,
Begleitausschüssen oder Auswertungskreisen imple-
mentiert werden. Dies kann jedoch je nach Umfang
solcher Aktivitäten schnell die Kapazitäten des Gen-
derausschusses übersteigen, so dass die Prioritäten
jederzeit im Fokus bleiben müssen.

Im Genderausschuss sind fachliche Diskussionen i.
d. R. auf höherem qualitativem Niveau möglich als
im Plenum. Genderthemen werden hier diskutiert
und argumentativ für die MAV-Sitzung vorbereitet.
Darüber hinaus bietet ein funktionierender Gender-
ausschuss einen positiven Nachhaltigkeitsfaktor über
die Legislaturperiode hinaus – solange nicht der
gesamte Ausschuss gleichzeitig aus der MAV aus-
scheidet.

In den Ausführungen sollte deutlich werden, wel-
che positiven Auswirkungen die Bildung eines Gen-
derausschusses für die Arbeit der MAV hat. Gerade
zu diesem innovativen Thema ist es für die MAV stra-
tegisch sinnvoll, sich fachlich qualifiziert zu positio-
nieren. Der Genderausschuss in der nachhaltigen
Umsetzung von geschlechtersensiblen Themen ist
allen anderen an Einzelpersonen gebundenen Vorge-
hensweisen deutlich überlegen.
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Nr. 334 n 

Hans Georg Ruhe/Wolfgang Bartels: 

Praxishandbuch für Mitarbeiter -

vertretungen. Katholische Kirche. 

Es folgt dem Text der MAVO und orien-

tiert sich an der Arbeits- und Alltags -

praxis von Mitarbeitervertretungen. 

492 Seiten, gebunden, Auflage 2001. 

Luchterhand-Verlag. EUR 49

Thema

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

es bestellen immer mehr MAVen ihre Fachliteratur bei uns. 

Warum? Wir bieten nur die Literatur an, die vornehmlich 

arbeitnehmerorientiert ist. Neben den hier vorgestellten besorgen 

wir natürlich auch alle anderen lieferbaren Titel 

und beraten bei der Auswahl. Ein Besuch auf unserer

Homepage lohnt sich ebenso: www.kellner-verlag.de

Klaus Kellner

Ratgeber
Fachbuch SachBuchService

f ü r  M i t a r b e i t e r v e r t r e t u n g e n

Nr. 032 n Baumann-Czichon/Dembski/Kopp

Mitarbeitervertretungsgesetz der Evangelischen

Kirche in Deutschland (MVG-EKD).

Der umfassende Kommentar für die Praxis der

MAVen und Dienststellenleitungen bei der EKD,

deren Einrichtungen und vielen Landeskirchen. 

Mit Kommentar zur Wahlordnung, den glied -

kirchlichen Übernahmegesetzen, VerwGG, 

DatenschutzG der EKD sowie dem KSchG. 

Unentbehrlich für jedes MAV-Mitglied und 

alle Personalverant wortlichen.

648 Seiten, Hardcover, 3. akt. Auflage 2009.

SachBuchVerlag Kellner. EUR 39,80

Nr. 014 n MVG-EKD Textausgabe.

Ergänzt um Gesetzessammlung: 

Kündigungsschutzgesetz, Arbeitsgerichts-

gesetz (Auszug), Kirchengerichtsgesetz (Auszug),

64 Seiten, A5-Broschüre

SachBuchVerlag Kellner. EUR 5,00

Nr. 396 n Claessen: 

Datenschutz in der 

evangelischen Kirche. 

Kommentar zum Kirchengesetz 

über den Datenschutz in der EKD. 

3. Auflage 2004, 328 Seiten. 

Luchterhand-Verlag. EUR 24,00

Nr. 538 n

Deppisch/Feulner/Jung/Schleitzer:

Die Praxis der Mitarbeitervertretung 

von A bis Z. 

Das Handwörterbuch für die 

MAV-Arbeit. Die Themen werden 

praxisnah und rechtssicher dargestellt. 

Ein sehr nützliches Handbuch. 

2. Auflage 2004, 464 Seiten. 

Bund-Verlag. EUR 39,90

Nr. 200 n Kienitz: 

Die Beteiligung der Mitarbeiterver-

tretung bei Kündigung nach dem

Mitarbeiter-

vertretungsgesetz der EKD. 

Der kollektivrechtliche Kündigungs-

schutz im kirchlichen Bereich und 

der kirchliche Rechtsschutz. 

156 Seiten. Luchterhand-Verlag. 

EUR 12,40

Nr. 313 n

Esser/Wolmerath: 

Mobbing. 

Der Ratgeber für

Betroffene und 

die Interessenvertetung. Zeigt Hand-

lungsmöglichkeiten zur Bewältigung 

der Situation und hilft bei Konflikten

am Arbeitsplatz. 

7., aktualisierte Auflage 2008. 

304 Seiten, kartoniert. Bund-Verlag.

EUR 16,90

Nr. 048 n Bueren 

Weiteres Fehlen wird 

für Sie Folgen haben. 

Die Arbeitgeber nennen es Fehl-

zeitenmanagement und meinen

damit die Senkung der Krank-

Nr. Z17CD n Baumann-Czichon/Gathmann (Hrsg.):

AVR-Vergütungs-Rechner (Ost + West).

Rechner zur Ermittlung der Besitzstände und 

zukünftigen Entgeltansprüche (Änderungen 

zum 1. Juli 2007, DW EKD). So 

können Sie für jeden Arbeitnehmer

die neue Vergütung schnell und

unkompliziert ermitteln. Für MAVen

und Personalabteilungen. 

SachBuchVerlag Kellner. EUR 29,80 

Auch als DW BO-Version erhältlich

meldungen. Wie das geschieht und wie sich Beschäf-

tigte sowie Interessenvertretungen gegen Kranken-

Mobbing wehren können, wird in diesem gut lesba-

ren Buch dargestellt.

2. Auflage 2002, 160 Seiten, 

SachBuchVerlag Kellner. EUR 16,90

Nr. 064 n Baumann-Czichon/ 

Dembski/Germer/Kopp: 

AVR-K Modern. 

Arbeitsvertragsrichtlinien der

Konförderation evangelischer

Kirchen in Niedersachsen. 

Der Praxis-Kommentar mit den reformierten AVR 

und den Übergangsvorschriften.

A5-Ordner. SachBuchVerlag Kellner. EUR 24,80

Nr. 913 n 

Hermann Lührs: 

Die Zukunft der Arbeits-

rechtlichen Kommissionen

Arbeitsbeziehungen in den

Kirchen und ihren Wohl-

fahrtsverbänden Diakonie
und Caritas zwischen Kontinuität, Wandel und

Umbruch. Erstmals wird in dieser Studie das

System der Arbeitsrechtlichen Kommissionen in

den Kirchen, Diakonie und Caritas sozialwissen-

schaftlich untersucht. 

279 Seiten, gebunden, Auflage 2009. 

Nomos-Verlag. EUR 49,–

3. aktualisierte
Auflage
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Thema

Nr. 615 n Bleistein/Thiel:

Kommentar zur Rahmen -

ordnung für eine Mitarbeiter-

vertretungsordnung (MAVO). 

Der unentbehrliche und zu-

verlässige Standardkommentar

Nr. 549 n

Backmeister/Trittin u.a.:

Kündigungsschutzgesetz

mit Nebengesetzen 

Auf der Basis der BAG-

Rechtsprechung sind hier

alle wichtigen Gesetze zur

Beendigung von Arbeitsver-

Nr. 189 n Ewald Helml:

Arbeitsrecht für 

Pflegekräfte. 

Arbeitsrechtliche Fragen

gehören zum Alltag der

Pflegeberufe. Dieser Leitfa-

den thematisiert anhand

von 100 Beispielen sämtli-

zur MAVO für die katholische Kirche, der 

Theorie und Praxis gekonnt miteinander verbindet.

5. Auflage 2006, 990 Seiten, gebunden. 

Luchterhand-Verlag. EUR 79

hältnissen kompakt, griffig und praxisnah erläutert.

4. Auflage 2009, 836 Seiten gebunden. 

Verlag Franz Vahlen. EUR 72

che Aspekte rund um das Arbeits- und Dienst-

recht sowie um das Haftungsrecht.

1. Auflage 2008, 429 Seiten. Bund-Verlag.

EUR 24,90

Nr. 100 n Kittner: 

Arbeits- und Sozialordnung. 

Erläuterte Gesetzessammlung: ein

unentbehrliches Handbuch. Jedes

MAV-Mitglied hat Anspruch auf 1 Ex.

der neuesten Ausgabe, die jedes 

Jahr neu erscheint. 34., überarbeitete 

Auflage 2009, 1.487 Seiten, 

kartoniert. Bund-Verlag. EUR 24,90

Nr. 669 n Wolfgang Fricke: 

Frei reden.

Das praxisorientierte Trainingsprogramm

konzentriert sich ganz auf den Auftritt als

Redner/-in vor einer Gruppe oder einer

Versammlung. Denn diese Situation 

bewältigen die meisten Menschen am

besten nur durch Training. Eine Serie von aufeinander aufbau-

enden Übungen hilft, das eigene Auftreten zu perfektionieren. 

128 Seiten, kartoniert, 4. Auflage, Bund-Verlag. EUR 9,90

Nr. 100 CD n Version 9.0. Bund-Verlag. Abo mit mind.

zwei Updates: EUR 34,90, ohne Updates: EUR 59,90 

Nr. 114 n Wolfgang Fricke: 

Erfolgreich verhandeln 

Die Interessen anderer oder auch die

eigenen durchzusetzen – das heißt:

Verhandeln! Gefragt ist dabei eine

gute und sorgfältige Vorbereitung,

um herauszuholen, was herauszuholen ist. Dazu

gehört auch ein Gespür dafür, mit welchen Methoden

und Tricks die ›Gegenseite‹ arbeitet. Diesem Buch ist

seit 2001 ein langjähriger Erfolg beschieden.

4. Auflage, 142 S., kartoniert, Bund-Verlag, EUR 9,90

Nr. 018 n Baumann-

Czichon (Hrsg.):

Die EkA. Entschei-

dungsSammlung 

zum kirchlichen

Arbeitsrecht.

Neuartiges, wichtiges

Nachschlagewerk für Mitarbeitervertretungen und

Personalabteilungen der verfassten Kirchen, bei

Caritas und Diakonie. Über 250 Entscheidungen, 

und über 1.500 Seiten in 2 Ordnern. 

SachBuchVerlag Kellner. EUR 109,90

Telefonservice 0421-778 66

Fachbuch Direktbestellung P e r  F a x :  0 4 2 1 - 7 0 4 0 5 8

Wir ordern aufgrund eines Beschlusses 
die eingetragene Anzahl der für uns 
erforderlichen Fachliteratur.

Mehr als hier aufgeführt.

Hier werden aus Platz-

gründen nur wenige Titel

angeboten. Geliefert wer-

den aber auch alle anderen

gewünschten Fachliteratur-

titel. Gerne helfen wir 

bei der Suche nach speziel-

len Büchern, Zeitschriften,

Loseblattwerken und 

CD-ROMs.

An den 

SachBuchService Kellner

St.-Pauli-Deich 3

28199 Bremen

Absender: 

Datum/MAV-Unterschrift:
Bitte auch in Druckbuchstaben

Telefon

Zur Kenntnis genommen:
Arbeitgeber:

Bestell-Nr. Titel Preis
018 EkA. Loseblattwerk mit Ergänzungen 109,90
032 MVG-EKD. – Praxiskommentar 39,80
048 Weiteres Fehlen wird für Sie Folgen haben. 16,90
044 MVG-K (Vorbestellung für 2010 möglich) 39,80 
051 Leben in kultureller Vielfalt 14,90
064 AVR-K Modern. 24,80
014 MVG-EKD. – Textausgabe 2004 5,00
100 Arbeits- und Sozialordnung. 24,90
100-CD Arbeits- und Sozialordnung auf CD-ROM.       34,90/59,90
114 Erfolgreich verhandeln. 9,90
189 Arbeitsrecht für Pflegekräfte 24,90
200 Die Beteiligung der MAV bei Kündigungen… 12,40
225 Die Beteiligungsrechte der MAV im Arbeitsschutz 69,00
313 Mobbing. Erkennen und wehren. 16,90
334 Praxishandbuch für MAV’en der kath. Kirche 49,00
367 Handbuch kirchliches Anstellungsrecht. 48,60
396 Datenschutz in der ev. Kirche. 24,00
443 Tipps für neu- und wiedergewählte MAV-Mitglieder 14,90
500 Kirchliches Arbeitsrecht. 56,00
538 Praxis der MAV von A bis Z. 39,90
549 Kündigungsschutz mit Nebengesetzen 72,00
583 Arbeitsrecht. Handbuch für die Praxis 189,00
612 Arbeitsrecht der Caritas. 94,00
614 Die Dienstgemeinschaft im Arbeitsrecht… 49,00
615 MAVO-Rahmenordnung Kommentar 79,00
618 Richtlinien für AVR. – Caritas, CD-ROM 28,20
669 Frei reden. 9,90
913 Die Zukunft der Arbeitsrechtlichen Komissionen        49,00
Z17 CD/1 AVR-Vergütungs-Rechner (für 1 Arbeitsplatz) 29,80
Z17 CD/2 AVR-Vergütungs-Rechner (bis 5 Arbeitsplätze) 59,80
Z17 CD/3 AVR-Vergütungs-Rechner (bis 10 Arbeitsplätze) 89,80

Z-17 Arbeitsrecht & Kirche. Jahresabo: 4 Ausgaben 48,00

Nr. 225 n Georgi: Die Beteiligungsrechte 

der Mitarbeitervertretungen im Arbeitsschutz

Die Autorin erörtert die Rechte und Aufgaben der 

Mitarbeitervertretungen der evangelischen und 

katholischen Kirchen im Arbeits- und Gesundheitsschutz

und stellt sich dem Spannungsfeld zwischen europa-

rechtlichen Vorgaben, deutschem Arbeitsschutzrecht 

und Kirchenrecht. 

Auflage 2008, 315 Seiten, 

Softcover. Nomos-Verlag. EUR 69



Dienstplanung nachträglich ändert. Die hierzu aufge-
stellte Forderung ›Mein Frei gehört mir‹ beantwortet
diese Frage jedenfalls nicht so, dass Arbeitnehmer
und Mitarbeitervertretungen sich dem Druck wider-
setzen können, zusätzlich einzuspringen.

Ergänzungsbedürftig ist die Darstellung zur
krankheitsbedingten Kündigung. Hier fehlt der Hin-
weis darauf, dass nach der Entscheidung des Bundes-
arbeitsgerichtes vom 23.04.2008 (2 AZR 1012/06)
eine krankheitsbedingte Kündigung ohne vorheriges
betriebliches Eingliederungsmanagement regelmäßig
sozial nicht gerechtfertigt ist, weil mildere Mittel
nicht in Anspruch genommen wurden. Das wäre
zugleich eine Gelegenheit, das betriebliche Eingliede-
rungsmanagement darzustellen, vor allem wegen sei-
ner Ambivalenz: Der Arbeitnehmer soll zum Erhalt
seines Arbeitsplatzes Auskunft geben über gesund-
heitliche Beeinträchtigung und läuft zugleich Gefahr,
dem Arbeitgeber Informationen zu geben, die ihm im
Falle des Scheiterns des BEM bei einer krankheitsbe-
dingten Kündigung helfen können.

Ungeachtet dieser Hinweise ist das Handbuch
uneingeschränkt empfehlenswert. Es sollte jeder Mit-
arbeitervertretung zur Verfügung stehen.

Ein juristisches Handbuch heißt nicht so, weil es ver-
spricht, handlich zu sein. Unter einem Handbuch ist
vielmehr ein Werk zu verstehen, das den Anspruch
hat, ein Gebiet, hier das Arbeitsrecht, so zusammen-
zufassen, dass man es in einer Hand halten kann. Und
wenn dann ein Werk mit über 2.000 Seiten daraus
wird, so kann man die gebundenen 2,3 kg wahrlich
nicht mehr als handlich bezeichnen. Gleichwohl ist es
den Autoren dieses nun in der fünften Auflage
erschienenen ›Handbuch für die Praxis‹ gelungen, ein
äußerst handhabbares Werk zu schreiben.

Der Hauptteil des Buches ist – entsprechend den
betrieblichen Anforderungen – gegliedert nach
›Begründung und Inhalt des Arbeitsverhältnisses‹,
›Beendigung des Arbeitsverhältnisses‹ und ›Übergrei-
fenden Fragen‹. Im letzt genannten Bereich werden
Fragen des Betriebsübergangs, der Insolvenz sowie
besondere Beschäftigungsformen (Befristung, Arbeit-
nehmerüberlassung, Nebentätigkeit usw.) dargestellt.

Die (staatliche und kirchliche) Betriebsverfassung
wird in diesem Handbuch nicht dargestellt. Dies wür-
de den Rahmen eines Handbuchs nun auch völlig
sprengen. Dort, wo die Beteiligung des Betriebsrates
unmittelbare Auswirkung auf das einzelne Arbeits-
verhältnis hat, wird auf die Beteiligung des Betriebs-
rates hingewiesen (so z. B. bei Kündigungen).
Dadurch wird die Wechselwirkung zwischen kollekti-
vem und Individualarbeitsrecht sichtbar.

Auch die Besonderheiten des kirchlichen Arbeits-
rechtes werden erwähnt. Die Darstellung von Mayer
gibt dem mit dem Kirchlichen Arbeitsrecht nicht ver-
trauten Leser einen guten und sicheren Eindruck über
die kirchlichen Besonderheiten. Eine Einarbeitung der
kirchlichen Spezifika in das gesamte Werk kann hin-
gegen von einem solchen Handbuch nicht erwartet
werden.

Das Angebot an arbeitsrechtlichen Handbüchern
ist in den letzten Jahren erheblich gewachsen. Längst
wird dieser Markt nicht mehr nur von dem Klassiker,
dem ›Schaub‹, beherrscht. Den Autoren dieses Wer-
kes ist es gelungen, eine kompakte, gut verständliche
und mit einer großen Fülle von Entscheidungen
belegte Darstellung des Individualarbeitsrechtes zu
liefern. Der Praktiker erhält auf die meisten seiner
Fragen klare und gut nachvollziehbare Antworten.
Dieses Handbuch ist deshalb nicht nur für den
arbeitsrechtlich tätigen Anwalt, sondern auch für die
betrieblichen Interessenvertretungen ein unverzicht-
bares Handwerkszeug.

Wünschenswert wäre es, wenn in einer der Folge-
auflagen eine Antwort auf die Frage gegeben würde,
ob ein Arbeitgeber berechtigt ist, das ihm gemäß 
§ 106 GewO zustehende Recht, die Lage der Arbeits-
zeit des Arbeitnehmers zu bestimmen, auch in der
Weise ausüben kann, dass er eine einmal aufgestellte

Buchbesprechung
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Kittner/Zwanziger (Hrsg.): Arbeitsrecht
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Termin Thema

Outsourcing

Mitarbeitervertretungswahl 2010

Seminar für Wahlvorstände

Schulung für Mitglieder des 

Wahlvorstands MAV Wahlen 2010

Betrieblichswirtschaftliche Grund-

kenntnisse für die MAV-Arbeit

Mitarbeitervertretungswahl 2010

Seminar für Wahlvorstände

MAV-Basiswissen

Betriebsübergang, Interessenausgleich

und Sozialplan

Mitarbeitervertretungswahl 2010

Seminar für Wahlvorstände

Mitarbeitervertretungswahl 2010

Seminar für Wahlvorstände

Allzeit bereit? Was Mitarbeitervertre-

tungen über tarifliche und gesetzliche

Regelungen rund um die Arbeitszeit

wissen sollten!

MVG-Einführung

Arbeitszeit-Grundlagenseminar

Beratungskompetenz

Einführung in die MAVO

Grundkurs AVR

Die Novellierungen des MVG-EKD

Fachtagung für Mitarbeitervertretun-

gen Thema: Überlastungsanzeigen

MAVO-Grundkurs

Einführung Arbeits- und 

Gesundheitsschutz 

Verhandlungsführung

Wie erkenne ich die wirtschaftliche

(Not-)Lage meiner Einrichtung?

Personalbemessung in der Altenhilfe

Suchtproblematiken am Arbeitsplatz

erkennen und professionell begleiten

Einführung in das 

Mitarbeitervertretungsgesetz

Betriebliches 

Eingliederungsmanagement

Beteiligung der MAV bei personellen

Angelegenheiten

11.01.–05.01.

14.01.

14.01.

20.01.–22-01.

21.01.

27.01.–29.01.

01.02.–05.02.

04.02.

11.02.

15.02.–17.02.

22.02.–26.02.

22.02.–26.02.

22.02.–26.02.

24.02.–26.02.

01.03.–03.03.

03.03.

08.03.

08.03.–09.03.

08.03.–12.03.

08.03.–12.03.

08.03.–12.03.

08.03.–12.03.

15.03.–19.03.

15.03–19.03.

16.03.–18.03.

16.03.

Veranstaltungsort

Veranstalter

Bielefeld

Das Bunte Haus/ver.di

Hamburg

dia e. V. Lübeck

Reinoldinunm Dortmund

Arbeit und Leben

Nell-Breuning-Haus

Herzogenrath

Rendsburg

dia e. V. Lübeck

Nell-Breuning-Haus

Herzogenrath

Bielefeld

Das Bunte Haus/ver.di

Rendsburg

dia e. V. Lübeck

Hamburg

dia e. V. Lübeck

Rendsburg

dia e. V. Lübeck

Bad Zwischenahn

dia e. V. Hannover

Bad Zwischenahn

dia e. V. Hannover

Bad Zwischenahn

dia e. V. Hannover

Bad Honnef

Katholisch-Soziales Institut

Nell-Breuning-Haus

Herzogenrath

Bremen

dia e. V. Hannover

Nürnberg

ver.di Bayern

Nell-Breuning-Haus

Herzogenrath

Bad Bevensen

dia e. V. Hannover

Bad Bevensen

dia e. V. Hannover

Bad Bevensen

dia e. V. Hannover

Bad Bevensen

dia e. V. Hannover

Bielefeld

Das Bunte Haus/ver.di

Brannenburg

ver.di Bayern

Brannenburg

ver.di Bayern

Nürnberg

ver.di Bayern

Termine & Seminare Januar–April 2010
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Stufenzuordnung, 
Eingruppierung, 
Mitbestimmung

Nicht nur die Eingruppierung in eine Ent-
geltgruppe, sondern auch die Zuordnung
zu einer Stufe unterliegt dem Mitbestim-
mungsrecht der Mitarbeitervertretung.
Kirchliches Arbeitsgericht für die Bayrischen 

(Erz-)Diözesen, Urteil vom 01.07.2009, Az.: 07 MV 09

Die Mitarbeitervertretung hat nach § 35
MAVO nicht nur bei der Zuordnung zu einer Ent-
geltgruppe mitzubestimmen, sondern auch bei
der Stufenzuordnung innerhalb einer Entgeltgrup-
pe. Das Kirchliche Arbeitsgericht folgt nicht der
Rechtsprechung des Kirchengerichtshofs der EKD,
sondern dem Bundesverwaltungsgericht
(Beschluss vom 27.08.2008 und dem Landesar-
beitsgericht Schleswig-Holstein vom 10.01.2008.

Die Neuregelungen der AVR-Caritas sind nicht
nur vergleichbar den Regelungen der Diakonie im
Rahmen der AVR-Diakonie, sondern im Wesentli-
chen auch an Bestimmungen der Tarifwerke des
öffentlichen Dienstes orientiert. Das erlaubt dem
Kirchlichen Arbeitsgericht bei der anstehenden
Entscheidung einen Rückgriff auf die zitierte
Rechtsprechung, zumal der vom Kirchengerichts-
hof der EKD in seinem Beschluss vom 14. 01. 2009
vertretenen Ansicht, Eingruppierung sei ein Akt
strikter, jedes Ermessen ausschließender Rechts-
anwendung, die Stufenzuordnung stelle eine
Ermessensregelung, damit also das Gegenteil
eines Aktes der bloßen rechtlichen Zuordnung
dar, nicht gefolgt werden kann. Auch bei der Fra-
ge, in welche Stufe der jeweiligen Entgeltgruppe
der Mitarbeiter eingeordnet wird, handelt es sich
um Rechtsanwendung. Unter Eingruppierung ver-
steht man die Einordnung einzelner
Mitarbeiter/innen in ein kollektives Entgeltsche-
ma, typischerweise die Zuordnung einer vom
Arbeitnehmer auszuübenden Tätigkeit zu den
Tätigkeitsmerkmalen der Lohn- oder Vergütungs-
ordnung. Die Eingruppierung erfolgt zwingend
nach der ausgeübten bzw. vertraglich auszuüben-
den Tätigkeit, ohne Rücksicht auf die Entgeltver-
einbarung. Folge ist, dass dem Betriebsrat über
§ 99 BetrVG kein Gestaltungs- sondern lediglich
ein Mitbeurteilungsrecht, welches eine größere
Gewähr für die Richtigkeit der vorgenommenen
Eingruppierung bieten soll, zusteht.

(...) Davon ausgehend bestehen nun auch kei-
ne Bedenken, zur weiteren Begründung dieser
Entscheidung auf die tragenden Ausführungen
des Bundesverwaltungsgerichts abzustellen (es
folgen Zitate aus der Entscheidung vom
27.8.2008 – 6 P 11/07).

Rechtsprechung
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Kirche
Arbeitsrecht und

1272009

Termin Thema

Die Überlastungsanzeige

Einführung in die MAVO

MAV-Praxisberatung für Vorstände

Arbeitsrecht-Grundkurs AVR

Sozialrecht im Arbeitsalltag

Gefährdungsbeurteilung als 

Gestaltungsinstrument

Grundlagen des Arbeitsrechts

Aktuelle Rechtsprechung zur

Arbeitszeit

Einführung in die Arbeit der

Schwerbehindertenvertretung

Grundlagenwissen Arbeitsrecht

MAV-Arbeit in der ambulanten

Pflege

Gesprächs- und Verhandlungs-

führung für betriebliche Interessen-

vertreterInnen‹

Einführung in die Dienstvertrags-

ordnung der Evang.-Luth. Kirche in

Bayern

Mobbing am Arbeitsplatz und die

Rolle der MAV

AVR Bayern – Vertiefung Eingrup-

pierung

Einführung in die MAVO

MAV-Praxisberatung für Vorstände

Öffentlichkeitsarbeit der MAV

Neue Herausforderungen bei der 

Vertragsgestaltung

Die Überlastungsanzeige

18.03.–19.03.

22.03.–24.03.

22.03.–24.03.

24.03.–26.03.

24.03.–26.03.

24.03.–26.03.

25.03.–26.03.

12.04.

12.04–14.04.

12.04–16.04.

12.04–16.04.

12.04.–16.04.

13.04.–15.04.

21.04.–23.04.

26.04.

26.04.–28.04.

26.04.–28.04.

28.04.–30.04.

28.04.–30.04.

29.04.

Veranstaltungsort

Veranstalter

e

k

k

k

k

e

k

e

e

e

e

e

e

k

e

k

k

k

k

e

Hamburg

dai e. V. Lübeck

Bad Honnef

Katholisch-Soziales Institut

Bad Honnef

Katholisch-Soziales Institut

Bad Honnef

Katholisch-Soziales Institut

Bad Honnef

Katholisch-Soziales Institut

Bielefeld

Das Bunte Haus/ver.di

Nell-Breuning-Haus

Herzogenrath

Hannover

dia e. V. Hannover

Springe

dia e. V. Hannover

Springe

dia e. V. Hannover

Springe

dia e. V. Hannover

Bielefeld

Das Bunte Haus/ver.di

Schweinfurt

ver.di Bayern

Nell-Breuning-Haus

Herzogenrath

Nürnberg

ver.di Bayern

Bad Honnef

Katholisch-Soziales Institut

Bad Honnef

Katholisch-Soziales Institut

Bad Honnef

Katholisch-Soziales Institut

Bad Honnef

Katholisch-Soziales Institut

Hannover

dia e. V. Hannover

Termine & Seminare Januar–April 2010

2009

Befristung, Haushalts-
mittel, vorübergehen-
der Bedarf

Die Befristung eines Arbeitsvertrags ist
nicht allein deshalb nach § 14 Abs. 1
Satz 2 Nr. 1 oder Nr. 7 TzBfG gerechtfer-
tigt, weil der Arbeitnehmer auf einer
Stelle beschäftigt wird, die im Haushalts-
plan des öffentlichen Arbeitgebers mit
einem kw [künftig wegfallend]-Vermerk
versehen ist.
Bundesarbeitsgericht Urteil vom 2.9.2009, 7 AZR 162/08

Sachverhalt:
Die Parteien streiten darüber, ob das Arbeits-

verhältnis der Parteien aufgrund der in dem
Arbeitsvertrag vom 15. September 2006 verein-
barten Befristung am 31. Dezember 2007 endet.
Insbesondere streiten die Parteien darüber, ob für
eine Befristung gemäß § 14 Abs. 1 Satz 2 Nr. 7
TzBfG die Beschäftigung auf einer mit einem
›künftig wegfallend‹-Vermerk versehenen Stelle
ausreicht.

Die Klägerin war seit 1. April 2003 aufgrund
eines zum 31. Dezember 2006 befristeten
Arbeitsvertrags vom 28. Februar 2003 als Ange-
stellte bei der Beklagten beschäftigt. Am 15. Sep-
tember schlossen die Parteien einen weiteren
befristeten Arbeitsvertrag für die Zeit vom 01.
Januar 2007 bis zum 31. Dezember 2007. Nach
§ 3 des Arbeitsvertrags erhielt die Klägerin eine
Vergütung nach Entgeltgruppe 5. Der von der
Beklagten in Umsetzung des Haushaltsplans
gefertigte Stellenplan wies von insgesamt 685
Stellen der Entgeltgruppe 5 58 Stellen mit dem
Vermerk ›kw (künftig wegfallend) 31. Dezember
2007‹ aus.

Aus den Gründen:
Die Revision ist nicht begründet. Das Landes-

arbeitsgericht hat der Befristungskontrollklage zu
Recht entsprochen. Das Arbeitsverhältnis der Par-
teien hat nicht aufgrund der in dem Arbeitsver-
trag vom 15. September 2006 vereinbarten Befri-
stung am 31. Dezember 2007 geendet. Die Befri-
stung ist mangels eines sie rechtfertigenden
Sachgrunds unwirksam. Es kann dahinstehen, ob
sich die Beklagte als Selbstverwaltungskörper-
schaft des öffentlichen Rechts auf die in § 14
Abs. 1 Satz 2 Nr. 7 TzBfG normierte Befristungs-
möglichkeit berufen kann. Die Voraussetzungen
dieser Bestimmung sind im Streitfall nicht erfüllt.
Zur Rechtfertigung der Befristung genügt es
nicht, dass die Stelle der Klägerin im Haushalts-
plan der Beklagten für das Jahr 2007 mit dem
Vermerk ›kw 31.12.2007‹ versehen war. Aus dem
kw-Vermerk allein ergibt sich auch nicht, dass ein

Die Mitarbeitervertretungswahl 2010

Mitarbeitervertretung – ist das was für mich?
23.01.2010, 10–16 Uhr
im DGB Haus, Besenbinderhof

Seminar für Wahlvorstände
(jeweils 10–16 Uhr)

14.01.2010 Junges Hotel, Hamburg
21.01.2010 Martinshaus, Rendsburg
04.02.2010 Martinshaus, Rendsburg
11.02.2010 Junges Hotel, Hamburg

Anmeldungen bei
ag-mav schleswig-holstein 
und hamburg
DAI e.V.
Beckergrube 38–52
23552 Lübeck
Telefon 0451 404093
dai.hh-sh@email.de
ag_mav.sh@web.de



Rechtsprechung

Gemeinschaftsrecht an eine sachlich gerecht-
fertigte Befristung zu stellen sind (vgl. hierzu
ausführlich BAG 18. Oktober 2006 - 7 AZR
419/05 - Rn. 21, 22, aaO).

b) Nach diesen Grundsätzen sind die Vor-
aussetzungen des § 14 Abs. 1 Satz 2 Nr. 7
TzBfG für die in dem Arbeitsvertrag vom 
15. September 2006 vereinbarte Befristung
zum 31. Dezember 2007 nicht erfüllt.

aa) Die Befristung zum 31. Dezember
2007 genügt den Anforderungen des § 14
Abs. 1 Satz 2 Nr. 7 TzBfG schon deshalb
nicht, weil der Haushaltsplan der Beklagten
für das Jahr 2007 in dem von der Beklagten
vorgelegten Einzelplan 5 keine Mittel für eine
befristete Beschäftigung ausweist. In dem
Einzelplan 5 sind zwar 67 Stellen der Entgelt-
gruppe 5 mit dem Vermerk ›kw 31.12.2007‹
versehen. Daraus lässt sich aber nicht entneh-
men, dass die für diese 67 Stellen erforderli-
chen Haushaltsmittel für die befristete
Beschäftigung von Arbeitnehmern bestimmt
sind. Der Umstand, dass eine bestimmte
Anzahl von Stellen zu einem späteren Zeit-
punkt wegfallen soll, besagt nichts darüber,
ob diese Stellen bis dahin mit befristet oder
unbefristet beschäftigten Arbeitnehmern
besetzt werden sollen. Ein Wegfall von Stellen
kann auch durch Nichtbesetzung frei werden-
der Stellen, durch Ausspruch von Kündigun-
gen oder durch einvernehmliche Beendigung
von unbefristeten Arbeitsverhältnissen
bewirkt werden.

bb) Im Übrigen fehlt es an der für eine
Befristung nach § 14 Abs. 1 Satz 2 Nr. 7
TzBfG erforderlichen Zweckbestimmung der
Mittel für eine Aufgabe von nur vorüberge-
hender Dauer. Hierzu lässt sich dem Einzel-
plan 5 des Haushaltsplans der Beklagten für
das Jahr 2007 nichts entnehmen. Allein ein
auf einen bestimmten Zeitpunkt datierter kw-
Vermerk genügt dazu nicht. Aus dem Ver-
merk, dass eine bestimmte Anzahl von Stellen
einer Entgeltgruppe zu einem späteren Zeit-
punkt entfallen soll, ergibt sich keine tätig-
keitsbezogene Zweckbestimmung für eine
Aufgabe von vorübergehender Dauer. Darin
liegt lediglich eine allgemeine Bereitstellung
nicht näher bezeichneter Stellen einer Vergü-
tungsgruppe. Welche Tätigkeiten hiervon
betroffen sind, wird daraus nicht erkennbar.
Da § 14 Abs. 1 Satz 2 Nr. 7 TzBfG eine
Zweckbestimmung in der haushaltsrechtli-
chen Vorschrift selbst erfordert, kommt es
nicht darauf an, ob vor der Erstellung des
Haushaltsplans eine Prognose über den künf-
tigen Stellenbedarf in der Mini-Job-Zentrale
erarbeitet wurde und ob die von der Beklag-
ten vorgelegte Zusammenstellung der Stellen
der Abteilung VII und der in Aussicht genom-

419/05 - Rn. 22, aaO). Die Voraussetzungen
des § 14 Abs. 1 Satz 2 Nr. 7 TzBfG liegen
nicht vor, wenn Haushaltsmittel lediglich all-
gemein für die Beschäftigung von Arbeitneh-
mern im Rahmen von befristeten Arbeitsver-
hältnissen bereitgestellt werden. Dies folgt
aus der Auslegung des Gesetzes unter
Berücksichtigung seiner Entstehungsgeschich-
te sowie unter der gebotenen Beachtung der
verfassungsrechtlichen und gemeinschafts-
rechtlichen Vorgaben (vgl. hierzu BAG 18.
Oktober 2006 - 7 AZR 419/05 - Rn. 12 - 22,
aaO). Eine Auslegung von § 14 Abs. 1 Satz 2
Nr. 7 TzBfG, wonach bereits die Ausbringung
von Haushaltsmitteln ohne Anordnung einer
besonderen Zweckbestimmung den Abschluss
eines befristeten Arbeitsvertrags rechtfertigen
könnte, wäre mit dem sich aus Art. 12 Abs. 1
GG ergebenden verfassungsrechtlichen Unter-
maßverbot, das im Bereich des arbeitsvertrag-
lichen Bestandsschutzes einen staatlichen
Mindestschutz garantiert, nicht zu vereinba-
ren. Dem Arbeitnehmer würde jeglicher
Bestandsschutz entzogen, wenn ein Sach-
grund für die Befristung bereits dann vorläge,
wenn der Arbeitnehmer bei entsprechender
Beschäftigung aus Haushaltsmitteln vergütet
wird, die allgemein und ohne Anordnung
einer besonderen Zweckbestimmung für eine
befristete Beschäftigung bestimmt sind. Die
Befristung eines Arbeitsvertrags wäre unab-
hängig von seiner Dauer und dem Inhalt der
übertragenen Aufgabe stets durch den Sach-
grund des § 14 Abs. 1 Satz 2 Nr. 7 TzBfG
gerechtfertigt. Dies wäre mit der Schutzpf-
lichtfunktion des Grundrechts aus Art. 12
Abs. 1 GG nicht vereinbar (BAG 18. Oktober
2006 - 7 AZR 419/05 - Rn. 18, aaO). Auch
das Bundesverfassungsgericht hat eine Ausle-
gung des § 57b Abs. 2 Nr. 2 HRG aF dahin-
gehend, dass eine pauschale Bestimmung
von Mitteln für die befristete Beschäftigung
ohne konkrete und nachvollziehbare Zweck-
bindung die Befristung sachlich rechtfertigt,
als zu weitgehend angesehen. Die Bestim-
mung bedürfe vielmehr einer verfassungskon-
formen Auslegung, wobei das Bundesverfas-
sungsgericht unter Bezugnahme auf die
Rechtsprechung des Senats (24. Januar 1996
- 7 AZR 342/95 - AP HRG § 57b Nr. 7 = EzA
BGB § 620 Hochschulen Nr. 2) auf die Erfor-
derlichkeit einer erkennbaren Widmung der
Haushaltsmittel für eine bestimmte zeitlich
begrenzte Aufgabe hingewiesen hat (BVerfG
24. April 1996 - 1 BvR 712/86 - zu C II 2 b
der Gründe, BVerfGE 94, 268 = AP HRG §
57a Nr. 2 = EzA GG Art. 9 Nr. 61). Die Aus-
bringung von Haushaltsmitteln ohne tätig-
keitsbezogene Zwecksetzung genügte auch
nicht den Anforderungen, die nach dem

nur vorübergehender Bedarf an der Arbeits-
leistung der Klägerin bestand (§ 14 Abs. 1
Satz 2 Nr. 1 TzBfG).

I. Die in dem Arbeitsvertrag vom 15. Sep-
tember 2006 vereinbarte Befristung zum 31.
Dezember 2007 ist nicht nach § 14 Abs. 1
Satz 2 Nr. 7 TzBfG gerechtfertigt.

1. Nach § 14 Abs. 1 Satz 2 Nr. 7 TzBfG
liegt ein sachlicher Grund für die Befristung
eines Arbeitsvertrags vor, wenn der Arbeit-
nehmer aus Haushaltsmitteln vergütet wird,
die haushaltsrechtlich für eine befristete
Beschäftigung bestimmt sind und er entspre-
chend beschäftigt wird. Es kann für den
Streitfall dahinstehen, ob das Merkmal der
Haushaltsmittel i.S.d. § 14 Abs. 1 Satz 2 Nr.
7 TzBfG nur dann erfüllt ist, wenn die Haus-
haltsmittel durch ein Gesetz ausgebracht wor-
den sind. (...)

Die Frage, ob sich die Beklagte auf § 14
Abs. 1 Satz 2 Nr. 7 TzBfG berufen kann,
bedarf jedoch keiner Entscheidung. Selbst
wenn die Beklagte die in dem Arbeitsvertrag
vom 15. September 2006 vereinbarte Befri-
stung auf den Sachgrund des § 14 Abs. 1
Satz 2 Nr. 7 TzBfG stützen könnte, wären die
Voraussetzungen für eine Befristung nach
dieser Vorschrift nicht erfüllt, weil in dem von
der Beklagten vorgelegten Einzelplan 5 des
Haushaltsplans der Beklagten für das Jahr
2007 keine Haushaltsmittel für eine befriste-
te Beschäftigung mit einer Zwecksetzung für
eine Aufgabe von nur vorübergehender Dau-
er ausgebracht sind.

2.a) Der Sachgrund des § 14 Abs. 1 Satz
2 Nr. 7 TzBfG setzt die Bereitstellung von
Haushaltsmitteln für die befristete Beschäfti-
gung in einem Haushaltsplan und die Vergü-
tung des Arbeitnehmers aus diesen Haus-
haltsmitteln voraus. Nach der Rechtspre-
chung des Senats ist zudem wie bereits bei
der wortgleichen Vorschrift des § 57b Abs. 2
Nr. 2 HRG aF erforderlich, dass die Haus-
haltsmittel im Haushaltsplan mit einer kon-
kreten Sachregelung auf der Grundlage einer
nachvollziehbaren Zwecksetzung ausgebracht
sind. Die für die Vergütung des befristet ein-
gestellten Arbeitnehmers verfügbaren Haus-
haltsmittel müssen für eine Aufgabe von nur
vorübergehender Dauer vorgesehen sein
(BAG 18. Oktober 2006 - 7 AZR 419/05 -
Rn. 11, BAGE 120, 42 = AP TzBfG § 14 Haus-
halt Nr. 1 = EzA TzBfG § 14 Nr. 34). Dabei
müssen die Rechtsvorschriften, mit denen die
Haushaltsmittel ausgebracht werden, selbst
die inhaltlichen Anforderungen für die im
Rahmen der befristeten Arbeitsverträge aus-
zuübenden Tätigkeiten oder die Bedingun-
gen, unter denen sie auszuführen sind, ent-
halten (BAG 18. Oktober 2006 - 7 AZR
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mene Wegfall von 58 Stellen der Entgeltgrup-
pe 5 in der Mini-Job-Zentrale zum 31. Dezem-
ber 2007 von der Vertreterversammlung be-
schlossen oder lediglich von der zuständigen
Organisationseinheit der Beklagten in Umset-
zung des Haushaltsplans erarbeitet wurde.
Die Zusammenstellung ist nicht Bestandteil
des Haushaltsplans. Im Übrigen weist auch
die Zusammenstellung keine § 14 Abs. 1 Satz
2 Nr. 7 TzBfG genügende Zweckbestimmung
aus. Die Zusammenstellung enthält – ebenso
wie der Einzelplan 5 – lediglich den Vermerk
›kw 31.12.2007‹ für 58 nicht näher bezeich-
nete Stellen der Entgeltgruppe 5.

II. Die in dem Arbeitsvertrag vom 15. Sep-
tember 2006 vereinbarte Befristung ist auch
nicht nach §14 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 TzBfG
gerechtfertigt.

1.a) Nach § 14 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 TzBfG
liegt ein sachlicher Grund für die Befristung
eines Arbeitsvertrags vor, wenn der betriebli-
che Bedarf an der Arbeitsleistung nur vorü-
bergehend besteht. Mit diesem Sachgrund
knüpft das Gesetz an die vor Inkrafttreten
des TzBfG von der Rechtsprechung entwickel-
ten Grundsätze zur Befristungskontrolle nach
§ 620 BGB an, wonach ein nur vorüberge-
hender Bedarf an Arbeitskräften die Befris-
tung eines Arbeitsvertrags rechtfertigen konn-
te (BT-Drucks. 14/4374 S. 18 f.). Die Befri-
stung eines Arbeitsvertrags wegen eines nur
vorübergehenden Bedarfs an der Arbeitslei-
stung setzt voraus, dass im Zeitpunkt des Ver-
tragsschlusses mit hinreichender Sicherheit zu
erwarten ist, dass nach dem vorgesehenen
Vertragsende für die Beschäftigung des befri-
stet eingestellten Arbeitnehmers in dem
Betrieb kein (dauerhafter) Bedarf mehr
besteht (st. Rspr., vgl. etwa BAG 20.Februar
2008 - 7 AZR 950/06 - Rn. 12, ZTR 2008,
508; 17.Januar 2007 - 7 AZR 20/06 - Rn. 28
mwN, BAGE 121, 18 = AP TzBfG § 14 Nr. 30
= EzA TzBfG § 14 Nr. 37). Der vorübergehen-
de Bedarf i.S.d. § 14 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1
TzBfG ist zu unterscheiden von der regel-
mäßig gegebenen Unsicherheit über die künf-
tige Entwicklung des Arbeitskräftebedarfs des
Arbeitgebers. Die allgemeine Unsicherheit
über die zukünftig bestehenden Beschäfti-
gungsmöglichkeiten rechtfertigt die Befri-
stung nicht. Sie gehört zum unternehmeri-
schen Risiko des Arbeitgebers, das er nicht
durch Abschluss eines befristeten Arbeitsver-
trags auf die Arbeitnehmer abwälzen kann
(BAG 5. Juni 2002 - 7 AZR 241/01 - zu I 3 a
der Gründe mwN, BAGE 101, 262 = AP
BeschFG 1996 § 1 Nr. 13 = EzA BGB § 620
Nr. 193). Über den vorübergehenden Bedarf
i.S.d. § 14 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 TzBfG ist eine
Prognose zu erstellen, der konkrete Anhalts-

punkte zugrunde liegen müssen. Die Progno-
se ist Teil des Sachgrunds für die Befristung
(BAG 20.Februar 2008 - 7 AZR 950/06 - Rn.
17, aaO; 3.November 1999 - 7 AZR 846/98 -
zu 3 a der Gründe, AP BAT § 2 SR 2y Nr. 19
= EzA BGB § 620 Nr. 166).

b) Nach der bereits vor Inkrafttreten des
TzBfG ergangenen Senatsrechtsprechung kön-
nen im Bereich des öffentlichen Dienstes
haushaltsrechtliche Gründe die Befristung
eines Arbeitsvertrags wegen eines nur vorü-
bergehenden betrieblichen Bedarfs rechtferti-
gen, wenn der öffentliche Arbeitgeber zum
Zeitpunkt des Vertragsschlusses aufgrund
konkreter Tatsachen die Prognose erstellen
kann, dass für die Beschäftigung des Arbeit-
nehmers Haushaltsmittel nur vorübergehend
zur Verfügung stehen (BAG 24. Januar 2001
- 7 AZR 208/99 - zu B II 3 b aa der Gründe,
EzA BGB § 620 Nr. 173; 7. Juli 1999 - 7 AZR
609/97 - zu II 1 der Gründe, BAGE 92, 121
= AP BGB § 620 Befristeter Arbeitsvertrag
Nr. 215 = EzA BGB § 620 Nr. 167; 24. Januar
1996 - 7 AZR 496/95 - zu III 3 d der Grün-
de, BAGE 82, 101 = AP BGB § 620 Befriste-
ter Arbeitsvertrag Nr. 179 = EzA BGB § 620
Nr. 139). Die Ungewissheit über die künftige
haushaltsrechtliche Entwicklung genügt hier-
für nicht (BAG 27. Januar 1988 - 7 AZR
292/87 - zu I 3 b aa der Gründe, AP BGB 
§ 620 Befristeter Arbeitsvertrag Nr. 116 =
EzA BGB § 620 Nr. 97; 24. Januar 2001 - 7
AZR 208/99 - zu B II 3 b aa der Gründe,
aaO). Haushaltsrechtliche Erwägungen, die
auf die zeitliche Begrenzung des Haushalts-
plans durch das Haushaltsjahr, auf eine zu
erwartende allgemeine Mittelkürzung oder
auf die haushaltsrechtliche Anordnung ledig-
lich allgemeiner Einsparungen abheben, kön-
nen die Befristung eines Arbeitsvertrags nicht
rechtfertigen (BAG 16. Januar 1987 - 7 AZR
487/85 - zu II 2 a der Gründe mwN, BAGE
55, 1 = AP BGB § 620 Befristeter Arbeitsver-
trag Nr. 111 = EzA BGB § 620 Nr. 93). Es ist
aber grundsätzlich ausreichend für die Pro-
gnose des öffentlichen Arbeitgebers, wenn
die Vergütung des befristet eingestellten
Arbeitnehmers aus einer konkreten Haus-
haltsstelle erfolgt, die von vornherein nur für
eine bestimmte Zeitdauer bewilligt worden ist
und anschließend fortfallen soll (BAG 7. Juli
1999 - 7 AZR 609/97 - zu II 1 der Gründe,
aaO). Dann kann regelmäßig davon ausge-
gangen werden, dass sich der Haushaltgeber
mit den Verhältnissen gerade dieser Stelle
befasst und festgestellt hat, dass für die
Beschäftigung eines Arbeitnehmers auf die-
ser Stelle nur ein vorübergehender Bedarf
besteht (BAG 22. März 2000 - 7 AZR
758/98 - zu II 3 b der Gründe mwN, BAGE

94, 130 = AP BGB § 620 Befristeter Arbeits-
vertrag Nr. 221 = EzA BGB § 620 Nr. 170; 
3. November 1999 - 7 AZR 579/98 - zu I 1
der Gründe mwN; 16. Januar 1987 - 7 AZR
487/85 - zu II 2 a der Gründe mwN, aaO).
Diese Rechtsprechung beruht auf parallelen
Wertungen zur privatwirtschaftlichen Unter-
nehmerentscheidung darüber, welche Arbeits-
leistungen in welchem Zeitraum und in wel-
chem Umfang durch die Beschäftigung von
Arbeitnehmern erbracht werden sollen. Diese
Entscheidung bestimmt sowohl beim privat-
wirtschaftlichen Unternehmen als auch bei
der öffentlichen Hand den Bedarf an Arbeits-
kräften. Während eine solche Entscheidung
in privatwirtschaftlichen Unternehmen in der
Regel unmittelbar aufgrund der Feststellung
eines unternehmerischen Bedürfnisses an der
Verrichtung bestimmter Arbeiten erfolgt, voll-
zieht sie sich bei der öffentlichen Hand
wegen der Bindung an das Haushaltsrecht im
Wege der Bereitstellung der für die Durch-
führung der Aufgaben erforderlichen Haus-
haltsmittel (BAG 16. Januar 1987 - 7 AZR
487/85 - zu II 2 a der Gründe mwN, aaO).

An diesen Grundsätzen, von denen der
Senat zuletzt in seiner Entscheidung vom 
24. Oktober 2001 (- 7 AZR 542/00 - zu B II
1 der Gründe, BAGE 99, 217 = AP BGB §
620 Befristeter Arbeitsvertrag Nr. 229 = EzA
BGB § 620 Nr. 180) ausgegangen ist, hat der
Senat auch nach Inkrafttreten des TzBfG zu
dem Sachgrund aus § 14 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1
TzBfG festgehalten (BAG 16. Oktober 2008 -
7 AZR 360/07 - Rn. 19, AP TzBfG § 14 Nr.
56 = EzA TzBfG § 14 Nr. 53).

c) Nach der Rechtsprechung des Senats
rechtfertigt allein ein datierter kw-Vermerk im
Haushaltsplan des öffentlichen Arbeitgebers
die Befristung eines Arbeitsvertrags nach 
§ 14 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 TzBfG nicht. Ein der-
artiger Vermerk ist mit einer unternehmeri-
schen Entscheidung über den Fortfall eines
Arbeitsplatzes nicht gleichzustellen. Datierten
Wegfallvermerken bei Stellen in den Haus-
haltsplänen der öffentlichen Hand liegt nicht
stets die definitive Entscheidung des Haus-
haltgebers zugrunde, auf die Stelle nach dem
festgesetzten Zeitpunkt zu verzichten. Nach 
§ 21 Abs. 1 BHO sind Planstellen als ›kw‹ zu
bezeichnen, soweit sie in den folgenden
Haushaltsjahren voraussichtlich nicht mehr
benötigt werden. Die Gründe hierfür können
verschiedener Art sein. Sie können auf der
Entscheidung des Haushaltgebers beruhen,
die Aufgaben, zu deren Erledigung die Stelle
bereitgestellt worden ist, künftig nicht mehr
oder nur noch in geringerem Umfang durch-
zuführen. Sie können aber auch auf der
bloßen ungesicherten Annahme des Haus-
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haltgebers beruhen, der Umfang der weiter
fortzuführenden Aufgabe werde sich durch
die Entwicklung der Verhältnisse von selbst
verringern und damit auch die Zahl der dafür
benötigten Arbeitnehmer entsprechend gerin-
ger werden. Da die Festlegungen des Haus-
haltsplans nach den Grundsätzen der zeitli-
chen Bindung nur für das Haushaltsjahr gel-
ten, für das der Haushaltsplan festgestellt ist,
muss der Haushaltgeber in den künftigen
Haushaltsjahren erneut über den Finanzbe-
darf beschließen, ohne dabei an Wegfallver-
merke des früheren Haushalts gebunden zu
sein. Wegfallvermerke, die sich auf künftige
Haushaltsjahre beziehen, haben daher nur
die Funktion eines Erinnerungspostens für die
jeweils nächste Haushaltsaufstellung. Der
Vermerk ist bei der nächsten Haushaltsauf-
stellung zu beachten, so dass über ihn nicht
mehr ohne besondere Begründung hinwegge-
gangen werden kann. Ein datierter kw-Ver-
merk allein begründet daher nicht bereits die
Feststellung, dass die Stelle auch tatsächlich
mit einiger Sicherheit entfallen wird. Eine der-
artige Feststellung lässt sich nur anhand der
dem kw-Vermerk zugrunde liegenden Ent-
scheidungen oder Erwägungen des Haushalt-
gebers treffen (vgl. etwa BAG 16. Januar
1987 - 7 AZR 487/85 - zu II 2 a und b der
Gründe mwN, BAGE 55, 1 = AP BGB § 620
Befristeter Arbeitsvertrag Nr. 111 = EzA BGB
§ 620 Nr. 93).

2. Danach ist die in dem Arbeitsvertrag
vom 15. September 2006 vereinbarte Befri-
stung nicht wegen eines nur vorübergehen-
den Bedarfs an der Arbeitsleistung der Kläge-
rin gerechtfertigt. Allein der auf den 31.
Dezember 2007 datierte kw-Vermerk im
Haushaltsplan genügt nicht für die Annah-
me, dass die Stelle der Klägerin nach dem 
31. Dezember 2007 tatsächlich nicht mehr
bestehen sollte. Davon könnte nur ausgegan-
gen werden, wenn sich der Haushaltgeber, 
d. h. die Vertreterversammlung der Beklagten,
mit den Verhältnissen der einzelnen Stellen in
der Mini-Job-Zentrale an den verschiedenen
Standorten befasst und entschieden hätte,
welche dieser Stellen zum 31. Dezember
2007 definitiv entfallen sollten. Dies ist je-
doch nach dem ausdrücklichen Vortrag der
Beklagten nicht geschehen. (...)

1. Eine Vertragsverlängerung im 
Sinne von § 14 Abs. 2 Satz 1 2.
HalbSatz TzBfG setzt nach ständiger
Rechtsprechung des Senats voraus,
dass sich die Vertragslaufzeit des Fol-
gevertrags unmittelbar an die Lauf-
zeit des zu verlängernden Vertrags
anschließt, die Verlängerung noch vor
Ablauf der Vertragslaufzeit des zu
verlängernden Vertrags vereinbart
wird und nur die Vertragsdauer unter
Beibehaltung der übrigen Vertragsbe-
dingungen geändert wird. 

2. Die Anwendbarkeit des § 14 Abs. 2
TzBfG setzt keine Vereinbarung der
Parteien voraus, die Befristung auf
diesen Rechtfertigungstatbestand
stützen zu wollen. Die Vorschrift ent-
hält kein Zitiergebot. Es genügt viel-
mehr, dass der Rechtfertigungsgrund
für die Befristung bei Vertragsschluss
objektiv vorlag.

3. Ebenso wie sich der Arbeitgeber
bei einer Sachgrundbefristung zu
deren Rechtfertigung auch auf einen
anderen als den im Arbeitsvertrag
genannten Sachgrund berufen oder er
sich auf einen Sachgrund stützen
kann, wenn im Arbeitsvertrag § 14
Abs. 2 TzBfG als Rechtfertigungs-
grund für die Befristung genannt ist,
kann er die Befristung mit § 14 Abs.
2 TzBfG begründen, wenn im Arbeits-
vertrag ein Sachgrund für die Befri-
stung angegeben ist.

(nicht amtliche Leitsätze)
Bundesarbeitsgericht Urteil vom 12.8.2009, 7 AZR 270/08

Sachverhalt:
Die Parteien streiten darüber, ob ihr

Arbeitsverhältnis aufgrund Befristung am 
31. März 2007 geendet hat.

Die Klägerin war vom 15. August 2005 bis
zum 31. März 2007 aufgrund dreier befristeter
Arbeitsverträge bei der Beklagten beschäftigt.
Der erste zwischen den Parteien am 15. Au-
gust 2005 geschlossene Vertrag wurde ohne
Vorliegen eines sachlichen Grundes bis zum

31.Dezember 2005 befristet. Am 31. Oktober
2005 schlossen die Parteien eine Änderungs-
vereinbarung, wonach die Klägerin nach § 14
Abs. 2 TzBfG bis zum 30. Juni 2006 weiterbe-
schäftigt wurde. Am 8. Juni 2006 unterzeich-
neten die Parteien eine weitere Änderungsver-
einbarung wonach die Klägerin bis zum 
31. März 2007 weiterbeschäftigt wurde. In
dieser Änderungsvereinbarung war ein sachli-
cher Grund gemäß § 14 Abs. 1 Nr. 1 TzBfG für
die Rechtfertigung der Befristung angegeben.
Darüber hinaus unterzeichnete die Klägerin
am 19. Juni 2006 eine auf den 06. Mai 2006
datierte Änderungsvereinbarung, in der eine
Anpassung an das neue Tarifrecht vereinbart
und eine Weiterbeschäftigung bis zum
30. Juni 2006 genannt wurde.
Die Klägerin vertritt die Auffassung, die Befri-
stung sei mangels Vorliegen eines sachlichen
Grundes unwirksam. Die Beklagte könne sich
nicht auf § 14 Abs. 2 TzBfG berufen, da diese
Befristungsmöglichkeit abbedungen worden
sei. Darüber hinaus stelle der Vertrag  vom 
8. Juni 2006 keine Verlängerung nach § 14
Abs. 2 TzBfG dar, da durch die am 19. Juni
2006 unterzeichnete Änderungsvereinbarung
der Arbeitsvertrag auf eine ganz andere tarifli-
che Grundlage gestellt worden sei.

Aus den Gründen:
Die Revision ist nicht begründet. Die Vorin-

stanzen haben die in der Revision allein
anhängige Befristungskontrollklage zu Recht
abgewiesen. Das Arbeitsverhältnis der Parteien
hat aufgrund der in dem Änderungsvertrag
vom 8. Juni 2006 vereinbarten Befristung am
31. März 2007 geendet. Die Befristung ist
wirksam. Sie ist nach § 14 Abs. 2 TzBfG
gerechtfertigt.

I. Das Landesarbeitsgericht hat zu Recht
die in dem Änderungsvertrag vom 8. Juni
2006 vereinbarte Befristung zum 31. März
2007 der Befristungskontrolle unterzogen. Die
Klägerin hat zwar danach am 19. Juni 2006
den vom 6. Mai 2006 datierenden Änderungs-
vertrag unterzeichnet, nach dessen § 1 sie ab
1. Januar 2006 bis zum 30. Juni 2006 weiter-
beschäftigt wurde. Damit haben die Parteien
jedoch nicht die am 8. Juni 2006 vereinbarte
Befristungsabrede zum 31. März 2007 aufge-
hoben. Der am 19. Juni 2006 von der Klägerin
unterzeichnete Änderungsvertrag diente nach
dem beigefügten Anschreiben der Beklagten
lediglich der Anpassung an das neue Tarif-
recht. Damit sollte keine von dem Änderungs-
vertrag vom 8. Juni 2006 abweichende Befri-
stung vereinbart werden.

II. Die in der Änderungsvereinbarung vom
8. Juni 2006 vereinbarte Befristung zum 
31. März 2007 ist nach § 14 Abs. 2 TzBfG

Sachgrundlose 
Befristung bei Angabe
eines Sachgrunds, 
Verlängerung,
Anschlussverbot, 
Vertragsschluss
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gerechtfertigt. Die Voraussetzungen dieser
Bestimmung liegen vor. Bei der Änderungsver-
einbarung vom 8. Juni 2006 handelt es sich
um die zweite Verlängerung des am 15.
August 2005 abgeschlossenen befristeten
Arbeitsvertrags. Das Anschlussverbot des § 14
Abs. 2 Satz 2 TzBfG ist nicht verletzt. Die Par-
teien haben die Befristungsmöglichkeit nach 
§ 14 Abs. 2 TzBfG nicht abbedungen.

1. Nach § 14 Abs. 2 Satz 1 1. Halbs. TzBfG
ist die sachgrundlose Befristung eines Arbeits-
vertrags ohne Vorliegen eines sachlichen Grun-
des bis zur Dauer von zwei Jahren zulässig. Bis
zu dieser Gesamtdauer ist die höchstens drei-
malige Verlängerung eines kalendermäßig
befristeten Arbeitsvertrags zulässig (§ 14 Abs.
2 Satz 1 2. Halbs. TzBfG). Eine Befristung
nach § 14 Abs. 2 Satz 1 TzBfG ist nicht zuläs-
sig, wenn mit demselben Arbeitgeber bereits
zuvor ein befristetes oder unbefristetes
Arbeitsverhältnis bestanden hat (§ 14 Abs. 2
Satz 2 TzBfG).

Die Voraussetzungen für eine Befristung
nach § 14 Abs. 2 TzBfG liegen im Streitfall vor.
Die zulässige Gesamtdauer des befristeten
Arbeitsverhältnisses von zwei Jahren ist nicht
überschritten. Das Arbeitsverhältnis dauerte
vom 15. August 2005 bis zum 31. März 2007.
Die Anzahl möglicher Vertragsverlängerungen
ist eingehalten. Bei der Änderungsvereinba-
rung vom 8. Juni 2006 handelt es sich um
eine Verlängerung i.S.v. § 14 Abs. 2 Satz 1 2.
Halbs. TzBfG und nicht um den Neuabschluss
eines befristeten Arbeitsvertrags, dessen Befri-
stung wegen des in § 14 Abs. 2 Satz 2 TzBfG
normierten Anschlussverbots ohne Sachgrund
unzulässig wäre. Das Anschlussverbot des 
§ 14 Abs. 2 Satz 2 TzBfG ist nicht verletzt.

a) Bei dem Änderungsvertrag vom 8. Juni
2006 handelt es sich um eine Vertragsverlän-
gerung i.S.v. § 14 Abs. 2 Satz 1 2. Halbs. TzBfG.

aa) Eine Vertragsverlängerung i.S.v. § 14
Abs. 2 Satz 1 2. Halbs. TzBfG setzt nach stän-
diger Rechtsprechung des Senats voraus, dass
sich die Vertragslaufzeit des Folgevertrags
unmittelbar an die Laufzeit des zu verlängern-
den Vertrags anschließt, die Verlängerung
noch vor Ablauf der Vertragslaufzeit des zu
verlängernden Vertrags vereinbart wird und
nur die Vertragsdauer unter Beibehaltung der
übrigen Vertragsbedingungen geändert wird
(vgl. etwa BAG 26. Juli 2006 - 7 AZR 514/05
- Rn. 19, BAGE 119, 149 = AP TzBfG § 14 Nr.
24 = EzA TzBfG § 14 Nr. 30; 19. Oktober
2005 - 7 AZR 31/05 - zu 2 a der Gründe, AP
TzBfG § 14 Nr. 19 = EzA TzBfG § 14 Nr. 23;
25. Mai 2005 - 7 AZR 286/04 - EzA TzBfG 
§ 14 Nr. 19). Andernfalls handelt es sich um
den Neuabschluss eines befristeten Arbeitsver-
trags, dessen Befristung ohne Sachgrund nach

§ 14 Abs. 2 TzBfG unzulässig ist.
Einer Verlängerung i.S.v. § 14 Abs. 2 Satz 1

TzBfG steht nicht entgegen, wenn die Parteien
in der Verlängerungsvereinbarung die Ver-
tragsbedingungen an die zum Zeitpunkt der
Verlängerung geltende Rechtslage anpassen
(vgl. etwa BAG 23. August 2006 - 7 AZR
12/06 - Rn. 11, BAGE 119, 212 = AP TzBfG 
t§ 14 Verlängerung Nr. 1 = EzA TzBfG § 14
Nr. 33) oder wenn sie in dem Verlängerungs-
vertrag Arbeitsbedingungen vereinbaren, auf
die der befristet beschäftigte Arbeitnehmer
einen Anspruch hat (BAG 16. Januar 2008 - 7
AZR 603/06 - Rn. 9, AP TzBfG § 9 Nr. 5 =
EzA TzBfG § 14 Nr. 44). Vereinbaren die Par-
teien nicht im Zusammenhang mit einer Ver-
tragsverlängerung, sondern unabhängig davon
während der Laufzeit eines nach § 14 Abs. 2
Satz 1 TzBfG befristeten Arbeitsvertrags unter
Beibehaltung der Vertragslaufzeit eine Ände-
rung der Arbeitsbedingungen, ist dies für die
Wirksamkeit der Befristung nicht von Bedeu-
tung (BAG 19. Oktober 2005 - 7 AZR 31/05 -
zu 2 b der Gründe, AP TzBfG § 14 Nr. 19 =
EzA TzBfG § 14 Nr. 23).

bb) Danach handelt es sich bei der Ände-
rungsvereinbarung vom 8. Juni 2006 um eine
Vertragsverlängerung i.S.v. § 14 Abs. 2 Satz 1
TzBfG. Die Änderungsvereinbarung wurde
noch während der Laufzeit des zu verlängern-
den Vertrags, der am 30. Juni 2006 ablief,
getroffen. Die Laufzeit des Vertrags schloss
sich unmittelbar an die des zu verlängernden
Vertrags an. Mit Ausnahme des Beendigungs-
zeitpunkts wurden sonstige Vertragsbedingun-
gen nicht geändert. Die von der Klägerin am
19. Juni 2006 unterzeichnete Änderungsver-
einbarung enthält lediglich eine Anpassung
der Arbeitsbedingungen an das zwischenzeit-
lich geänderte Tarifrecht und eine erstmalige
Eingruppierung, auf die die Klägerin nach § 4
Abs. 2 des Arbeitsvertrags vom 15. August
2005 einen Anspruch hatte. Die Regelung in
§ 5 Abs. 2 der Änderungsvereinbarung vom 
6. Mai/19. Juni 2006 über das Hinzutreten
oder den Wegfall einer Funktionsstufe steht
der Verlängerung nach § 14 Abs. 2 Satz 1
TzBfG nicht entgegen, da diese Regelung von
vornherein gegenstandslos war. Nach den pro-
tokollierten Erklärungen der Klägerin in der
mündlichen Verhandlung vor dem Arbeitsge-
richt erfüllte sie die Voraussetzungen einer
Funktionsstufe nicht, so dass auch keine Funk-
tionsstufe entfallen konnte. Im Übrigen erfolg-
te die Anpassung der Arbeitsbedingungen an
das neue Tarifrecht nicht im Zusammenhang
mit der am 8. Juni 2006 vereinbarten Ver-
tragsverlängerung, sondern danach durch die
von der Klägerin am 19. Juni 2006 unterzeich-
nete Änderungsvereinbarung. Dabei spielt es

keine Rolle, dass die Änderungen mit Wirkung
vom 1. Januar 2006 in Kraft treten sollten.
Vereinbart wurde dies erst am 19. Juni 2006
und damit nicht im Zusammenhang mit der
am 8. Juni 2006 erfolgten Vertragsverlänge-
rung.

b) Durch die Änderungsvereinbarung vom
8. Juni 2006 wird das Anschlussverbot des 
§ 14 Abs. 2 Satz 2 TzBfG nicht verletzt. Die
Klägerin hat nicht dargelegt, dass bereits vor
Unterzeichnung des ersten schriftlichen
Arbeitsvertrags am 15. August 2005 ein
Arbeitsverhältnis zwischen den Parteien
bestanden hat. Insbesondere hat die Klägerin
nicht ein Angebot der Beklagten auf
Abschluss eines Arbeitsvertrags konkludent
angenommen, indem sie am 15. August 2005
die Arbeit aufgenommen und erst danach den
befristeten Arbeitsvertrag unterzeichnet hätte.
Nach der eigenen Darstellung der Klägerin
verhielt es sich vielmehr so, dass sie von der
Beklagten aufgefordert worden war, sich am
15. August 2005 um 8.00 Uhr zur Unterzeich-
nung des Arbeitsvertrags einzufinden. Entspre-
chend dieser Aufforderung hat die Klägerin an
diesem Tag – nach einer Wartezeit ab 8.00
Uhr – zunächst um 9.30 Uhr den Arbeitsver-
trag unterzeichnet und erst danach die Arbeit
aufgenommen. Ein Arbeitsverhältnis zwischen
den Parteien ist daher erstmals mit Unter-
zeichnung des Arbeitsvertrags am 15. August
2005 entstanden.

2. Die Beklagte kann die in der Änderungs-
vereinbarung vom 8. Juni 2006 vereinbarte
Befristung zum 31. März 2007 auf § 14 Abs. 2
TzBfG stützen. Dazu bedurfte es weder einer
vertraglichen Vereinbarung des Rechtferti-
gungsgrunds für die Befristung noch einer ent-
sprechenden Angabe im Arbeitsvertrag. Die
Parteien haben die Möglichkeit zur sachgrund-
losen Befristung nicht vertraglich abbedungen.

a) Die Anwendbarkeit des § 14 Abs. 2
TzBfG setzt keine Vereinbarung der Parteien
voraus, die Befristung auf diesen Rechtferti-
gungstatbestand stützen zu wollen. Die Vor-
schrift enthält kein Zitiergebot. Es genügt viel-
mehr, dass der Rechtfertigungsgrund für die
Befristung bei Vertragsschluss objektiv vorlag.
Ebenso wie sich der Arbeitgeber bei einer
Sachgrundbefristung zu deren Rechtfertigung
auch auf einen anderen als den im Arbeitsver-
trag genannten Sachgrund berufen oder er
sich auf einen Sachgrund stützen kann, wenn
im Arbeitsvertrag § 14 Abs. 2 TzBfG als Recht-
fertigungsgrund für die Befristung genannt ist,
kann er die Befristung mit § 14 Abs. 2 TzBfG
begründen, wenn im Arbeitsvertrag ein Sach-
grund für die Befristung angegeben ist (st.
Rspr., vgl. etwa zur Vorgängerregelung in § 1
BeschFG 1996: BAG 26. Juni 2002 - 7 AZR



410/01 - zu B I 1 a der Gründe, AP BeschFG
1996 § 1 Nr. 15; 5. Juni 2002 - 7 AZR
241/01 - zu II 1 a der Gründe, BAGE 101,
262 = AP BeschFG 1996 § 1 Nr. 13 = EzA
BGB § 620 Nr. 193). Nach der bei Abschluss
der Änderungsvereinbarung am 8. Juni 2006
aufgrund arbeitsvertraglicher Bezugnahme gel-
tenden tariflichen Regelung in § 33 TV-BA
gilt nichts anderes. Danach ist es für die Wirk-
samkeit einer Befristung nach § 14 Abs. 2
TzBfG – anders als nach der Vorgängerrege-
lung in der Protokollnotiz Nr. 5a zu Nr. 1 SR
2a MTA – nicht erforderlich, im Arbeitsvertrag
anzugeben, dass es sich um ein Arbeitsverhält-
nis nach § 14 Abs. 2 TzBfG handelt.

b) Die Parteien haben die Befristungsmög-
lichkeit nach § 14 Abs. 2 TzBfG nicht abbe-
dungen.

aa) Die Arbeitsvertragsparteien können die
Möglichkeit zur sachgrundlosen Befristung ver-
traglich ausschließen. Eine derartige Abbedin-
gung der Befristungsmöglichkeit nach § 14
Abs. 2 TzBfG kann ausdrücklich oder konklu-
dent erfolgen. Ein konkludenter Ausschluss der
Anwendbarkeit von § 14 Abs. 2 TzBfG liegt
etwa dann vor, wenn der Arbeitnehmer die
Erklärungen des Arbeitgebers so verstehen
darf, dass die Befristung ausschließlich auf
einen bestimmten Sachgrund gestützt werden
und nur von seinem Bestehen abhängen soll.
Dabei sind die Umstände des Einzelfalls ent-
scheidend. Die Benennung eines Sachgrunds
kann dafür ein wesentliches Indiz sein. Allein
reicht sie allerdings nicht aus, um anzuneh-
men, die sachgrundlose Befristung nach § 14
Abs. 2 TzBfG solle damit ausgeschlossen sein.
Vielmehr müssen im Einzelfall noch zusätzliche
Umstände hinzutreten (vgl. zu § 1 BeschFG
1996: BAG 5. Mai 2004 - 7 AZR 629/03 - zu
I 3 c bb (1) der Gründe mwN, BAGE 110, 295
= AP BeschFG 1996 § 1 Nr. 27 = EzA TzBfG 
§ 15 Nr. 1). Ob die Anwendbarkeit des § 14
Abs. 2 TzBfG vertraglich abbedungen wurde,
ist vom Gericht der Tatsacheninstanz durch
Auslegung der vertraglichen Vereinbarungen
zu ermitteln (BAG 5. Mai 2004 - 7 AZR
629/03 - mwN, aaO). Die revisionsrechtliche
Überprüfung der vom Landesarbeitsgericht
vorgenommenen Auslegung ist bei atypischen
Vereinbarungen darauf beschränkt, ob die
Rechtsvorschriften über die Auslegung (§§
133, 157 BGB) richtig angewandt wurden, ob
der für die Auslegung maßgebliche Tatsachen-
stoff vollständig verwertet wurde und ob
gegen Denkgesetze oder allgemeine Erfah-
rungssätze verstoßen wurde (BAG 26. Juni
2002 - 7 AZR 410/01 - zu B I 1 c der Gründe
mwN, AP BeschFG 1996 § 1 Nr. 15).

bb) Das Landesarbeitsgericht hat die ver-
traglichen Vereinbarungen der Parteien dahin-

gehend ausgelegt, dass die Befristungsmög-
lichkeit nach § 14 Abs. 2 TzBfG nicht vertrag-
lich abbedungen worden sei. Diese Auslegung
ist revisionsrechtlich nicht zu beanstanden. Es
kann dahinstehen, ob den Vereinbarungen der
Parteien nichttypische Willenserklärungen
zugrunde liegen oder ob es sich um typische
Willenserklärungen handelt, deren Auslegung
durch das Landesarbeitsgericht der uneinge-
schränkten revisionsrechtlichen Überprüfung
unterliegt. Die vom Landesarbeitsgericht vor-
genommene Auslegung hält auch einer unein-
geschränkten Überprüfung stand. Das Landes-
arbeitsgericht ist zutreffend von der ständigen
Rechtsprechung des Senats ausgegangen,
wonach allein die Angabe eines Sachgrunds
für die Befristung im Arbeitsvertrag nicht aus-
reicht für die Annahme, die Befristungsmög-
lichkeit nach § 14 Abs. 2 TzBfG sei abbedun-
gen. Deshalb hat es das Landesarbeitsgericht
zu Recht als unerheblich angesehen, dass in
der Änderungsvereinbarung vom 8. Juni 2006
keine Rechtfertigung für die Befristung ange-
geben ist und dass in dem Vermerk vom 
8. Juni 2006 der Sachgrund des vorüberge-
henden Bedarfs an der Arbeitsleistung gem. 
§ 14 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 TzBfG genannt ist.
Selbst wenn der Vermerk Bestandteil der
Änderungsvereinbarung vom 8. Juni 2006
sein sollte, genügte allein die Angabe des
Sachgrunds zur Abbedingung der sachgrundlo-
sen Befristungsmöglichkeit nicht. Eine andere
Beurteilung ergibt sich nicht daraus, dass in
dem Ausgangsvertrag vom 15. August 2005
und in dem ersten Änderungsvertrag vom 
31. Oktober 2005 § 14 Abs. 2 TzBfG als
Rechtsgrundlage für die Befristung angegeben
ist. Allein aus der fehlenden Benennung von
§ 14 Abs. 2 TzBfG in dem Änderungsvertrag
vom 8. Juni 2006 konnte die Klägerin nicht
schließen, dass die Befristung nicht auf diese
Vorschrift gestützt werden sollte. Dazu hätte
es weiterer Anhaltspunkte bedurft. Im Übrigen
hat das Landesarbeitsgericht zu Recht darauf
hingewiesen, dass die Angabe von § 14 Abs. 2
TzBfG in den Verträgen vom 15. August 2005
und vom 31. Oktober 2005 der bei Abschluss
dieser Verträge geltenden tariflichen Rechtsla-
ge geschuldet war. Nach der Protokollnotiz Nr.
5a zu Nr. 1 SR 2a MTA war im Arbeitsvertrag
anzugeben, dass es sich um ein Arbeitsverhält-
nis nach § 14 Abs. 2 TzBfG handelt. Dies war
nach der im Zeitpunkt des Abschlusses der
Änderungsvereinbarung vom 8. Juni 2006 gel-
tenden Regelung in § 33 TV-BA nicht mehr
erforderlich. Sonstige Umstände, aufgrund
derer die Klägerin als Empfängerin der Ver-
tragsangebote der Beklagten davon hätte aus-
gehen können, dass die Befristungsmöglichkeit
nach § 14 Abs. 2 TzBfG ausgeschlossen sein

sollte, hat die Klägerin nicht dargelegt und
sind auch sonst nicht ersichtlich.

Rechtsprechung

Sonn- und Feiertags-
arbeit, Weisungsrecht
des Arbeitgebers für die
Arbeitszeitverteilung

Wollen die Vertragsparteien das Wei-
sungsrecht des Arbeitgebers für die
Arbeitszeitverteilung durch eine kon-
stitutive Regelung einschränken, müs-
sen hierfür besondere Anhaltspunkte
bestehen. Das gilt auch für den Aus-
schluss gesetzlich und kollektivrecht-
licher erlaubter Sonn-und Feiertagsar-
beit.
Bundesarbeitsgericht Urteil vom 15.9.2009, 

9 AZR 757/08

Sachverhalt
Die Parteien streiten darüber, ob der Klä-

ger verpflichtet ist, an Sonn- und Feiertagen
zu arbeiten.

Der Kläger steht seit 1977 in einem
Arbeitsverhältnis mit der Beklagten und ihren
Rechtsvorgängerinnen. Die Beklagte ist eine
Zuliefererin der Automobilindustrie. In ihrem
Betrieb besteht kein Betriebsrat. Ein am 6.
Juli 1989 zwischen dem Kläger und einer der
Rechtsvorgängerinnen der Beklagten
geschlossener Arbeitsvertrag sah eine regel-
mäßige tägliche Arbeitszeit von 7,4 Stunden,
bei einer wöchentlichen Arbeitszeit von 37
Stunden in Normalarbeitszeit vor. In einem
weiteren Arbeitsvertrag vom 27. Juni 1991
zwischen dem Kläger und einer anderen
Rechtsvorgängerin der Beklagten wurde dem
entgegen Schichtarbeit in der 40-Stunden-
Woche vereinbart. In einem letzten Ände-
rungsvertrag vom 13 März 2003 präzisierten
die Parteien die Schichtarbeit noch auf ein
dreischichtiges Arbeitszeitmodell. Die Beklag-
te war aufgrund einer Bewilligung des Land-
ratsamts vom 19. Juli 2007 in der Zeit vom 
1. September 2007 bis 31. August 2008
berechtigt, bis zu 21 Arbeitnehmer an Sonn-
und Feiertagen zu beschäftigen. Mit Bescheid
vom 11. Februar 2008 wurde die Bewilligung
der Sonn- und Feiertagsarbeit für die Zeit
vom 15. Februar 2008 bis 14. Februar 2009
auf 50 Arbeitnehmer verlängert und erwei-
tert. Der Kläger arbeitete bis zum Schluss der
Berufungsverhandlung am 17. Juli 2008 teil-
weise auch sonntags. Mit dem 19. Oktober
2008 beendete die Beklagte die Sonn- und
Feiertagsarbeit und führte Kurzarbeit ein.

Die Beklagte hat bekundet, dass sie im
Falle künftig wieder erteilter Ausnahmebewil-
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ligungen dem Kläger erneut Sonn- und Feier-
tagsarbeit zuweisen werde, dies sei von ihrem
Direktionsrecht gedeckt. Der Kläger begehrt
die Feststellung, dass die Beklagte ihn nach
den getroffenen vertraglichen Vereinbarun-
gen und aufgrund ihres Direktionsrechts nicht
anweisen darf an Sonn-und Feiertagen zu
arbeiten.

Aus den Gründen:
(...)
III. Die Klage hat in der Sache keinen

Erfolg. Wird wieder eine Ausnahmebewilli-
gung erteilt, ist der Kläger nach dem Arbeits-
vertrag verpflichtet, auch sonn- und feiertags
zu arbeiten.

1. Die Klage ist nicht schon deshalb unbe-
gründet, weil es sich um einen sog. Globalan-
trag handelt (vgl. für Mitbestimmungsrechte
BAG 10. März 2009 - 1 ABR 87/07 - Rn. 11,
14 ff.; im Bereich der Arbeitszeit LAG Berlin-
Brandenburg 19. Februar 2009 - 26 Sa
1991/08 - Rn. 50 ff.). Sie erfasst nach not-
wendiger Auslegung keine Fallgestaltungen,
in denen der Kläger unabhängig von der
Streitfrage der vertraglichen Beschränkung
des Direktionsrechts verpflichtet ist, Sonn-
und Feiertagsarbeit zu leisten. Die erstrebte
Feststellung bezieht sich nach der Klagebe-
gründung nicht auch auf vorübergehende
Arbeiten in Notfällen und anderen außerge-
wöhnlichen Fällen, in denen der Kläger nach
§ 611 Abs. 1 BGB i.V.m. dem Arbeitsvertrag
an Sonn- und Feiertagen arbeiten muss (vgl.
zu der Verpflichtung des Arbeitnehmers, in
Not- und Ausnahmefällen Arbeit zu leisten,
deren Zuweisung nicht vom allgemeinen Wei-
sungsrecht gedeckt ist, BAG 3. Dezember
1980 - 5 AZR 477/78 - zu II 2 der Gründe,
AP BGB § 615 Böswilligkeit Nr. 4 = EzA BGB
§ 615 Nr. 39).

2. Die Beklagte ist grundsätzlich berech-
tigt, dem Kläger Sonn- und Feiertagsarbeit
zuzuweisen, wenn die Aufsichtsbehörde künf-
tig eine Ausnahmebewilligung nach § 13
Abs. 4 oder 5 ArbZG erteilt. Ist das Recht des
Arbeitgebers zur Verteilung der Arbeitszeit
nicht gesetzlich, kollektivrechtlich oder einzel-
vertraglich beschränkt, legt der Arbeitgeber
die Arbeitszeitverteilung durch Weisung kraft
seines Direktionsrechts aus § 106 Satz 1
GewO fest.

a) Einer Verpflichtung des Klägers, auch
außerhalb von Notfällen und anderen außer-
gewöhnlichen Fällen sonn- und feiertags zu
arbeiten, steht das gesetzliche Verbot der
Sonn- und Feiertagsarbeit in § 9 Abs. 1 Arb-
ZG nicht entgegen, wenn die Aufsichtsbehör-
de künftig wieder eine Ausnahmebewilligung
erteilt.

aa) Das Direktionsrecht des Arbeitgebers
(§ 106 Satz 1 GewO) und seine Ausübung
werden durch gesetzliche Verbote beschränkt.
§ 9 Abs. 1 ArbZG, wonach Arbeitnehmer an
Sonn- und Feiertagen nicht beschäftigt wer-
den dürfen, ist ein solches Verbotsgesetz i.S.v.
§ 134 BGB. Die Regelung ist eine einfach-
gesetzliche Ausprägung des in Art. 140 GG
i.V.m. Art. 139 WRV enthaltenen verfassungs-
rechtlichen Grundsatzes, dass der Sonntag
und die staatlich anerkannten Feiertage als
Tage der Arbeitsruhe und der seelischen Erhe-
bung geschützt sind (vgl. im Zusammenhang
mit § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 LadSchlG aF
näher BVerfG 9. Juni 2004 - 1 BvR 636/02 -
zu B II der Gründe, BVerfGE 111, 10).

bb) Von dem Verbot der Sonn- und Feier-
tagsarbeit in § 9 Abs. 1 ArbZG bestehen
jedoch Ausnahmen in §§ 10 bis 14 ArbZG.
Diese Vorschriften dienen dem Ausgleich zwi-
schen dem Gebot der Sonn- und Feiertagsru-
he in Art. 140 GG i.V.m. Art. 139 WRV und
der von Art. 12 Abs. 1 GG geschützten
Berufsausübungsfreiheit des Arbeitgebers.
Die Institution des Sonn- und Feiertags ist
durch die Verfassung garantiert. Art und Aus-
maß des Schutzes müssen gesetzlich ausge-
staltet werden. Der Kernbestand an Sonn-
und Feiertagsruhe ist unantastbar, im Übri-
gen besteht Gestaltungsfreiheit des Gesetzge-
bers (BVerfG 9. Juni 2004 - 1 BvR 636/02 -
zu B II 1 a der Gründe, BVerfGE 111, 10).

(1) Nach § 13 Abs. 4 ArbZG soll die Auf-
sichtsbehörde abweichend von § 9 ArbZG
bewilligen, dass Arbeitnehmer an Sonn- und
Feiertagen mit Arbeiten beschäftigt werden,
die aus chemischen, biologischen, techni-
schen oder physikalischen Gründen einen
ununterbrochenen Fortgang auch an Sonn-
und Feiertagen erfordern. § 13 Abs. 5 ArbZG
sieht vor, dass die Aufsichtsbehörde abwei-
chend von § 9 ArbZG die Beschäftigung von
Arbeitnehmern an Sonn- und Feiertagen zu
bewilligen hat, wenn bei einer weitgehenden
Ausnutzung der gesetzlich zulässigen
wöchentlichen Betriebszeiten und bei länge-
ren Betriebszeiten im Ausland die Konkur-
renzfähigkeit unzumutbar beeinträchtigt ist
und durch die Genehmigung von Sonn- und
Feiertagsarbeit die Beschäftigung gesichert
werden kann.

(2) Der Senat hat keine Zweifel an der
Verfassungskonformität der Ausnahmebestim-
mungen in § 13 Abs. 4 und 5 ArbZG. Dem
steht nicht entgegen, dass die Vorschriften
nicht – jedenfalls nicht nur – die ›Arbeit für
den Sonn- und Feiertag‹ schützen, sondern
vor allem die ›Arbeit trotz des Sonn- und Fei-
ertags‹. ›Arbeit für den Sonn- und Feiertag‹
kommt den Freizeitbedürfnissen der Bevölke-

rung zugute, während ›Arbeit trotz des Sonn-
und Feiertags‹ nicht in Zusammenhang mit
den Freizeitbedürfnissen steht (vgl. zu dieser
Unterscheidung BVerfG 9. Juni 2004 - 1 BvR
636/02 - zu B II 1 b der Gründe, BVerfGE
111, 10). Obwohl die Abwägung zwischen
den Freizeitbelangen der Bevölkerung und
der Belastung der Arbeitnehmer durch Arbeit
den Sonn- und Feiertagsschutz im Fall der
›Arbeit für den Sonn- und Feiertag‹ eher
zurücktreten lassen kann, besteht auch für
›Arbeit trotz des Sonn- und Feiertags‹ ein
erheblicher Gestaltungsspielraum des Gesetz-
gebers (vgl. BVerfG 9. Juni 2004 - 1 BvR
636/02 - aaO). § 13 Abs. 4 und 5 ArbZG
wahrt wegen der dort begründeten engen
Voraussetzungen die Grenzen dieses Gestal-
tungsraums zur Überzeugung des Senats.
Eine Vorlage an das BVerfG nach Art. 100
Abs. 1 Satz 1 GG scheidet daher aus.

(3) Erteilt die Aufsichtsbehörde auf der
Grundlage von § 13 Abs. 4 oder 5 ArbZG
erneut eine Ausnahmebewilligung, steht
einer Weisung der Beklagten gegenüber dem
Kläger, Sonn- und Feiertagsarbeit zu leisten,
das gesetzliche Verbot des § 9 Abs. 1 ArbZG
nicht länger entgegen. Der Kläger will die
erstrebte Feststellung nach gebotener Ausle-
gung gerade für den Fall getroffen haben,
dass wieder eine Ausnahmebewilligung
erteilt wird.

b) Der Pflicht des Klägers, auf Weisung
der Beklagten Sonn- und Feiertagsarbeit zu
leisten, steht keine Bestimmung des Kollektiv-
rechts entgegen. Das Direktionsrecht der
Beklagten aus § 106 Satz 1 GewO ist nicht
durch Tarifvertrag eingeschränkt. Die Anord-
nung von Sonn- und Feiertagsarbeit ist im
betriebsratslosen Betrieb der Beklagten nicht
nach § 87 Abs. 1 Nr. 2 BetrVG mitbestim-
mungspflichtig.

c) Das Weisungsrecht der Beklagten ist
auch nicht durch den Arbeitsvertrag
beschränkt. Das hat das Landesarbeitsgericht
zutreffend erkannt.

aa) Die letzten drei Verträge zwischen
dem Kläger und den Rechtsvorgängerinnen
der Beklagten sind von den Arbeitgeberinnen
vorformulierte Verträge, die sie nach dem
Erscheinungsbild mehrfach verwendet haben.
Die Verträge enthalten über die persönlichen
Daten des Klägers hinaus keine individuellen
Besonderheiten. Den Inhalt solcher Muster-
verträge darf der Senat selbst uneinge-
schränkt nach §§ 133, 157 BGB auslegen
(für die st. Rspr. Senat 19. Mai 2009 - 9 AZR
145/08 - Rn).

bb) Verträge sind nach § 157 BGB so aus-
zulegen, wie Treu und Glauben mit Rücksicht
auf die Verkehrssitte es erfordern. Dabei ist
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nach § 133 BGB ausgehend vom objektiven
Wortlaut der wirkliche Wille des Erklärenden
zu erforschen und nicht am buchstäblichen
Sinn des Ausdrucks zu haften (zum Verbot
der sog. Buchstabeninterpretation z. B.
Palandt/Ellenberger BGB 68. Aufl. § 133 Rn.
14). Bei der Auslegung sind alle tatsächli-
chen Begleitumstände der Erklärung zu
berücksichtigen, die für die Frage von Bedeu-
tung sein können, welchen Willen der
Erklärende bei seiner Erklärung gehabt hat
und wie die Erklärung von ihrem Empfänger
zu verstehen war (st. Rspr., vgl. Senat 3. April
2007 - 9 AZR 283/06 - Rn. 48, BAGE 122,
33).

cc) Die Parteien wollten das Direktions-
recht der Beklagten gemessen an diesen
Grundsätzen nicht dahin beschränken, dass
Sonn- und Feiertagsarbeit ausgeschlossen
sein sollte.

(1) Die Vereinbarung, an welchen
Wochentagen die Arbeitsleistung zu erbrin-
gen ist, kann ausdrücklich oder konkludent
geschlossen werden. Wird keine bestimmte
Festlegung getroffen, gehen die Vertragspar-
teien von der Arbeitszeitverteilung aus, die
zur Zeit des Abschlusses des Arbeitsvertrags
im Betrieb besteht (vgl. BAG 23. Juni 1992 -
1 AZR 57/92 - zu II 2 der Gründe, AP BGB 
§ 611 Arbeitszeit Nr. 1 = EzA BGB § 611
Direktionsrecht Nr. 12; dazu kritisch, aber im
Ergebnis zustimmend Hromadka DB 1995,
2601, 2603 f.).

(a) Der letzte zwischen dem Kläger und
einer der Rechtsvorgängerinnen der Beklag-
ten geschlossene Änderungsvertrag vom 
13. März 2003 sieht einen dreischichtigen
Arbeitseinsatz in einem bestimmten Schicht-
modell in der 40-Stunden-Woche vor. Im
Übrigen sollten die Regelungen des Vertrags
vom 27. Juni 1991 aufrechterhalten bleiben.
Die Vertragsparteien hatten schon in diesem
Vertrag Schichtarbeit in der 40-Stunden-
Woche vereinbart.

(b) Mit dem letzten Vertrag vom 13. März
2003 schlossen die Vertragsparteien die
Anordnung von Sonn- und Feiertagsarbeit
nicht aus. Sie gingen im vorletzten Vertrag
vom 27. Juni 1991 vielmehr nur von der im
Vertrag vom 6. Juli 1989 vereinbarten sog.
Normalarbeitszeit in der 37-Stunden-Woche
auf Schichtarbeit in der 40-Stunden-Woche
über. Im letzten Änderungsvertrag vom 13.
März 2003 präzisierten sie die Schichtarbeits-
zeit auf ein dreischichtiges Arbeitszeitmodell.

(2) Der Kläger kann sich nicht mit Erfolg
darauf berufen, dass im Betrieb bei Abschluss
der letzten Änderungsvereinbarung vom 13.
März 2003 noch keine Sonn- und Feiertags-
arbeit geleistet wurde.

(a) Treffen die Vertragsparteien keine aus-
drückliche Regelung über die Verteilung der
Arbeitszeit oder erwähnen sie die Arbeitszeit-
verteilung – wie hier – nur in Teilen, gilt zwar
zunächst die bei Vertragsschluss betriebsübli-
che Arbeitszeit. Einer Änderungskündigung
bedarf es dennoch nicht. Inhalt einer solchen
Abrede ist lediglich, dass die vereinbarte
Arbeitsleistung zu den jeweils wirksam
bestimmten betrieblichen Arbeitszeiten zu
erbringen ist. Der Arbeitgeber ist in den Gren-
zen des Gesetzes-, Kollektiv- und Individual-
vertragsrechts durch sein Weisungsrecht
berechtigt, die im Arbeitsvertrag vereinbarte
Arbeitspflicht ua. hinsichtlich der Verteilung
der Arbeitszeit näher festzulegen (vgl. BAG
23. Juni 1992 - 1 AZR 57/92 - zu II 2 der
Gründe, AP BGB § 611 Arbeitszeit Nr. 1 =
EzA BGB § 611 Direktionsrecht Nr. 12).

(b) Ein entsprechender Wille des Arbeitge-
bers ist für den Arbeitnehmer regelmäßig –
auch im Fall der nicht branchenüblichen
Sonn- und Feiertagsarbeit – erkennbar. Die
Arbeitsleistung muss im Betrieb zumindest in
Teilbereichen zu gleichen Zeiten erbracht wer-
den. Das spricht gegen einen Willen des
Arbeitgebers, mit jedem Arbeitnehmer indivi-
duell eine unveränderliche Lage der Arbeits-
zeit zu vereinbaren. Ein Wechsel der Lage der
Arbeitszeit kann aus verschiedenen Gründen
erforderlich werden. Zu denken ist z. B. an
wirtschaftliche oder technische Gründe. Der-
artige Gründe liegen häufig auch Regelun-
gen der Verteilung der Arbeitszeit zugrunde,
die nach § 87 Abs. 1 Nr. 2 BetrVG mitbe-
stimmt sind, wenn abweichend vom Streitfall
ein Betriebsrat gebildet ist. Ein Arbeitnehmer,
der aus persönlichen Gründen an einer
bestimmten Verteilung der Arbeitszeit interes-
siert ist, muss daher mit dem Arbeitgeber ver-
einbaren, dass seine Arbeitszeit nicht von der
betriebsüblichen Arbeitszeit abhängen soll
und nur einvernehmlich geändert werden
kann. Das gilt auch dann, wenn die bei Ver-
tragsschluss geltende betriebsübliche Arbeits-
zeit den Wünschen des Arbeitnehmers ent-
spricht (vgl. BAG 23. Juni 1992 - 1 AZR
57/92 - zu II 2 der Gründe, AP BGB § 611
Arbeitszeit Nr. 1 = EzA BGB § 611 Direktions-
recht Nr. 12).

(c) Die Vertragsparteien beschreiben die
Verteilung der Arbeitszeit regelmäßig nur,
wenn sie ein bestimmtes Arbeitszeitvertei-
lungsmodell – etwa Schichtarbeit – im Ver-
trag ansprechen. Die Befugnis des Arbeitge-
bers, die Arbeitszeit zu verteilen, ist Kernge-
genstand des Direktionsrechts aus § 106 Satz
1 GewO (AnwK-ArbR/Boecken § 106 GewO
Rn. 25). Wollen die Vertragsparteien das Wei-
sungsrecht des Arbeitgebers für die Arbeits-
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zeitverteilung durch eine konstitutive Rege-
lung einschränken, müssen hierfür konkrete
Anhaltspunkte bestehen (zumindest im
Ergebnis ebenso DFL/Klebeck 2. Aufl. § 106
GewO Rn. 23; HWK/Lembke 3. Aufl. § 106
GewO Rn. 38; Schaub/Linck ArbR-Hdb. 
13. Aufl. § 45 Rn. 67, 68). Das gilt auch für
den Ausschluss von Sonn- und Feiertagsarbeit
(ähnlich Küttner/Reinecke Personalbuch
2009 Sonn- und Feiertagsarbeit Rn. 11; aA in
der Tendenz wohl Preis/Lindemann in Preis
Der Arbeitsvertrag 3. Aufl. II A 90 Rn. 38;
offengelassen von ErfK/Preis § 106 GewO
Rn. 19). Der verfassungsrechtlich geschützte
Grundsatz der Sonn- und Feiertagsruhe lässt
Ausnahmen zu, wie sie in §§ 10 bis 14 Arb-
ZG enthalten sind. Diesen Umstand und den
idR anzunehmenden Willen des Arbeitgebers,
von den bestehenden öffentlich-rechtlichen
Ausnahmen Gebrauch zu machen und ihnen
durch Weisung vertragsrechtlich Geltung zu
verschaffen, muss der Arbeitnehmer bei Ver-
tragsschluss in Rechnung stellen.

(d) Die Vertragsparteien schlossen Sonn-
und Feiertagsarbeit hier bei der letzten Ver-
tragsänderung vom 13. März 2003 nicht aus.
Auf einen solchen Ausschluss deuten keine
besonderen Umstände hin. Die Vertragspar-
teien begnügten sich vielmehr mit einer
beschreibenden Regelung der Arbeitszeitver-
teilung in Form von Schichtarbeit. Damit
überließen sie die nähere Festlegung der
Arbeitszeitverteilung dem Direktionsrecht der
Rechtsvorgängerin der Beklagten. Der Arbeit-
geber darf grundsätzlich in Ausübung seines
Weisungsrechts bestimmen, welche Art von
Leistungen der Arbeitnehmer zu welchen Zei-
ten zu erbringen hat (vgl. BAG 25. April
2007 - 6 AZR 799/06 - Rn. 16, BAGE 122,
225). Das Direktionsrecht ermöglicht es dem
Arbeitgeber, die im Arbeitsvertrag nur rah-
menmäßig umschriebene Leistungspflicht im
Einzelnen nach zeitlicher Verteilung, Art und
Ort zu bestimmen (vgl. BAG 23. September
2004 - 6 AZR 567/03 - zu IV 1 der Gründe,
BAGE 112, 80).

dd) Der Umstand, dass die Beklagte und
ihre Rechtsvorgängerinnen von 1977 bis
2007 und damit während der Dauer von 30
Jahren keine Sonn- und Feiertagsarbeit
anordneten, schließt die Berechtigung der
Beklagten hierzu nach § 106 Satz 1 GewO
nicht aus.

(1) Eine Änderung der ursprünglich verein-
barten Rechte und Pflichten durch sog. Kon-
kretisierung in einen einseitig nicht veränder-
lichen Vertragsinhalt tritt nicht allein dadurch
ein, dass der Arbeitnehmer längere Zeit in
derselben Weise eingesetzt wurde, z. B. bisher
keine Sonn- und Feiertagsarbeit zu leisten
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1 BGB.
b) Der wirkliche Wille der Parteien, der auf

keinen Ausschluss von Sonn- und Feiertagsar-
beit gerichtet ist, ist nach gebotener Ausle-
gung unzweifelhaft. Das in diesem Zusam-
menhang uneingeschränkte Weisungsrecht
der Beklagten lässt sich mithilfe der her-
kömmlichen Auslegungsmethoden ermitteln.
Auf die Unklarheitenregel des § 305c Abs. 2
BGB kann demgegenüber nur zurückgegriffen
werden, wenn nach Ausschöpfung der aner-
kannten Auslegungsmethoden nicht beheb-
bare Zweifel bleiben (Senat 15. April 2008 -
9 AZR 159/07 - Rn. 71, AP TVG § 1 Alters-
teilzeit Nr. 38 = EzA TVG § 4 Tarifkonkurrenz
Nr. 21; BAG 17. Oktober 2007 - 4 AZR
812/06 - Rn. 23, AP BAT § 53 Nr. 9). Für
eine Anwendung der Unklarheitenregel ist
angesichts des – für einen durchschnittlichen
Vertragspartner der verwendenden Rechtsvor-
gängerin der Beklagten – eindeutigen Ausle-
gungsergebnisses kein Raum (vgl. Senat 19.
Mai 2009 - 9 AZR 145/08 - Rn. 49; BAG 24.
September 2008 - 6 AZR 76/07 - Rn. 27, AP
BGB § 305c Nr. 11 = EzA BGB 2002 § 305c
Nr. 15).

c) Der Regelungsgehalt des Änderungsver-
trags vom 13. März 2003 ist weder überra-
schend i.S.v. § 305c Abs. 1 BGB noch unklar
i.S.v. § 307 Abs. 3 Satz 2, Abs. 1 Satz 2 i.V.m.
Abs. 1 Satz 1 BGB (zu der bloßen Transpa-
renzkontrolle von Klauseln, die nicht von
Rechtsvorschriften abweichen oder diese
ergänzen, näher Senat 15. April 2008 - 9
AZR 159/07 - Rn. 78, AP TVG § 1 Altersteil-
zeit Nr. 38 = EzA TVG § 4 Tarifkonkurrenz Nr.
21). Vertragsbestimmungen, die ausdrücklich
nur einen Teil des Sachverhalts regeln und im
Übrigen konkludent auf das Gesetzesrecht –
hier § 106 Satz 1 GewO – verweisen, entspre-
chen einer nicht nur im Arbeitsrecht
gebräuchlichen und durchschaubaren Rege-
lungstechnik (vgl. BAG 14. März 2007 - 5
AZR 630/06 - Rn. 28 f., BAGE 122, 12).

(...) Davon ausgehend bestehen nun auch
keine Bedenken, zur weiteren Begründung
dieser Entscheidung auf die tragenden Aus-
führungen des Bundesverwaltungsgerichts
abzustellen (es folgen Zitate aus der Ent-
scheidung vom 27.8.2008 – 6 P 11/07).

hatte. Zum reinen Zeitablauf müssen beson-
dere Umstände hinzutreten, die erkennen las-
sen, dass der Arbeitnehmer nur noch ver-
pflichtet sein soll, seine Arbeit unverändert zu
erbringen (vgl. BAG 11. Februar 1998 - 5 AZR 
472/97 - zu II 1 c der Gründe, AP BGB 
§ 611 Direktionsrecht Nr. 54 = EzA BGB §
315 Nr. 48; vgl. für die st. Rspr. auch BAG 
23. September 2004 - 6 AZR 567/03 - zu III
der Gründe, BAGE 112, 80; 23. Juni 1992 - 
1 AZR 57/92 - zu II 3 der Gründe, AP BGB 
§ 611 Arbeitszeit Nr. 1 = EzA BGB § 611
Direktionsrecht Nr. 12).

(2) Der Kläger hat solche besonderen
Umstände, die ihn berechtigt hätten, darauf
zu vertrauen, dass er fortdauernd nicht sonn-
und feiertags arbeiten muss, nicht behauptet.
Sie sind auch nicht ersichtlich.

ee) Der Kläger wendet sich nicht gegen
die Wiederholung bestimmter Weisungen der
Beklagten, mit denen sie an einzelnen Tagen
Sonn- oder Feiertagsarbeit anordnete. Er
nimmt vielmehr an, Sonn- und Feiertagsarbeit
sei grundsätzlich ausgeschlossen, weil sie ver-
traglich nicht ausdrücklich vorgesehen sei.
Das Landesarbeitsgericht hat zudem keinen
bestimmten Schichtplan festgestellt (vgl.
dagegen die Schichtpläne, die den Entschei-
dungen des BAG vom 23. September 2004 -
6 AZR 567/03 - zu IV 2 der Gründe, BAGE
112, 80 und 11. Februar 1998 - 5 AZR
472/97 - zu II 2 der Gründe, AP BGB § 611
Direktionsrecht Nr. 54 = EzA BGB § 315 Nr.
48 zugrunde lagen). Der Senat hat deshalb
nicht zu überprüfen, ob künftig einzelne
Anordnungen von Sonn- und Feiertagsarbeit
durch die Beklagte gegenüber dem Kläger
billigem Ermessen i.S.v. § 106 Satz 1 GewO
i.V.m. § 315 BGB entsprechen und damit
einer sog. Ausübungskontrolle standhalten.
Die Befugnis der Beklagten zu einzelnen Wei-
sungen und die Frage möglicher entgegenste-
hender berechtigter Interessen des Klägers 
z. B. aus persönlichen oder familiären Grün-
den sind nicht Gegenstand der Klage und
dieser Entscheidung.

3. Das Auslegungsergebnis der nach dem
Arbeitsvertrag nicht ausgeschlossenen Sonn-
und Feiertagsarbeit und des damit unbe-
schränkten Direktionsrechts der Beklagten
hält entgegen der Auffassung der Revision
auch einer Kontrolle nach dem Recht der All-
gemeinen Geschäftsbedingungen stand.

a) Die Teilregelung der Verteilung der
Arbeitszeit in der Änderungsvereinbarung
vom 13. März 2003 ist nach dem äußeren
Erscheinungsbild des Vertrags eine für eine
Vielzahl von Verträgen vorformulierte Ver-
tragsbedingung und damit eine Allgemeine
Geschäftsbedingung i.S.v. § 305 Abs. 1 Satz

Befristete 
Arbeitszeiterhöhung,
unangemessene 
Benachteiligung,
Transparenzgebot,
tarifliche Schriftform

Außergewöhnliche Umstände, die
eine befristete Aufstockung der
Arbeitszeit nach § 307 Abs. 1 Satz 1
BGB als unangemessen erscheinen
lassen, obwohl ein Sachgrund vor-
liegt, der die Befristung des Arbeits-
vertrages insgesamt nach § 14 Abs. 1
Satz 2 TzBfG sachlich rechtfertigen
würde, könnten z. B. darin liegen,
dass der Arbeitnehmer den Wunsch
nach einer Verlängerung seiner ver-
traglich vereinbarten Arbeitszeit
angezeigt hat und ein freier Arbeits-
platz vorhanden war, den er nach
Maßgabe des § 9 TzBfG hätte einneh-
men können.
Bundesarbeitsgericht Urteil vom 2.9.2009, 7 AZR 233/08

Sachverhalt:
Die Parteien streiten über die Wirksamkeit

einer befristeten Erhöhung der Arbeitszeit.
Der Kläger ist seit dem 15. Oktober 1990

bei der Beklagten als Redakteur beschäftigt.
Für den Arbeitsvertrag gelten die Bestimmun-
gen des Manteltarifvertrages in der jeweils
gültigen Fassung. Die arbeitsvertraglich ver-
einbarte Wochenarbeitszeit des Klägers
beträgt die Hälfte der üblichen tariflichen
Wochenarbeitszeit. Im Manteltarifvertrag der
D ist u.a. vorgesehen, dass Ergänzungen und
Änderungen des Arbeitsvertrages zu ihre Gül-
tigkeit der Schriftform bedürfen.

Nach dem 18. November 1998 stockten
die Parteien die wöchentliche Arbeitszeit in
insgesamt acht befristeten Verträgen auf 75
Prozent der Vollarbeitszeit auf. In zwei weite-
ren befristeten Verträgen hoben sie die
Arbeitszeit zwischen dem 1. Juli 2004 und
dem 31. Dezember 2005 auf die volle tarifli-
che Arbeitszeit an.

Der Kläger bat die Beklagte, ob seine der-
zeitige Planstelle künftig unbefristet auf ›75
oder sogar 100 Prozent‹ aufgestockt werden
könne. Am 8. Dezember 2005 bot die
Beklagte dem Kläger schriftlich eine Auf-
stockung auf 75 Prozent der vollen Arbeits-
zeit bis zum 31. Dezember 2006 an. Der Klä-
ger übermittelte das unterschriebene Ver-
tragsexemplar mit folgendem Antwortschrei-



ben vom 15. Dezember 2005 an die Beklagte:
›... beiliegend das von mir unterzeichnete

Vertragsschreiben. Sollte Frau H 2006 ihre
Tätigkeit für die D nicht wieder aufnehmen,
würde ich mich freuen, wenn für diesen Zeit-
raum eine befristete Aufstockung der Arbeits-
zeit auf 100 Prozent der Arbeitszeit vorge-
nommen würde. Außerdem bitte ich Sie zu
klären, ob ab Januar 2007 meine Planstelle
von jetzt 50 Prozent auf dann 100 Prozent,
zumindest 75 Prozent der Arbeitszeit unbefri-
stet aufgestockt werden kann. Ich habe die-
sen Wunsch in einem Dankschreiben an
Herrn Verwaltungsdirektor Dr. H kundgetan.

...Darauf reagierte die Beklagte mit vom
Kläger gegengezeichneten, vielfach verwen-
deten, formalisierten Schreiben vom 19. April
2006, das auszugsweise lautet:

›... gerne teilen wir Ihnen mit, dass Ihr
Antrag vom 15.12.2005 auf Aufstockung
Ihrer Arbeitszeit von allen beteiligten Stellen
genehmigt wurde.‹

Sie werden ab dem 01.05.2006 befristet
bis zum 31.12.2006 auf der Basis der vollen
Wochenarbeitszeit in der Nachrichtenredakti-
on (z. Zt. 37 Stunden/Woche) beschäftigt.
Dementsprechend erhöht sich Ihr monatliches
Grundgehalt in dieser Zeit auf EUR 4.651,44
brutto ... Insoweit gilt Ihr Arbeitsvertrag als
geändert. Zum Zeichen Ihres Einverständnis-
ses bitten wir Sie, die beigefügte Zweitschrift
unverzüglich unterschrieben an uns zurückzu-
schicken. ...‹

Die Beklagte hatte der freigestellten Mit-
arbeiterin H mit Schreiben vom 6. Dezember
2005 für das gesamte Jahr 2006 unbezahlte
Arbeitsbefreiung gewährt und zugleich klar-
gestellt, dass sie zur Wiederaufnahme ihres
Dienstes am 2. Januar 2007 erwartet und
eine Verlängerung der Freistellung über den
31. Dezember 2006 hinaus nicht erfolgen
werde. Im Oktober 2006 stellte die Beklagte
Überlegungen an, Frau H in die Onlineredak-
tion zu versetzen. Der Kläger hatte es abge-
lehnt, dort zu arbeiten. Mit Schreiben vom
24. Oktober 2006 wies die Beklagte seinen
Wunsch nach einer weiteren Aufstockung der
Arbeitszeit ab dem 1. Januar 2007 zurück.

Der Kläger hat beantragt, festzustellen,
dass zwischen den Parteien über den 31.
Dezember 2006 hinaus ein unbefristetes
Arbeitsverhältnis mit einer Vollzeitarbeitsver-
pflichtung von zurzeit 37 Wochenstunden
besteht.

Aus den Gründen:
Die Revision ist unbegründet. Das Landes-

arbeitsgericht hat die Klage im Ergebnis zu
Recht abgewiesen. Der zulässige Klageantrag
zu 1) ist unbegründet. Das Arbeitsverhältnis

der Parteien besteht nicht über den 31.
Dezember 2006 als Vollzeitarbeitsverhältnis
fort, weil die Befristung der Arbeitszeiter-
höhung um 17, 25 Wochenstunden im Ver-
trag vom 19. April 2006 wirksam ist. Die
befristete Änderung der Arbeitsbedingungen
verstößt nicht gegen ein gesetzliches oder
tarifvertragliches Schriftformerfordernis. Sie
hält einer Transparenz- und Inhaltskontrolle
nach dem Recht der Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen stand. Der auf die vorläufige
Weiterbeschäftigung gerichtete Hilfsantrag
zu 2) fällt dem Senat nicht zur Entscheidung
an.

A. Der Klageantrag zu 1) ist als zulässiger
allgemeiner Feststellungsantrag anzusehen.
Auf die Befristung einer Arbeitszeiterhöhung
findet die besondere Feststellungsklage nach
§ 17 Satz 1 TzBfG keine Anwendung. Die
Unwirksamkeit der Befristung einzelner
Arbeitsbedingungen ist mit einer Klage nach
§ 256 Abs. 1 ZPO geltend zu machen (BAG
18. Juni 2008 - 7 AZR 245/07 - Rn. 13; 27.
Juli 2005 - 7 AZR 486/04 - Rn. 16, BAGE
115, 274 = AP BGB § 307 Nr. 6 = EzA BGB
2002 § 307 Nr. 5). Das nach § 256 Abs. 1
ZPO erforderliche Interesse an der Feststel-
lung des Bestehens eines Rechtsverhältnisses
liegt vor, weil sich die Beklagte auf die mit
Vertrag vom 19. April 2006 vereinbarte Befri-
stung der Arbeitszeiterhöhung zum 31.
Dezember 2006 berufen und damit gegen
das vom Kläger angestrebte unbefristete Voll-
zeitarbeitsverhältnis gewandt hat.

B. Der zu 1) gestellte Feststellungsantrag
ist unbegründet. Die mit Änderungsvertrag
vom 19. April 2006 vereinbarte Befristung
der Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit
ist wirksam. Sie verstößt gegen kein Schrift-
formerfordernis und hält einer Vertragskon-
trolle insgesamt stand.

I. Das Landesarbeitsgericht ist rechtsfeh-
lerfrei davon ausgegangen, dass die Befri-
stung der Erhöhung der Arbeitszeit in der
Vereinbarung vom 19. April 2006 nicht
wegen Verstoßes gegen das Schriftformerfor-
dernis des § 14 Abs. 4 TzBfG oder gegen das
tarifliche Schriftformgebot in Tz. 211.3 MTV
D unwirksam ist.

1. Das in § 14 Abs. 4 TzBfG normierte
Schriftformgebot findet auf die Befristung
einzelner Arbeitsbedingungen keine Anwen-
dung (BAG 18. Juni 2008 - 7 AZR 245/07 -
Rn. 35; 3. September 2003 - 7 AZR 106/03 -
zu 2 der Gründe, BAGE 107, 237 = AP TzBfG
§ 14 Nr. 4 = EzA TzBfG § 14 Nr. 4).

2. Die tarifvertragliche Schriftform ist
gewahrt. Nach Tz. 211.3 MTV D bedürfen
Ergänzungen und Änderungen des Arbeitsver-
trags zu ihrer Gültigkeit der Schriftform. Die
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Voraussetzungen dieser Norm haben die Par-
teien erfüllt. Der Zeitraum der Befristung
sowie der Umfang der Arbeitszeit sind im Ver-
trag vom 19. April 2006 schriftlich geregelt.
Die Tarifbestimmung unter Tz. 211.3 MTV D
lässt sich entgegen der Auffassung der Revisi-
on nicht über den Wortlaut hinaus im syste-
matischen Zusammenhang zu Tz. 212 MTV D
dahin auslegen, dass der Grund für befristete
Arbeitszeiterhöhungen schriftlich festgelegt
werden muss. Diese Vorschrift dient der
Rechtsklarheit und der Rechtssicherheit zum
Inhalt der Hauptleistungspflichten. Diese
sind im Grundarbeitsvertrag vom 8. Oktober
1990 beschrieben. Weitere Angaben wie sol-
che zum Befristungsgrund sind aus Gründen
der Rechtssicherheit und Rechtsklarheit nicht
geboten. Auch ohne die Vereinbarung des
Befristungsgrundes konnte für den Kläger kei-
ne Ungewissheit über die geschuldeten
Arbeitsinhalte entstehen.

II. Die Vereinbarung vom 19. April 2006
erweist sich auch nach einer Vertragskontrolle
gemäß § 307 BGB nicht als unwirksam. Es
bedarf keiner Entscheidung, ob die Vereinba-
rung überhaupt einer Vertragskontrolle nach
dem Recht der Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen der §§ 305 ff. BGB unterliegt, oder
ob die Anwendung dieser Vorschriften nicht
in Betracht kommt. Die Vereinbarung hält
nämlich auch einer Kontrolle nach § 307
BGB stand.

1. Die Vorinstanzen haben ohne ausrei-
chende Begründung angenommen, die in
dem Änderungsvertrag vom 19. April 2006
vereinbarte Befristung unterliege den Voraus-
setzungen einer Vertragskontrolle nach § 307
BGB in der ab 1. Januar 2002 geltenden Fas-
sung. Dabei haben sie nicht berücksichtigt,
dass die Vereinbarung über die Aufstockung
der Arbeitszeit auf einem vom Kläger im
Schreiben vom 15. Dezember 2005 geäußer-
ten Wunsch beruht, dem die Beklagte ent-
sprochen hat. Das könnte auch bei Verwen-
dung von vorformulierten und standardisier-
ten Antwortbriefen zur Folge haben, dass die
Bedingung nicht von der Beklagten i.S.d. §
310 Abs. 3 BGB gestellt bzw. von den Partei-
en i.S.v. § 305 Abs. 1 BGB ausgehandelt ist.

2. Die Rechtsfragen bedürfen keiner
Beantwortung. Die Vereinbarung der Parteien
über die befristete Aufstockung der Arbeits-
verpflichtung des Klägers hält der Kontrolle
nach § 310 Abs. 3 Nr. 2 BGB iVm. § 307
Abs. 1 BGB stand.

a) Die Vertragskontrolle erstreckt sich nur
auf die letzte befristete Arbeitszeiterhöhung.
Dies gilt nur dann nicht, wenn die Parteien in
einer nachfolgenden Vereinbarung zur befri-
steten Aufstockung des Beschäftigungsum-
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fangs dem Arbeitnehmer – ausdrücklich oder
konkludent – das Recht vorbehalten, die
Wirksamkeit der vorangegangenen Befristung
überprüfen zu lassen (vgl. zur st. Rspr. BAG
27. Juli 2005 - 7 AZR 486/04 - Rn. 23,
BAGE 115, 274 = AP BGB § 307 Nr. 6 = EzA
BGB 2002 § 307 Nr. 5). Dieses Recht haben
die Parteien dem Kläger in der Vereinbarung
vom 19. April 2006 nicht vorbehalten.

b) Nach § 307 Abs. 1 Satz 1 BGB sind
Bestimmungen in Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen unwirksam, wenn sie den Ver-
tragspartner des Verwenders entgegen den
Geboten von Treu und Glauben unangemes-
sen benachteiligen (vgl. dazu BAG 8. August
2007 - 7 AZR 855/06 - Rn. 15 f., BAGE 123,
327 = AP TzBfG § 14 Nr. 41 = EzA TzBfG 
§ 14 Nr. 42). Nach § 307 Abs. 1 Satz 2 BGB
kann sich eine unangemessene Benachteili-
gung daraus ergeben, dass eine vertragliche
Bestimmung nicht klar und verständlich ist.
Diese Voraussetzungen sind nicht gegeben,
auch wenn die Vereinbarung der Parteien
den Grund für die Befristung nicht enthält.
Entgegen der Auffassung der Revision kann
bei einer ausschließlich kalendermäßigen
Befristung der Arbeitszeiterhöhung aus dem
Transparenzgebot des § 307 Abs. 1 Satz 2
BGB keine als Wirksamkeitsvoraussetzung
anzusehende Verpflichtung für den Verwen-
der einer Allgemeinen Geschäftsbedingung
abgeleitet werden, den Grund für die Befri-
stung der Arbeitszeiterhöhung zum 31.
Dezember 2006 schriftlich vereinbaren zu
müssen.

aa) Wie das Landesarbeitsgericht zu Recht
ausgeführt hat, verlangt das Teilzeit- und
Befristungsgesetz bei der Befristung eines
Arbeitsvertrags keine Vereinbarung über den
Sachgrund. Hier genügt es vielmehr, dass der
Rechtfertigungsgrund nach § 14 Abs. 1 und
2 TzBfG für die Befristung bei Vertragsschluss
vorliegt. Nach ständiger Rechtsprechung des
Bundesarbeitsgerichts besteht kein Zitierge-
bot für den die Befristung rechtfertigenden
Grund (2. September 2009 - 7 AZR 162/08 -
; 23. Juni 2004 - 7 AZR 636/03 - Rn. 17 ff.,
AP TzBfG § 14 Nr. 12 = EzA TzBfG § 14 Nr.
10; 26. Juni 2002 - 7 AZR 410/01 - zu B I 1
a der Gründe, AP BeschFG 1996 § 1 Nr. 15).
Zwar weist die Transparenzforderung nach 
§ 307 Abs. 1 Satz 2 BGB gegenüber den
Bestimmungen des TzBfG eigenständige Vor-
aussetzungen auf. Jedoch sind die Wertungen
des TzBfG bei der Auslegung und Anwen-
dung des § 307 Abs. 1 Satz 2 BGB bei der
befristeten Änderung von Arbeitsbedingun-
gen zu berücksichtigen. Das gilt für die
Inhaltskontrolle nach § 307 Abs. 1 Satz 1
BGB (BAG 8. August 2007 - 7 AZR 855/06 -

Rn. 22, BAGE 123, 327 = AP TzBfG § 14 Nr.
41 = EzA TzBfG § 14 Nr. 42) sowie für das
Transparenzgebot nach § 307 Abs. 1 Satz 2
BGB. Daraus folgt, dass es bei einer Befri-
stung von Arbeitsbedingungen grundsätzlich
keiner Aufführung von Gründen im Vertrag
bedarf. Anderenfalls entstünde ein Wertungs-
widerspruch (Hanau/Hromadka NZA 2005,
73, 77; Hohenstatt/Schramm NZA 2007,
238, 243; Schmalenberg FS DAV S. 155, 167;
Schimmelpfennig NZA 2005, 603, 606; Wil-
lemsen/Grau NZA 2005, 1137, 1142).

Entgegen der Auffassung der Revision
ergibt sich aus dem Vergleich der wiederhol-
ten, über mehrere Jahre immer wieder erfolg-
ten Aufstockung der Arbeitszeit mit den Ver-
einbarungen über Widerrufsvorbehalte keine
abweichende Würdigung. Die Ungewissheits-
situation für den Arbeitnehmer bei unklaren
Widerrufsvorbehalten und bei im Vertrag
nicht genannten Gründen für die Befristung
einer Arbeitsbedingung ist nicht vergleichbar
(aA Däubler/Dorndorf/Bonin/Deinert 2.
Aufl. § 307 BGB Rn. 204b; KR/Lipke 9. Aufl.
§ 14 TzBfG Rn. 31; ErfK/Preis 9. Aufl. §§
305 - 310 BGB Rn. 75; Preis/Bender NZA-RR
2005, 337, 340 f.; Preis/Lindemann NZA
2006, 632, 637 f.). Die Grundsätze zum
Widerrufsvorbehalt lassen sich auf die Kon-
trolle der Befristung von Arbeitsbedingungen
nicht übertragen. Sie erfassen eine grundsätz-
lich andere Fallkonstellation. Nach der Recht-
sprechung des Bundesarbeitsgerichts müssen
Voraussetzungen und Umfang einer vertrag-
lich vorbehaltenen Änderung von Arbeitsbe-
dingungen, die nicht ohne Grund widerrufen
werden dürfen, möglichst so konkret gefasst
werden, dass der Arbeitnehmer erkennen
kann, was ggf. ›auf ihn zukommt‹ (11. Okto-
ber 2006 - 5 AZR 721/05 - Rn. 27 f., AP
BGB § 308 Nr. 6 = EzA BGB 2002 § 308 Nr.
6; 12. Januar 2005 - 5 AZR 364/04 - zu B I
5 a, b der Gründe, BAGE 113, 140 = AP BGB
§ 308 Nr. 1 = EzA BGB 2002 § 308 Nr. 1).
Bei Widerrufsvorbehalten gibt erst die Aufli-
stung der möglichen Gründe für den Arbeit-
nehmer ausreichenden Aufschluss darüber,
unter welchen Voraussetzungen er mit dem
Widerruf der Leistung zu rechnen hat. Bei
einer ausschließlich kalendermäßigen Befri-
stung besteht für den Arbeitnehmer hingegen
keine vergleichbare Ungewissheit. Es ist
unmissverständlich klar, dass die vereinbarte
Regelung mit Fristablauf ohne weitere Hand-
lungen des Arbeitgebers endet. Dies gilt auch
für Mehrfachbefristungen, die jeweils den
Abschluss eines neuen Vertrags voraussetzen,
mit dem der Beendigungszeitpunkt festgelegt
wird. Die Auffassung der Revision, das Trans-
parenzerfordernis sei bei der Befristung von

Arbeitsbedingungen wegen der fehlenden
Ausübungskontrolle sogar noch höher anzu-
setzen als bei Widerrufsvorbehalten, verkennt,
dass erst die Ausübung eines vertraglichen
Widerrufsvorbehalts zu Rechtsunsicherheiten
führt, denen mit der Angabe der Widerrufs-
gründe begegnet werden soll und die bei der
zeitlichen Befristung von Arbeitsbedingungen
von vornherein nicht entstehen können. Ob
Ausnahmefälle denkbar sind, in denen das
Transparenzgebot eine Bezeichnung der
Gründe im Vertrag verlangt, von denen eine
weitere befristete Arbeitszeiterhöhung
abhängt (vgl. hierzu auch Lunk/Leder NZA
2008, 504, 508; Willemsen/Grau NZA 2005,
1137, 1142), hatte der Senat nicht zu ent-
scheiden.

bb) Nach diesen Grundsätzen haben die
Parteien dem Transparenzgebot Rechnung
getragen, indem sie die Befristung der
Arbeitszeiterhöhung zum 31. Dezember 2006
im Vertrag vom 19. April 2006 eindeutig und
unmissverständlich bezeichnet haben.

c) Die in dem Änderungsvertrag vom 
19. April 2006 vereinbarte Befristung der
Arbeitszeiterhöhung hält der Inhaltskontrolle
nach § 307 Abs. 1 Satz 1 BGB stand.

aa) Nach § 307 Abs. 1 Satz 1 BGB sind
Bestimmungen in Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen unwirksam, wenn sie den Ver-
tragspartner des Verwenders entgegen den
Geboten von Treu und Glauben unangemes-
sen benachteiligen. Unangemessen ist jede
Beeinträchtigung eines rechtlich anerkannten
Interesses des Arbeitnehmers, die nicht durch
begründete und billigenswerte Interessen des
Arbeitgebers gerechtfertigt ist oder durch
gleichwertige Vorteile ausgeglichen wird. Die
Feststellung einer unangemessenen Benach-
teiligung setzt eine wechselseitige Berücksich-
tigung und Bewertung rechtlich anzuerken-
nender Interessen der Vertragspartner voraus.
Es bedarf einer umfassenden Würdigung der
beiderseitigen Positionen unter Berücksichti-
gung des Grundsatzes von Treu und Glauben.
Bei der Beurteilung der Unangemessenheit
ist ein genereller, typisierender, vom Einzelfall
losgelöster Maßstab anzulegen. Abzuwägen
sind die Interessen des Verwenders gegenü-
ber den Interessen der typischerweise betei-
ligten Vertragspartner. Im Rahmen der
Inhaltskontrolle sind dabei Art und Gegen-
stand, Zweck und besondere Eigenart des
jeweiligen Geschäfts zu berücksichtigen. Zu
prüfen ist, ob der Klauselinhalt bei der in
Rede stehenden Art des Rechtsgeschäfts
generell und unter Berücksichtigung der typi-
schen Interessen der beteiligten Verkehrskrei-
se eine unangemessene Benachteiligung des
Vertragspartners ergibt (BAG 8. August 2007
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- 7 AZR 855/06 - Rn. 16, BAGE 123, 327 =
AP TzBfG § 14 Nr. 41 = EzA TzBfG § 14 Nr.
42). Betrifft die Inhaltskontrolle einen Ver-
brauchervertrag, sind nach § 310 Abs. 3 Nr.
3 BGB bei der Beurteilung der unangemesse-
nen Benachteiligung auch die den Vertrags-
schluss begleitenden Umstände zu berück-
sichtigen (BAG 8. August 2007 - 7 AZR
855/06 - Rn. 18, aaO).

Für die bei der Befristung einzelner Ver-
tragsbedingungen vorzunehmende Inhalts-
kontrolle nach § 307 Abs. 1 BGB gelten
damit zwar andere Maßstäbe als für die Befri-
stungskontrolle nach § 14 Abs. 1 TzBfG.
Während die Befristung des gesamten
Arbeitsvertrags – von den Fällen der gesetz-
lich vorgesehenen Möglichkeit von sach-
grundlosen Befristungen abgesehen – aussch-
ließlich daraufhin zu überprüfen ist, ob sie
durch einen sachlichen Grund gemäß § 14
Abs. 1 TzBfG gerechtfertigt ist, unterliegt die
Befristung einzelner Vertragsbedingungen
nach § 307 Abs. 1 BGB einer Angemessen-
heitskontrolle, die anhand einer umfassenden
Berücksichtigung und Bewertung rechtlich
anzuerkennender Interessen beider Vertrags-
parteien vorzunehmen ist. Eine derartige
Interessenabwägung findet bei der Befri-
stungskontrolle nach § 14 Abs. 1 TzBfG nicht
statt. Trotz des unterschiedlichen Prüfungs-
maßstabs sind jedoch bei der nach § 307
Abs. 1 BGB vorzunehmenden Inhaltskontrolle
der Befristung einzelner Vertragsbedingungen
Umstände, die die Befristung eines Arbeits-
vertrags insgesamt nach § 14 Abs. 1 TzBfG
rechtfertigen könnten, nicht ohne Bedeutung.
Diese Umstände sind bei der Interessenabwä-
gung nach § 307 Abs. 1 BGB zugunsten des
Arbeitgebers zu berücksichtigen. Liegt der
Befristung einer Arbeitszeiterhöhung ein
Sachverhalt zugrunde, der die Befristung
eines Arbeitsvertrags insgesamt mit dem
Sachgrund der Vertretung nach § 14 Abs. 1
Satz 2 Nr. 3 TzBfG rechtfertigen könnte, über-
wiegt in aller Regel das Interesse des Arbeit-
gebers an der nur befristeten Erhöhung der
Arbeitszeit das Interesse des Arbeitnehmers
an der unbefristeten Vereinbarung des
Umfangs seiner Arbeitszeit. Dies ergibt sich
aus den im TzBfG zum Ausdruck kommenden
gesetzlichen Wertungsmaßstäben (vgl. BAG
18. Juni 2008 - 7 AZR 245/07 - Rn. 29; 8.
August 2007 - 7 AZR 855/06 - Rn. 22 und
23, AP TzBfG § 14 Nr. 41 = EzA TzBfG § 14
Nr. 42). Nur bei Vorliegen außergewöhnlicher
Umstände auf Seiten des Arbeitnehmers
kann in Ausnahmefällen eine andere Beurtei-
lung in Betracht kommen (BAG 18. Juni
2008 - 7 AZR 245/07 - Rn. 29 und 34; 8.
August 2007 - 7 AZR 855/06 - Rn. 23 

und 27, aaO).
bb) Danach hat das Landesarbeitsgericht

zutreffend erkannt, dass der Kläger durch die
in dem Änderungsvertrag vom 19. April 2006
vereinbarte Befristung der Arbeitszeiter-
höhung zum 31. Dezember 2006 nicht entge-
gen den Geboten von Treu und Glauben
unangemessen benachteiligt worden ist. Die
Vorinstanz hat zu Recht angenommen, dass
der Kläger als Arbeitnehmer zwar ein recht-
lich anerkennenswertes Interesse an der
unbefristeten Vereinbarung des Umfangs sei-
ner Arbeitszeit besitzt, von der die Höhe des
Einkommens und damit die Grundlage für
eine längerfristige Lebensplanung abhängt.
Dieses Interesse wird durch die Befristung der
Arbeitszeiterhöhung beeinträchtigt, weil der
Kläger trotz der langjährig praktizierten befri-
steten Erhöhung der Arbeitszeit bei Vertrags-
schluss damit rechnen musste, dass seine
Arbeitszeit nach dem 31. Dezember 2006
nicht erneut angehoben wird. Das Berufungs-
gericht hat jedoch zutreffend angenommen,
dass diese Beeinträchtigung nicht unange-
messen i.S.v. § 307 Abs. 1 BGB ist. Sie ist
durch das höher zu bewertende Interesse der
Beklagten an der nur befristeten Vereinba-
rung der Arbeitszeiterhöhung gerechtfertigt,
da Umstände vorliegen, die die Befristung
eines Arbeitsvertrags insgesamt nach § 14
Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 TzBfG rechtfertigten und
keine außergewöhnlichen Umstände auf Sei-
ten des Klägers bestehen, die ausnahmsweise
zu einer anderen Beurteilung führten.

(1) Bei Abschluss des Änderungsvertrags
am 19. April 2006 haben die Voraussetzun-
gen des § 14 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 TzBfG vor-
gelegen, die einen befristeten Arbeitsvertrag
zum 31. Dezember 2006 sachlich gerechtfer-
tigt hätten.

(a) Nach § 14 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 TzBfG
ist die Befristung eines Arbeitsvertrags sach-
lich gerechtfertigt, wenn der Arbeitnehmer
zur Vertretung eines anderen Arbeitnehmers
beschäftigt wird. Der Grund für die Befri-
stung liegt in den Fällen der Vertretung dar-
in, dass der Arbeitgeber bereits in einem
Arbeitsverhältnis zu dem vorübergehend aus-
fallenden Mitarbeiter steht und mit dessen
Rückkehr an den Arbeitsplatz rechnet. Des-
halb besteht für die Wahrnehmung der an
sich dem ausfallenden Arbeitnehmer oblie-
genden Arbeitsaufgaben durch eine Vertre-
tungskraft von vornherein nur ein zeitlich
begrenztes Bedürfnis (vgl. etwa BAG 10. März
2004 - 7 AZR 402/03 - zu III 1 der Gründe,
BAGE 110, 38 = AP TzBfG § 14 Nr. 11 = EzA
TzBfG § 14 Nr. 9).

(b) So verhält es sich im vorliegenden Fall.
Das Landesarbeitsgericht hat festgestellt,

dass die Arbeitszeit im Vertrag vom 19. April
2006 zur Vertretung der Mitarbeiterin H auf-
gestockt worden ist. Frau H war bis zum Jah-
resende 2006 beurlaubt. Die Beklagte hat
nach den Feststellungen des Landesarbeitsge-
richts die Organisationsentscheidung getrof-
fen, deren Stelle jeweils zur Hälfte dem Klä-
ger sowie zur anderen Hälfte freien Mitarbei-
tern zur Verfügung zu stellen. Die Vorinstanz
hat angenommen, durch die Erhöhung der
Arbeitszeit sei kein Dauerbedarf abgedeckt
worden. Schon am 6. Dezember 2005 habe
die Beklagte der Mitarbeiterin H mitgeteilt,
sie werde eine unbezahlte Arbeitsbefreiung
nicht über den 31. Dezember 2006 hinaus
gewähren. Von einem darüber hinaus beste-
henden andauernden Beschäftigungsbedarf
habe die Beklagte nicht ausgehen müssen.
Weiter hat das Berufungsgericht ausgeführt,
der Umstand, dass die Beklagte im Oktober
2006 Überlegungen angestellt habe, Frau H
in die Onlineredaktion zu versetzen, spreche
nicht dafür, dass ihre Rückkehr in die Nach-
richtenredaktion bei Vertragsschluss ausge-
schlossen gewesen wäre.

Gegenüber diesen für den Senat nach 
§ 559 Abs. 2 ZPO bindenden Feststellungen
hat die Revision keine durchgreifenden Sach-
und Verfahrensrügen erhoben. Ihr Vortrag,
das Landesarbeitsgericht habe nicht berück-
sichtigt, dass Frau H ihren Dienst nicht wie-
der aufgenommen hat, ist unschlüssig. Denn
die behauptete Tatsache indiziert nicht, dass
die Beklagte diese Entwicklung beim
Abschluss des letzten Vertrags vorhersehen
musste. Deshalb ergibt sich auch kein Wider-
spruch daraus, dass die Beklagte im Oktober
2006 und damit ca. ein halbes Jahr nach
Abschluss der letzten Arbeitszeitaufstockung
mit Frau H über eine Versetzung in die Onli-
neredaktion gesprochen hat.

Entgegen der Auffassung der Revision
musste das Landesarbeitsgericht auch nicht
Beweis durch Vernehmung der Frau H als
Zeugin erheben über die Behauptung des
Klägers, Frau H habe die Rückkehr in die
Nachrichtenredaktion bereits zum Zeitpunkt
der Vereinbarung der angegriffenen Befri-
stung nicht gewünscht und die Beklagte
habe auf diesen Wunsch auch Rücksicht
genommen. Denn dieser Vortrag ist ohne
nähere Bezeichnung von Zeit, Ort und
Gesprächsinhalten nicht substantiiert. Die
Verfahrensrüge eines übergangenen Beweis-
antritts (§ 286 ZPO) ist zudem schon
unzulässig. Der Kläger hat nicht dargelegt,
welches Ergebnis die unterlassene Beweisauf-
nahme hervorgebracht hätte (BAG 23. Okto-
ber 2008 - 2 AZR 163/07 - Rn. 56, AP
KSchG 1969 § 1 Namensliste Nr. 18; 7. Mai
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1998 - 2 AZR 536/97 - BAGE 88, 363, 370
= AP KSchG 1969 § 1 Betriebsbedingte Kün-
digung Nr. 94 = EzA KSchG § 1 Interessen-
ausgleich Nr. 5; 12. Juli 2007 - 2 AZR
666/05 - AP ZPO § 551 Nr. 64 = EzA ZPO
2002 § 551 Nr. 5).

(2) Das Berufungsgericht hat im Ergebnis
zutreffend angenommen, dass bei Vertrags-
schluss auf Seiten des Klägers keine außerge-
wöhnlichen Umstände vorgelegen haben, die
eine befristete Aufstockung der Arbeitszeit
als unangemessen erscheinen lassen.

(a) Die Revision beruft sich ohne Erfolg
darauf, die Würdigung sei unvollständig, weil
das Landesarbeitsgericht den außergewöhnli-
chen Umstand habe berücksichtigen müssen,
dass die Beklagte durch befristete Arbeitszeit-
aufstockungen über einen Zeitraum von neun
Jahren das Risiko des Bedarfs an der Arbeits-
kraft und das damit verbundene Wirtschafts-
risiko auf den Kläger abgewälzt habe. Dabei
sei zu beachten, dass ihm die dauerhafte Pla-
nung einer anderweitigen Tätigkeit in Höhe
von 50 Prozent der Arbeitszeit nicht möglich
sei, weil er in der Nachrichtenredaktion im
Schichtdienst eingesetzt werde, so dass sich
die verbleibende Arbeitszeit zur Erzielung
eines regelmäßigen Arbeitseinkommens nicht
planen lasse. Die Revision verkennt, dass es
den Gerichten für Arbeitssachen nach
Abschluss des vorbehaltlos abgeschlossenen
letzten Vertrags verwehrt ist, die Berechti-
gung der vormaligen Vertragsänderungen zu
überprüfen. Sie können deshalb nicht von
einer ›Abwälzung von unternehmerischen
Risiken‹ ausgehen, so lange jede Befristung
von Arbeitsbedingungen in der Vergangen-
heit sachlich gerechtfertigt bzw. angemessen
gewesen sein könnte. Die Revision verkennt
weiter, dass die Minimierung der Chancen
des Klägers, seine von der Beklagten nicht
genutzte Arbeitskraft bei einem anderen
Arbeitgeber einzusetzen und damit seinen
Lebensunterhalt stärker abzusichern, nicht in
der Befristung der Arbeitsbedingungen
begründet ist, sondern in der Teilzeitbeschäf-
tigung im Schichtdienst. Die Angemessenheit
dieser Vereinbarung ist aber nicht Gegen-
stand der hiesigen Vertragskontrolle. Deshalb
haben diese Überlegungen bei der vorzuneh-
menden Gesamtabwägung zur Bewertung
der Angemessenheit einer Befristung außer
Betracht zu bleiben. 

(b) Außergewöhnliche Umstände im Sinne
der Senatsrechtsprechung, die zur Unange-
messenheit einer Befristung von Arbeitsbedin-
gungen trotz Vorliegens eines Sachgrunds
i.S.d. § 14 TzBfG führen, könnten gegeben
sein, wenn bei Vertragsschluss ein Sachver-
halt nach § 9 TzBfG vorlag. Nach § 9 TzBfG

hat der Arbeitgeber einen teilzeitbeschäftig-
ten Arbeitnehmer, der ihm den Wunsch nach
einer Verlängerung seiner vertraglich verein-
barten Arbeitszeit angezeigt hat, bei der
Besetzung eines entsprechenden freien
Arbeitsplatzes bei gleicher Eignung bevorzugt
zu berücksichtigen, es sei denn, dass dringen-
de betriebliche Gründe oder Arbeitszeitwün-
sche anderer teilzeitbeschäftigter Arbeitneh-
mer entgegenstehen. Der Arbeitgeber muss
damit ein verfügbares Zeitkontingent
grundsätzlich einem Teilzeitarbeitnehmer mit
einem fortbestehenden Grundarbeitsverhält-
nis antragen, wenn dieser die unbefristete
Erhöhung seiner Grundarbeitszeit geltend
gemacht hat. Voraussetzung für einen
Anspruch auf Erhöhung der Arbeitszeit nach
§ 9 TzBfG ist aber stets das Vorhandensein
verfügbarer Beschäftigungskapazitäten (›frei-
er Arbeitsplatz‹). Dabei unterliegt es der
unternehmerischen Entscheidung, ob der
Arbeitgeber Aufgaben durch freie Mitarbeiter
oder durch Arbeitnehmer erfüllen lässt, sofern
er sich dabei durch plausible wirtschaftliche
oder unternehmenspolitische Überlegungen
leiten lässt (vgl. z. B. zur Kündigung BAG 
9. Mai 1996 - 2 AZR 438/95 - BAGE 83,
127 = AP KSchG 1969 § 1 Betriebsbedingte
Kündigung Nr. 79 = EzA KSchG § 1 Betriebs-
bedingte Kündigung Nr. 85). Im Rundfunkbe-
reich ist in diesem Zusammenhang der Schutz
des Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG zu beachten, der
das Recht der Rundfunkanstalten umfasst,
dem Gebot der Vielfalt der zu vermittelnden
Programminhalte bei der Auswahl, Einstel-
lung und Beschäftigung der programmgestal-
tenden Rundfunkmitarbeiter Rechnung zu
tragen. Dies schließt die Entscheidung darü-
ber ein, ob Mitarbeiter fest oder nur für eine
vorübergehende Dauer beschäftigt werden,
wobei der Rundfunkfreiheit gegenüber dem
Interesse des Arbeitnehmers an einer
Erhöhung der Arbeitszeit kein genereller Vor-
rang zukommt. Ist der Schutz. B.ereich der
Rundfunkfreiheit berührt, sind die Belange
der Rundfunkanstalten und des betroffenen
Arbeitnehmers im Einzelfall abzuwägen. Die-
se vom Senat zur Befristung nach § 14 Abs. 1
Satz 2 Nr. 4 TzBfG aufgestellten Grundsätze
(vgl. 26. Juli 2006 - 7 AZR 495/05 - Rn. 11,
BAGE 119, 138 = AP TzBfG § 14 Nr. 25 =
EzA TzBfG § 14 Nr. 31) müssen entsprechend
beachtet werden, soweit über einen Antrag
auf Aufstockung der Arbeitszeit nach § 9
TzBfG zu entscheiden ist.

(c) Unter Berücksichtigung dieser Erwä-
gungen kann von außergewöhnlichen
Umständen nicht ausgegangen werden. Das
Landesarbeitsgericht hat zwar den Umstand
außer Acht gelassen, dass der Kläger mit

Schreiben vom 19. November 2005 und vom
15. Dezember 2005 eine unbefristete
Erhöhung seiner Arbeitszeit reklamiert hat.
Damit könnte er einen Anspruch nach § 9
TzBfG geltend gemacht haben. Die Revision
hat aber nicht vorgetragen, dass die Beklagte
dem Kläger in der Zeit zwischen Antragsstel-
lung und Abschluss der befristeten Auf-
stockungsvereinbarung überhaupt einen ver-
fügbaren unbefristeten Zeitanteil (›freien
Arbeitsplatz‹) hätte übertragen können. Viel-
mehr bezieht sich der Vortrag des Klägers
nicht auf Umstände bei Vertragsschluss, son-
dern auf Entwicklungen danach. Dies gilt für
den Umstand, dass der Beklagten seit Okto-
ber 2006 bekannt gewesen ist, Frau H werde
nicht an ihren Arbeitsplatz zurückkehren.
Unbeachtlich ist aus diesem Grund auch der
nach Einstellungszeitpunkten nicht näher
substantiierte Vortrag, die Beklagte habe im
Jahr 2006 acht freie Mitarbeiter eingestellt,
und die Vorlage einer Ablichtung des Dienst-
plans für Januar 2007. Ob der Kläger sich auf
die Übertragung von Aufgaben an freie Mit-
arbeiter überhaupt berufen kann, bedarf des-
halb keiner Entscheidung. Die vom Kläger
behaupteten späteren Entwicklungen können
nur Gegenstand eines zukünftigen Antrags
nach § 9 TzBfG sein, den der Kläger ggf. mit
dem entsprechenden Antrag in der Tatsa-
cheninstanz stellen muss.
(...)
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